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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

so alltäglich Konfl ikte sind, so alltäglich ist es 
auch, dass die Beteiligten diese selbst lösen 
oder zumindest einen Weg fi nden, wie sie in 
Zukunft miteinander umgehen können. Bei 
strafrechtlich relevanten Konfl ikten ist das 
nicht anders. Einige Straftaten werden erst 
gar nicht zur Anzeige gebracht, eben weil sie 
für die Beteiligten erledigt sind. Und in den 
Fällen, in denen die Betroffenen ihren Konfl ikt 
per Anzeige an die Justiz abtreten, weil sie sich 
Unterstützung bei der Lösung ihres Problems 
erhoffen, sind die Enttäuschungen oft groß.

Zur Klärung der (strafrechtlich relevanten) 
Konfl ikte, mit denen die Beteiligten ohne die 
Unterstützung von Dritten überfordert wären, 
haben sich Angebote der Restorative Justice 
international bewährt. Was als visionäre Idee 
einer ‚Gesinnungsgemeinschaft‘ aus Wissen-
schaft, Praxis und Justiz begann, entwickelte 
sich in den letzten 30 Jahren vielerorts zu ei-
nem weiteren ‚Dienstleistungsangebot‘ von 
psychosozialen Berufsgruppen (vgl. Delattre: 
4), das – wenn auch meist mehr schlecht als 
recht – ins Justizsystem integriert worden ist. 
Diese Entwicklung hat in Teilen zu einer Ent-
fremdung von der eigentlichen Idee geführt: 
den Betroffenen ihre Konfl ikte ‚zurückzuge-
ben‘ und diese innerhalb ihrer Gemeinschaft 
zu bearbeiten.

So belegen Tim Chapman und Annemieke 
Wolthuis am Beispiel von Großbritannien und 
Australien, wie die Institutionalisierung von 
Restorative Justice zu „einer Verwässerung 
der restorativen Schlüsselprinzipien wie Inklu-
sion, Teilhabe an der Entscheidungsfi ndung, 
Berücksichtigung von Opferbedürfnissen und 
Wiedergutmachung“ (S. 25) führen kann.

In Deutschland wiederum – um an dieser 
Stelle nur ein ‚Fass‘ aufzumachen – wird die 
Fähigkeit zur Mediation in Strafsachen von 
manchen als Privileg spezialisierter Akademi-
ker*innen verstanden. Aus berufspolitischen 
Gründen wollen die Expert*innen unter sich 

bleiben. Dies widerspricht dem Grundgedan-
ken von Restorative Justice – und auch den UN 
Basic Principles on the use of Restorative Justice, 
in denen es heißt, dass die Vermittler*innen 
aus allen Gesellschaftsschichten zu rekrutie-
ren sind.

Anknüpfend an den Ausgaben „Sackgassen 
und Irrwege für Restorative Justice“ (01/2016) 
und „Das Für und Wider von Ehrenamt“ 
(02/2016) führen wir in der vorliegenden 
Ausgabe den Diskurs über unerwünschte Ne-
benwirkungen der Professionalisierung und 
Institutionalisierung von Restorative Justice 
fort. Wir erweitern das Blickfeld um mehrere 
internationale Perspektiven und setzen dabei 
an folgender Frage an: Was braucht ein ‚guter‘ 
TOA? Konkreter: Welche Rahmenbedingungen 
sind förderlich, um eine möglichst selbstbe-
stimmte und nachhaltige Konfl iktvermitt-
lung zwischen den Beteiligten ermöglichen zu 
können? Angefangen bei der institutionellen 
Anbindung der Mediator*innen, den Zugangs-
voraussetzungen für die Ausübung der Medi-
ationstätigkeit bis hin zur Frage nach der Art 
des Beschäftigungsverhältnisses. Ferner geht 
es auch um die Bedeutung der Haltung und 
des Vertrauens der Mediator*innen in die eige-
nen Kompetenzen der Konfl iktbeteiligten.

Außerhalb dieses Schwerpunktthemas und 
neben mehreren Einzelbeiträgen setzen Tho-
mas Trenczek und Arthur Hartmann in dieser 
Ausgabe die Debatte über die Bedeutung des 
MediationsG für den Täter-Opfer-Ausgleich 
fort. In ihrer Replik auf den Artikel „Anwend-
barkeit des Mediationsgesetzes auf den TOA“ 
von Bernd-Dieter Meier im letzten Heft scheint 
es so, als ob hier im Wesentlichen ein Konsens 
gefunden worden ist. Doch entscheiden Sie 
selbst!

Im Namen der Redaktion,

Christoph Willms, Köln, im November 2017
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Der Täter-Opfer-Ausgleich als Rahmen  
für autonomes Handeln

Kompetent  
in eigener Sache 

Von Gerd Delattre

Die MacherInnen der ersten Standards ver-
standen diese als „Vorschlag zur Definition 
eines gemeinsamen Selbstverständnisses der 
im Arbeitsfeld tätigen VermittlerInnen. Sie 
(sollten) zur Versachlichung und Konkretisie-
rung der Diskussion beitragen und unfrucht-
bare Ideologie-Debatten – sind freie oder 
öffentliche Träger die Besseren? – beenden.“1 
Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Die 
damals als unfruchtbar erachteten Debatten 
wurden im letzten Jahr zum zentralen Punkt 
der Auseinandersetzung. Ob ausschließlich 
studierte Sozialarbeiter/-pädagogInnen, Psy-
chologInnen und PädagogInnen TOA machen 
können, wurde am intensivsten diskutiert, und 
Uneinigkeit, die in dieser Frage herrscht, wur-
de nur durch weiterhin strittige und unvoll-
kommene Kompromissformeln übertüncht. 

Keine Zustimmung erhielte wahrscheinlich 
heute auch die von Prof. Horst Viehmann aus 
dem Bundesjustizministerium beim TOA-Fo-
rum 1995 ausgesprochene Forderung: „Lasst 
hundert Blumen blühen.“2 Er meinte damit 
eine bewusste Zustimmung für verschiede-
ne Ansätze, den TOA voranzubringen, den aus 
seiner Sicht allen nützenden Wettstreit von 
behördlichen und freien Trägern, von ehren-
amtlichen und professionellen Mitarbeitern 
und von unterschiedlichen Finanzierungsmo-
dellen. 

In der Debatte um die 7. Auflage der Standards 
haben sich aus meiner Sicht drei Trends he-
rauskristallisiert, die, sollten sie sich weiter 
verfestigen, tatsächlich zu einer krisenhaften 
Entwicklung führen und den TOA negativ ver-
ändern werden: 

1. Berufspolitische Prioritäten
Vor nicht allzu langer Zeit sagte eine Kollegin 
in Replik auf die These von Nils Christie, dass 
die Professionalisierung einen der größten 
Hemmschuhe für die weitere Entwicklung von 
Restorative Justice darstelle:3 „Darüber disku-
tiere ich nicht, das ist berufspolitisch bedingt 
kein Thema.“ Diese Äußerung einer einzelnen 
Person kann natürlich nur eingeschränkt als 
Beleg für eine steigende radikal berufspoli-
tische Ausrichtung der im TOA tätigen Men-
schen dienen. Noch ist es kein Tabu, dieses 
Thema auf die Tagesordnung zu setzen, aber 
belegbar ist auch, dass der TOA zunehmend als 
exklusives Arbeitsfeld verstanden wird, das nur 
mit hoher beruflicher Qualifizierung bewältigt 
werden kann. Auch offizielle VertreterInnen 
der im TOA Tätigen machen sich dafür stark, in 
den Standards ausschließlich „AbsolventInnen 
einer Ausbildung in den Bereichen der Sozia-

Der Diskussionsprozess um die 7. Auflage der TOA-Standards 

gestaltete sich erheblich schwieriger als je zuvor. Die Tatsache, 

dass sich der Täter-Opfer-Ausgleich von einem neuen, starken 

Impuls in der Kriminalpolitik, ausgelöst und durchgeführt 

von einer ‚Gesinnungsgemeinschaft‘ aus Wissenschaft, Praxis 

und Justiz, zu einem ‚Dienstleistungsangebot‘ von hauptsäch-

lich psychosozialen Berufsgruppen entwickelt hat, die die ex-

klusive Durchführung für sich reklamieren, erklärt, zumindest 

zum Teil, diese Schwierigkeiten. 

1 Netzig, Lutz/Wandrey, Michael: 
„Was ist drin, wenn TOA drauf-
steht? Zur Entwicklung und 
Etablierung von Standards für 
den Täter-Opfer-Ausgleich.“ In: 
Zehn Jahre Täter-Opfer-Ausgleich 
und Konfliktschlichtung, Bonn 
1997, Forum Verlag Godesberg,  
S. 214.

2 Vgl. Hundert-Blumen-Bewegung 
auf https://de.wikipedia.org/
wiki/Hundert-Blumen-Bewe-
gung

3 Vgl. Christie, Nils: Fünf drohende 
Gefahren für Restorative Justice, 
TOA-Magazin 1/16.
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Umkehrschluss spricht man damit einem nicht 
pädagogisch/psychologisch-studierten Vermitt-
ler, der zum Beispiel mit einem auf den Fall be-
zogen passenden beruflichen Hintergrund und/
oder mit besonderen ‚Kiez-Kenntnissen‘ aus 
dem Umfeld der Betroffenen ausgestattet ist, 
jegliche Fähigkeit ab, einen TOA zu moderieren. 
Dass darin eine andere Qualität stecken könnte, 
die eventuell sozialpädagogisches Vorwissen er-
gänzen oder gar aufwiegen könnte, wird strikt 
verneint.

Nach eigenem Bekunden soll das sinkenden 
Fallzahlen entgegenwirken und gleichzeitig 
den zu erwartenden schwierigeren Fallkons-
tellationen (TOA im Vollzug) Rechnung tragen. 
Es soll ein höchstes Maß an Qualität im Sinne 
der betroffenen Parteien – Opfer und TäterIn-
nen – aber auch der AuftraggeberInnen er-
reicht werden.

Ganz abgesehen davon, dass der prognosti-
zierte Boom von Fällen aus dem Vollzug schon 
einige Jahre auf sich warten lässt, und alles da-
rauf hindeutet, dass sich daran absehbar auch 
nicht viel ändern wird, ist durch nichts bewie-
sen, dass schwere Straftatbestände auch auto-
matisch schwierigere Fallkonstellationen nach 
sich ziehen. Kristel Buntinx aus Belgien, eine 
der erfahrensten Vermittlerinnen bei Tötungs-
delikten, betont immer wieder, dass diese Fälle 
‚handwerklich‘ eher leichter seien, als zum Bei-
spiel eine Mediation bei einem langjährigen 
Nachbarschaftsstreit.6

Qualität ist eine wichtige Zielsetzung. Wenn 
aber die Definition, was Qualität bedeutet, vor-
ab einseitig vorgenommen wird, indem Qualität 
ausschließlich mit professioneller Intervention 
gleichgesetzt wird, bei gleichzeitiger Tabuisie-
rung der Argumente, die für eine stärkere Fo-
kussierung des Konflikts und größere Offenheit 
beim Einsatz der VermittlerInnen eintreten, be-
ginnt ein äußerst fragwürdiger Prozess.

len Arbeit, Psychologie, Pädagogik“ zuzulassen 
und auf den bisherigen Zusatz „oder eine ver-
gleichbare Qualifikation“4 zu verzichten. Dies 
ließe nämlich Spielraum für Interpretationen, 
welche die mögliche Qualifikation zur Durch-
führung des TOA auf Menschen, die nicht ein 
Studium in den genannten Feldern vorweisen, 
ausdehnen. 

Wer sich so positioniert, hat sich aus der grund-
sätzlichen Debatte um die Ausrichtung des 
TOA und seine Einbettung in das Themenfeld 
Restorative Justice verabschiedet zugunsten 
einer ausschließlich der eigenen Berufsgruppe 
dienenden Ausrichtung. Dass man damit den 
Beweis für die Richtigkeit von Christies Thesen 
liefert, scheint nicht groß zu stören.

2. Exklusive Gleichsetzung von Quali-
tät und psychosozialer Profession
Was aber spricht denn sachlich dagegen, dass 
sich eine ehemalige Richterin, ein ehemaliger 
Polizist oder eine Filialleiterin, bei entspre-
chender Vorbereitung, eingebettet in ein Team 
von professionellen VermittlerInnen an den 
TOA heranwagen? 

„TOA ermöglicht eine außergerichtliche Kon-
fliktschlichtung, bei der Geschädigte sowie Be-
schuldigte die Möglichkeit haben, ihren Kon-
flikt selbstverantwortlich zu klären.“5 Gehört 
zu dieser Selbstverantwortlichkeit nicht auch 
die Freiheit, einen bestimmten Vermittler un-
abhängig von seiner Profession auszuwählen?

Beide Fragen sind mit einem uneingeschränk-
ten ‚Ja‘ zu beantworten.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft TOA sieht das 
anders. Sie hat sich in den Standards für eine 
Formulierung stark gemacht, die ausschließ-
lich den AbsolventInnen sozialpsychologischer 
Studiengänge die notwendige Kompetenz im 
Umgang mit Opfern und Tätern zubilligt. Im 

4  Vgl. Arbeitsergebnis der Arbeits-
gruppe TOA-Standards 7. Auflage 
zum Thema ‚Qualifikation der 
Vermittler‘

5 Website der BAG TOA, http://
www.bag-toa.de/taeter-op-
fer-ausgleich.html

6 Vgl. Buntinx, Kristel: „Täter-Op-
fer-Ausgleich bei Tötungsde-
likten“, Vortrag gehalten beim 
TOA-Forum in Münster 2012.

Für schwierige Gespräche ist manchmal ein gutes Setting wichtiger als eine Vermittlerin
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dort am meisten Aufmerksamkeit und Aner-
kennung erfahren, wo er für verfahrene, mit 
‚traditionellen‘ Mitteln schwer lösbare Fallkon-
stellationen angemessene und zufriedenstel-
lende Ergebnisse gefunden hat.

Nach dem Motto ‚Nothing to sell, but so-
mething to tell‘ will ich versuchen, in drei nicht 
ganz alltäglichen Geschichten diese Stärken 
des TOA näher zu beschreiben.

Beginnen wir mit einer Reminiszenz 
an einen guten Lehrer:
Montagmorgen. Wieder mal Geschichtsun-
terricht und wieder mal nicht vorbereitet... 
Der Lehrer, später sollte er mit seinem Buch 
„Angstfrei Lernen“10 eine größere Bekanntheit 
erreichen, bat mich nach vorne, um die nicht 
eingezeichnete Grenze zur damaligen DDR auf 
der Karte anzuzeigen.

Improvisation war gefragt... Da oben steht der 
Ort Lübeck. Lübeck? Marzipan! Das ist doch 
was Westdeutsches? Also schnell den Finger 
rechts neben Lübeck. Dann Ratzeburg. Rat-
zeburg? Ratzeburger Achter! Das Aushänge-
schild der westdeutschen Ruderer. Also weiter, 
rechts davon bleiben...

So ‚mogelte‘ ich mich von Stadt zu Stadt und 
kam nur sehr langsam und eher grobschläch-
tig voran.

Als ich nach endlos erscheinenden Minuten 
schließlich doch noch an der offensichtlich 
halbwegs richtigen Stelle auf die Grenze zwi-
schen der Bundesrepublik zur damaligen 
Tschechoslowakei traf, erwartete ich die nun 
überfällige Rüge.

Doch weit gefehlt. Lindenberg war voll des ehr-
lichen Lobes. Er richtete sich an die Mitschüle-
rInnen mit den Worten, dass sie hier ein tolles 
Beispiel für den kreativen Umgang mit vorhan-
denem (Un-)Wissen gesehen hätten und dass 
das Wissen um Zusammenhänge viel wichtiger 
sei als abfragbare gelernte Fakten usw.

Was ich an diesem Tag als Schüler ganz prak-
tisch, und lange bevor Begriffe wie ‚Resilienz‘11 

oder ‚Coping‘12 im Jargon der psychosozialen 
Szene ihren Einzug hielten, mitgenommen 
habe, war:

3. Viktimäre7 Ausrichtung des TOA
Besonders im Hinblick auf die Opfer – das ist 
kein Zufall – wird in vielen Tagungen und Se-
minaren darauf hingewiesen, dass diese der 
besonderen Aufmerksamkeit und professi-
onellen Hilfe bedürfen. Gleichwohl erfährt 
„nur ein kleiner Teil von Kriminalitätsopfern 
im klinischen Sinne eine Traumatisierung. 
Trotzdem erscheint das ‚Trauma‘ als eines der 
dominierenden Konzepte, wenn es darum 
geht, die Situation von Kriminalitätsopfern zu 
beschreiben“8. Geschädigte werden auch von 
MediatorInnen in Strafsachen oft und aus-
schließlich in ihrer Rolle als bedürftige Opfer 
beschrieben. Ihre Ressourcen geraten dabei 
aus dem Blick. Dabei würde ein anderes Ver-
ständnis auch zu einem anderen Umgang füh-
ren. Es geht doch um eine gezieltere individu-
elle Ausrichtung des Angebots, anstelle einer 
starren destruktiven Opferfixierung.

Aus meiner Sicht ist die weit verbreitete Mei-
nung, es gäbe eine große Hilfsbedürftigkeit 
aller Opfer, wenig sinnvoll, weil dadurch der 
Blick auf die Kraft und die sich im TOA entwi-
ckelnde Handlungsfähigkeit vieler Opfer ver-
stellt wird. Es gibt inzwischen TOA-Anbieter, 
die offensichtlich den Widerspruch von vor-
rangiger Berücksichtigung von Opferinteres-
sen bei gleichzeitiger Einhaltung mediativer 
Grundstandards problemlos aushalten oder 
gar propagieren.9 Die Antwort auf die Frage, 
wie eine zur Allparteilichkeit verpflichtete Me-
diation bei gleichzeitiger Interessenvertretung 
einer Partei konkret aussehen kann, lassen die 
ProtagonistInnen dieser Herangehensweise al-
lerdings offen. Konfliktschlichtung auf der ei-
nen und Opfer- bzw. Täterhilfe auf der anderen 
Seite sind zwei Paar Stiefel, die sich durchaus 
gut und manchmal optimal ergänzen können, 
aber nicht durch das jeweils andere Paar erset-
zen oder vermischen lassen.

TOA ist im Kern eben keine parteiische Opfer- 
oder Täterhilfe. Ob er eine Zumutung oder 
Zu-Mutung darstellt, können eigentlich nur 
die Betroffenen selbst entscheiden.

Weder berufspolitische Exklusivität, noch die 
vorrangige Vertretung von Opfern haben dem 
TOA zu seiner besonderen Stellung in der Kri-
minalpolitik verholfen, sondern eher zu seiner 
Stagnation beigetragen. Der TOA hat immer 

7 Vgl. Barton Stephan: Strafrechts-
pflege und Kriminalpolitik in der 
viktimären Gesellschaft.

 http://www.jura.uni-bielefeld.
de/lehrstuehle/barton/veroef-
fentlichungen_vortraege/bue-
cher2/Tagungsband_111-137__2_.
pdf

8 Vgl. Treibel, Angelika: „Das 
nicht-traumatisierte Opfer - als 
Problem? Aktuelle Herausforde-
rungen der Opferhilfe“, Vortrag 
gehalten am 18.10.2017 in Heidel-
berg.

9 Vgl. Schädler, Wolfram:Vorwort 
der Website der Arbeitsgemein-
schaft der Opferhilfen, www.
opferhilfen.de

10 Lindenberg, Christoph: Angstfrei 
Lernen, selbstbewusst handeln, 
Rowohlt Verlag1975.

11 Resilienz = Fähigkeit einer 
Person, Krisen zu bewältigen, vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Resilienz_(Psychologie)

12 Coping = Bewältigungsstrategie, 
vgl. https://de.wikipedia.org/
wiki/Bewältigungsstrategie
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Adäquate Rahmensetzung
Ein Mann wollte seine Frau, die in einer Ta-
gesklinik untergebracht war, mit Waffenge-
walt herausholen. Der Geschädigte, welcher in 
dieser Klinik als Zivildienstleistender tätig war, 
stellte sich dem Mann in den Weg. Daraufhin 
eröffnete dieser das Feuer und schoss den Zi-
vildienstleistenden und seine Frau nieder. Er 
wurde wegen zweifachen Mordversuchs zu 
insgesamt zwölf Jahren verurteilt. Die Anfrage 
zum TOA kam aus einer Justizvollzugsanstalt. 

Der Geschädigte meldete sich auf das An-
schreiben hin und kam zu einem ausführli-
chen Erstgespräch. Er erklärte sich nach einer 
Bedenkzeit bereit, mit dem Täter ein Gespräch 
zu führen. 
Dieses fand in einem psychiatrischen Lan-
deskrankenhaus, in das der Täter inzwischen 
verlegt worden war, statt. Obwohl er in der 
geschlossenen Abteilung untergebracht war, 
erfolgte die Erlaubnis, das gemeinsame Ge-
spräch im Hof der Klinik durchzuführen.
Schon nach kurzer Zeit war ersichtlich, dass 
die beiden durchaus in der Lage waren, ein Ge-
spräch auch ohne Vermittler zu führen. Beide 
waren einverstanden. So weiß bis heute nie-
mand, was die beiden besprochen haben. Ei-
nige Monate später fand die Zivilverhandlung 
vor dem Landgericht statt. Der vorsitzende 
Richter bestätigte später, dass er so etwas im 
Gerichtssaal noch nie erlebt hätte. Als das Ge-
richt nämlich eintrat, saßen der Täter (in Hand-
schellen) und der Geschädigte auf der Ange-
klagtenseite, in ein Gespräch vertieft, während 
die Anwälte auf der anderen Seite des Raumes 
sich ihrerseits unterhielten und alle die vorge-
sehen Plätze erst einnahmen, als das Gericht 
die Verhandlung eröffnete. 

Die Reaktionen auf Straftaten fallen bei Tätern 
und Opfern äußerst unterschiedlich aus. Die 
Unterschiede ergeben sich aus Art, Umständen 
und Folgen der Tat, aus der Lebenssituation der 
Betroffenen, aus ihrem sozialen Kontext, aus 
der Beziehung zum Täter bzw. Opfer, aus der 
jeweiligen Persönlichkeit und der Bereitschaft, 
über das Erlebte zu sprechen, und der Fähig-
keit, Interessen zu artikulieren. In unserem 
Beispielfall machte der junge Geschädigte von 
Anfang an den Eindruck, sehr bedächtig und 
sachlich zu sein, ohne die tiefgreifenden Fol-
gen seiner schweren Verletzungen zu verdrän-

- Mit ausreichend Raum und Zeit aus-
gestattet, ist, entgegen vordergrün-
diger Anforderungen (hier: eines 
Schulbetriebs), die Entwicklung eines 
eigenen Lösungswegs immer mög-
lich.

- Die Anerkennung eines individuel-
len Lösungsweges als prinzipiell hö-
herwertig legt beim Schüler enorme 
Kräfte frei und kann sich ungeheuer 
motivierend auswirken.

- Die Freiheit, seine Rolle selbst zu de-
finieren bzw. aus der vorgegebenen 
Rolle des ‚faulen Schülers‘ eigen-
ständig aussteigen zu dürfen, lässt 
Variabilität und Veränderung zu. Die 
unverrückbare Festlegung auf diese 
Rolle engt dagegen alle Beteiligten 
ungeheuer ein.

- Die Bereitschaft, ohne Einschränkung 
ein gutes Ergebnis zu attestieren, 
schafft ein enormes Selbstwertge-
fühl und stärkt den Mut, zukünftig 
noch unbefangener seine individuel-
len Ressourcen abzurufen.

- Das Problem, das nicht gelernt wur-
de, hat sich der Lehrer nicht zu eigen 
gemacht. Er hat damit einen kon-
fliktträchtigen Nebenschauplatz gar 
nicht erst eröffnet. ‚Loslassen kön-
nen‘ in Reinkultur! 

- Die Erfahrung machen, wie viel man 
auch in vermeintlich schwierigen Si-
tuationen mit schlechten Vorausset-
zungen doch ‚gewinnen‘ kann, stärkt 
für zukünftige missliche Lebensla-
gen.

Es wird den einzelnen Lesern unterschiedlich 
leicht fallen, dieses prägende Erlebnis mit dem 
TOA in Verbindung zu bringen. Gleichwohl bin 
ich davon überzeugt und will es hier anbrin-
gen. Jetzt aber zwei, zugegeben immer noch 
nicht alltägliche, Geschichten13 direkt aus dem 
Arbeitsfeld TOA:

13  Die Beispiele sind real gesche-
hen, wurden aber soweit anony-
misiert, dass keine Rückschlüsse 
auf Personen oder Orte möglich 
sind.

Gerd Delattre 

Jahrgang 1953, gilt als 
einer der Pioniere des 
Täter-Opfer-Ausgleichs. 
Bereits 1985 begann er 
im „Projekt Handschlag“ 
in Reutlingen mit der 
systematischen Durch-
führung des Täter-Op-
fer-Ausgleichs – ohne 
explizite Rechtsgrundla-
ge und in einem mehr als 
skeptischen Umfeld. Seit 
25 Jahren ist er maß-
geblich verantwortlich 
für die Durchführung 
des berufsbegleiten-
den Ausbildungskurses 
„Mediation in Strafsa-
chen“. Seit 21 Jahren ist 
er Leiter des Servicebüros 
für Täter-Opfer-Ausgleich 
und Konfliktschlichtung 
in Köln. 
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Kompetenz in eigener Sache
Eine Familie erfüllte sich einen lang gehegten 
Traum und kaufte sich ein altes, abgelegenes 
Bauernhaus. Eines Abends hörten sie plötzlich 
lautes Schlagen auf die Tür. Durch das Fenster 
sahen sie eine skurril aussehende Frau, die 
mit einem Stock auf das Gebäude einschlug 
und laut schrie. Sie sahen sich an Leib und Le-
ben bedroht. Voller Angst riefen sie die Polizei. 
Diese nahm die komische Frau mit. Die neue 
Tür zeigte massive Schäden. Die Ehefrau hatte 
große Angst nach dem Vorfall und wollte nicht 
mehr in dem einsamen Haus übernachten. Ihr 
Mann fuhr sie jeden Abend zu ihren Eltern. 

Zum gemeinsamen Gespräch kommt die be-
schuldigte Frau mit einer Pflanze, die sie gleich 
der Familie aushändigt. Sie stellt sich als Hexe 
vor und macht deutlich, dass die nächtliche At-
tacke ausschließlich den bösen Geistern, die von 
dem Haus Besitz ergreifen wollten, gegolten 
habe. Wenn die Familie das mitgebrachte Ei-
senkraut einsetzen würde, könnten die Geister 
vertrieben werden und damit gäbe es auch für 
sie keinen Grund mehr, das Haus aufzusuchen.

Entscheidend ist hier, dass den beteiligten 
Menschen nicht ein bestimmtes Rollenmus-
ter nahegelegt oder abverlangt wurde. Die 
Beschuldigte konnte weiter als Hexe agieren, 
ohne dass dies in Frage gestellt wurde. Nur 
so konnte sie ihre kompetente ‚Hexenlösung‘ 
mit den Pflanzen präsentieren. Wahrschein-
lich hätte keine andere ‚normale‘ Lösung (Ent-
schuldigung, Geldzahlung usw.) auch nur an-
nähernd ein so erfreuliches Ergebnis für die 
Geschädigten erbracht. Sie konnten jetzt weit-
gehend angstfrei nach Hause fahren. Viel mehr 
als sie je erhofft hatten. Im Ergebnis reichte 
vor allem der Frau diese Erklärung dafür aus, 
dass sie es wagen wollte, weiter in dem Haus 
zu wohnen. Der Verkauf des Hauses war nicht 
mehr Gegenstand innerfamiliärer Diskussio-
nen. Bis heute ist dort nichts mehr passiert. 

Immer wieder erlebe ich, dass Kollegen mit den 
von den Betroffenen vorgeschlagenen Lösun-
gen schwer zurechtkommen, weil diese dem 
eigenen Wertesystem, den vermeintlichen 
Vorstellungen des zuweisenden Staatsanwalts 
oder dem eigenen Anspruch an professionel-
le Konfliktschlichtung nicht entsprechen. Das 

gen oder zu verharmlosen. Dieser Geschädigte 
konnte mit größter Klarheit über die Tat und 
ihre Folgen sprechen.

Hier ein Setting zu wählen, das die Gefahr 
birgt, das Opfer kleiner, ängstlicher oder ver-
letzlicher zu machen, wäre fahrlässig gewesen. 
Bei diesem Geschädigten wäre schon die Rol-
lenzuschreibung als Opfer ein den Heilungs-
prozess behinderndes Element gewesen. Dies 
alles legte aus meiner Sicht die Auswahl eines 
Rahmens nahe, der ohne direkte Einflussnah-
me eines Dritten auskam und die Möglichkeit 
zum intimen Austausch mit dem Täter ermög-
lichte.

Kristel Buntinx hat in ihrem Vortrag sehr plas-
tisch die Sitzungen mit dem Satz „Coffee is 
very important“ beschrieben. Ich glaube, sie 
hat damit genau das gemeint, was ich hier als 
adäquate Rahmensetzung bezeichne. Auch sie 
betont damit ein Setting, welches eine größt-
mögliche autonome Entwicklung ermöglichen 
soll.
Dies soll kein Plädoyer für eine verkrampfte 
Zurückstellung sozialpädagogischer Kompe-
tenz sein. Es ist sicher wichtig, Hilfe dort anzu-
bieten, wo diese benötigt wird, gleichermaßen 
aber dafür sensibel zu sein, wenn diese nicht 
gebraucht wird.

Kaffee sei sehr wichtig für das Gelingen des Mediationsgesprächs, hat Kristel Buntinx einmal gesagt.
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Die hier erhobene Kritik einer übermäßigen 
Hinwendung zum Opfer wiegt schwer und 
muss sicher auch in vielen Fällen sofort wieder 
relativiert werden. In den letzten Jahren habe 
ich aber unzählige Einladungen zu Veranstal-
tungen erhalten, die ausschließlich Opferthe-
men behandelten. Besonders, wenn es um das 
Thema ‚TOA im Vollzug‘ geht, ist Opferwer-
dung und Opfersein Ausgangspunkt sämtli-
cher Überlegungen. Die Täterseite scheint es 
nicht zu geben. Nicht einmal in der besonders 
relevanten Frage nach der ausreichenden Be-
zahlung von arbeitenden Gefangenen, mit der 
sie ja erst in der Lage wären, ihren Geschädig-
ten eine angemessene Wiedergutmachung 
zukommen zu lassen, scheint im öffentlichen 
Diskurs irgendeine Rolle zu spielen. 

Demgegenüber steht ein Modell, das sich als 
offenes Angebot gleichermaßen an Opfer und 
Täter wendet, das die Übernahme von Verant-
wortung, das Gespräch zwischen den direkt Be-
troffenen und ihre größtmögliche Beteiligung 
an der Lösungsfindung als Voraussetzungen 
für ein zukünftig friedlicheres Zusammenle-
ben betrachtet. Hierfür die Bedingungen zu 
schaffen, ist Verpflichtung für all jene, die un-
ter dem Begriff Restorative Justice nicht nur 
eine Beschreibung von opferbezogener Straf-
rechtspflege und/oder restitutiver Opferhilfe 
verstehen.

Auf die Frage, wie denn die Menschen aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit 
werden können, antwortete Immanuel Kant: 
„Die Menschen arbeiten sich von selbst nach 
und nach aus der Rohheit heraus, wenn man 
nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu 
erhalten.“14 Dem ist nichts hinzuzufügen!

macht unsensibel für die Kompetenz, welche 
die Betroffenen in die Gespräche einbringen. 
Das Wissen darum, wie das soziale Umfeld 
das Ergebnis eines Ausgleichs aufnimmt. Ein 
Gespür dafür, wie die realen Chancen für die 
Einhaltung einer Wiedergutmachung ausse-
hen. Eine Vorstellung davon, wie das zukünf-
tige Zusammenleben unter den gegebenen 
Bedingungen ohne weitere Straftaten gestal-
tet werden kann. Die Liste ließe sich beliebig 
verlängern.

Wer die Bewältigungsstrategien der Betroffe-
nen – auch wenn es, wie in dieser Geschichte, 
Hexen sind – uneingeschränkt als Potenzial 
anerkennt und ihre Vorschläge grundsätzlich 
positiv aufnimmt, begreift die Personen in ers-
ter Linie als eigenständige Akteure und nicht 
als hilfsbedürftige Täter oder Opfer.

Wenn weiter oben die Gleichsetzung von Qua-
lität und Profession sowie eine viktimäre Aus-
richtung kritisiert wurden, könnte das den Ver-
dacht nach sich ziehen, hier soll professionelles 
Handeln generell diskreditiert und menschli-
ches Leiden bagatellisiert werden. Das ist nicht 
der Fall. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, 
dass berufspolitisches Engagement gerade in 
den Sozialberufen unverzichtbar ist. Auch wäre 
der TOA ohne sozialpädagogisches Know-how 
undenkbar. In vielen Fällen muss der Schlüssel 
zum Gespräch erst aufwändig gefunden wer-
den. Professionelle Methoden der Mediation, 
viktimologische und zivilrechtliche Kenntnisse 
sind feste Bestandteile erfolgreicher Schlich-
tung. Und schließlich ist die intensive Hinwen-
dung zum Opfer eine der Errungenschaften 
des TOA, die seine Etablierung erst möglich 
gemacht haben.

In meinem Beitrag wollte ich die negativen 
Auswirkungen, welche sich aus einer falsch ver-
standenen Berufspolitik ergeben, aufzeigen. 
Die Ausschließlichkeit der momentanen Debat-
te lässt einen Dialog über ganz wichtige Fragen 
der Gestaltung und Organisation des TOA nicht 
mehr zu. Dabei ist es wichtiger denn je, die Be-
sonderheiten und Alleinstellungsmerkmale 
des TOA, die ich in den Fallgeschichten andeu-
ten wollte, gemeinsam zu bestimmen und ihn 
nicht als eine von vielen sozialpädagogischen 
Maßnahmen zu verstehen. 

14  Kant, Immanuel: Beantwortung 
der Frage: Was ist Aufklärung? 
Berlinische Monatsschrift 1784.
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Bestandsaufnahme aus Sicht der BAG TOA

7. Auflage Standards 
Mediation in Strafsachen 

Von Wolfgang Schlupp-Hauck,  
Corinna Koopten-Bohlemann,  
Susanne Paperitz, Jessica Hochmann 

Erstens haben wir uns mit der Neufassung der 
Qualitätsstandards sprachlich und inhaltlich 
an einem zeitgemäßen mediativen Verfahren 
orientiert. Täter-Opfer-Ausgleich ist nach wie 
vor der strafrechtlich relevante Begriff, aber 
in der methodischen Anwendung sprechen 
wir von einem mediativen Verfahren, das sich 
längst nicht nur auf einen reinen TOA be-
schränkt. Mediation in Strafsachen beinhaltet 
auch andere kommunikative Konfliktbeile-
gungsformen, deren Ziel es ist, mit Hilfe eines 
allparteilichen Dritten, einer/eines qualifizier-
ten Mediatorin/Mediators, einen strafrechtli-
chen Konflikt beizulegen. Ein Täter-Opfer-Aus-
gleich kann auch ohne einen allparteilichen 
Dritten durchgeführt werden, z.B. können sich 
die zerstrittenen Parteien auf Anregung des 
Richters/der Richterin in der Hauptverhand-
lung versöhnen.

Der zweite Aspekt betrifft die nun erfolgte Än-
derung in der Formulierung des Punktes 5.1.
(Qualitätsanforderung an die Mediator/In-
nen). In der AG wurde die Debatte kontrovers 
geführt und im Ergebnis – aus Sicht einiger 
Mitglieder der BAG TOA – nicht zufriedenstel-
lend entschieden. Dennoch haben wir bei der 
Mitgliederversammlung im November 2016 in 
Berlin empfohlen, die Standards anzunehmen, 
um den Prozess endlich abzuschließen.

Eine ausführlichere Information an die Mit-
glieder über diesen Punkt haben wir jedoch 
als wichtig und auch weiterhin diskussions-
würdig erachtet, weshalb dieses Thema erneut 
auf die Tagesordnung der Mitgliederversamm-
lung am 17.10.2017 gesetzt wurde.

Die überwiegende Mehrheit der „Arbeitsgruppe 
TOA-Standards“ hat für eine Änderung der bis-
herigen Formulierung „Ausbildung als Sozialpä-
dagoge/Sozialarbeiter-, Pädagoge, Psychologe 
oder vergleichbare Qualifikationen“ votiert.

In der aktuellen Version wird es heißen: „Aus-
bildung in den Bereichen der Sozialen Arbeit, 
Pädagogik, Psychologie oder vergleichbare 
Qualifikation“. Diese kleine semantische Verän-
derung fällt bestenfalls kaum auf und hoffent-
lich nicht ‚ins Gewicht‘. Was es für einzelne freie 
Träger bedeutet, wenn die bundesweiten Qua-
litätsstandards „eine Ausbildung im Bereich 
Sozialpädagogik oder ähnliche Qualifikation“ 
voraussetzt, lässt unseres Erachtens Spielraum 
für Interpretationen. Ist mit dieser Formulie-
rung ein Studium noch zwingend erforderlich? 
Lockern wir auf diese Weise ohne zwingende 
Not die qualitative Grundvoraussetzung für 
die Mediationstätigkeit im Strafrecht? Welche 
Folgen hätte dies insbesondere für freie Trä-
ger, die um ihr jährliches Überleben und mit 
den Folgen einer Mischfinanzierung kämpfen 
müssen? Die Finanzierung von Leistungen er-
fordert Nachweise und ist an entsprechende 
Leistungs- und Qualitätsvorgaben gebunden. 
Insofern orientieren sich Kostenträger an den 
qualitativen Grundvoraussetzungen. Kein 
Richter würde freiwillig die Standards sen-
ken, nur weil ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter zur Verfügung stehen. Die Befürworter 
der jetzigen Version hielten dagegen, dass die 
Standards sich nicht mit berufspolitischen An-
forderungen auseinanderzusetzen hätten.

Die BAG TOA hat aktiv an der Arbeitsgruppe zur 7. Neuauflage 

der bundesweiten TOA-Standards mitgewirkt. Im Folgenden 

möchten wir zwei wesentliche Aspekte ansprechen, die inner-

halb der AG zum Teil kontrovers diskutiert wurden.
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Der ehemalige Vorstand der BAG TOA hat hier-
zu eine andere Haltung. Die Qualitätsdebatte 
ist aus unserer Sicht nicht nur eine fachliche, 
sondern auch eine fachpolitische Herausforde-
rung, weil sie mit einer Arbeitsplatzbewertung 
verbunden ist, die demzufolge auch qualitati-
ve Vergleichsmöglichkeiten beinhaltet. Wir 
sind daher überzeugt, dass nur ein fundiertes 
Studium und eine zertifizierte Grundausbil-
dung die Basis ist, um eine möglichst hohe 
Professionalität zu gewährleisten. Das im Stu-
dium erworbene Wissen über psychologische, 
pädagogische und strafrechtliche Grundlagen, 
der Erwerb von methodischen und fachlichen 
Kompetenzen (z.B. klientenzentrierte Ge-
sprächsführung, Vermeidung von sekundärer 
Viktimisierung) ist eine wesentliche Voraus-
setzung zur Durchführung eines qualifizierten 
TOA.

Uns erscheint es nicht zwingend logisch, dass 
unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber – 
ausnahmslos studierte Juristinnen und Juris-
ten – das Arbeitsfeld TOA mehr wertschätzen 
werden, wenn ein Studium nicht zwingend die 
Voraussetzung zur Durchführung einer straf-
rechtlichen Mediation ist. Wir verlieren damit 
die so sehr gewünschte Augenhöhe. Insbeson-
dere in Zeiten sinkender Fallzahlen und gleich-
zeitig zu erwartender schwierigerer Fallkon-
stellationen ist ein höchstes Maß an Qualität 
im Sinne der betroffenen Parteien – Opfer und 
Täter –, aber auch der Auftraggeber geboten. 
Vor diesem Hintergrund plädieren wir für eine 

http://bag-toa.de/

Die Bundesarbeitsge-
meinschaft ist ein einge-
tragener, gemeinnütziger 
Verein, der die Interessen 
der TOA Fachstellen 
vertritt.

Wer von ihnen wohl MediatorIn ist? 
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Korrektur dieser inhaltlichen Änderung in der 
8. Auflage der TOA-Standards. Die zentrale Fra-
ge, mit der wir uns weiterhin auseinanderset-
zen werden, lautet: Wollen wir ein Mehr oder 
ein Weniger an Qualität?

Insgesamt gesehen sind wir überzeugt, dass 
die Q-Standards in ihrer Bedeutung eine zen-
trale Funktion in der Umsetzung von fach- 
und sachgerechten Mediationsverfahren im 
Strafrecht haben – wie sie auch die EU-Opfer-
schutzrichtlinie fordert. Mit den vorliegenden 
Standards ist uns zum siebten Mal die Fort-
schreibung der Qualitätsentwicklung im TOA 
bzw. in Mediationen in Strafsachen gelungen. 
Die Qualitätsstandards sind – nach wie vor – 
verbindliche Mindestanforderungen, mit dem 
Ziel einer vergleichbaren Qualität hinsichtlich 
der Rahmenbedingungen, der Methoden, der 
Prozesse und der Ergebnisse. Darüber hinaus 
dienen sie der Orientierung bei der prakti-
schen Umsetzung einer Mediation in Straf-
sachen bzw. eines professionellen Täter-Op-
fer-Ausgleichs.

Für den ehemaligen BAG-Vorstand
Wolfgang Schlupp-Hauck
Corinna Koopten-Bohlemann
Susanne Paperitz
Jessica Hochmann
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Die erste TOA-Stelle wurde von einem Bewährungs- 

helfer ins Leben gerufen und ehrenamtlich betrieben. 

Hauptamtliche 
oder ehrenamtliche 
Mediator*innen

in der Restorative Justice?

Von Martin Wright

Mark Yantzi besuchte 1974 in Elmira, einer 
Stadt in Ontario/Kanada, zusammen mit zwei 
jungen Tätern deren Opfer. Es ging um Sach-
beschädigung. Die Täter entschuldigten sich 
bei den Geschädigten und vereinbarten mit 
diesen eine Wiedergutmachung, welche der 
Richter in sein Urteil aufnahm. Diese Erfah-
rung begründete das Victim Offender Recon-
ciliation Project. Beeinflusst von Nils Christie 
wollten die Begründer*innen des Projekts den 
Strafprozess deprofessionalisieren und nutz-
ten zunehmend ehrenamtliche Freiwillige als 
Mediator*innen. Zu Beginn wurden diese ei-
nen halben Tag lang geschult, nach und nach 
wurde die Fortbildung auf 20 Stunden ausge-
dehnt (Peachey 1989).

Diese neue Idee warf u.a. zwei große Fragen 
auf: Wer führt die TOA-Gespräche und wie soll 
dies organisiert werden? Es boten sich drei 
Möglichkeiten:

1. Der TOA wird von Angehörigen der Justiz, 
so z.B. Bewährungshelfer*innen, Gerichts-
helfer*innen, Polizeibeamt*innen oder sogar 
Richter*innen durchgeführt. Der Vorteil ist, 
dass hierdurch keine zusätzlichen Kosten ent-
stehen, weil die Mediationstätigkeit durch die 
Gehälter abgedeckt ist. Auf der anderen Seite 
wäre dies jedoch für diese Personen eine zu-
sätzliche Tätigkeit zu ihrem Hauptamt, so dass 
die zur Verfügung stehende Zeit durch die zu 
erledigenden Hauptaufgaben begrenzt ist. 

Dies hätte zur Folge, dass dieses Angebot nur 
wenigen Tätern und Opfern zur Verfügung 
stünde.

Ein weiteres Problem ist, dass diese Personen 
für ihre jeweilige Tätigkeit ausgebildet wur-
den und in die dazugehörenden Traditionen, 
Einstellungen und die Kultur hineingewach-
sen sind, was einen Einfluss auf den Medi-
ationsstil hat. Mark Walters merkt in seiner 
Studie zur Mediation durch Polizeibeamte an: 
„Wenn Institutionen Mediatoren aus ihren 
eigenen Reihen ausbilden (was meines Erach-
tens wahrscheinlich der Fall sein wird), dann 
konkurrieren die institutionellen Werte und 
Praktiken mit denen der Mediation. Für diesen 
Fall wäre es erforderlich, dass diese Mediato-
ren ausschließlich mit Mediationsaufgaben 
betraut werden“ (Walters 2014: 258). Dieses 
Problem wurde in Österreich umgangen, in-
dem einige Bewährungshelfer*innen Vollzeit 
als Mediator*innen tätig sind.

2. Es werden hauptamtliche Mediator*innen 
beschäftigt. In Neuseeland und Nordirland 
wurden Stellen für Youth Justice Co-ordina-
tors geschaffen. Einige dieser Koordinator*in-
nen arbeiten sehr erfolgreich, wie sogenannte  

Nicht immer gelingt die eigenständige gewaltfreie Konfliktlösung.
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tigkeit ist ihnen jedoch Professionalität nicht 
fremd. Dies impliziert natürlich, dass diese Me-
diator*innen oft nicht denselben sozialen oder 
Bildungshintergrund vieler Täter und einiger 
Opfer haben, jedoch ist es ein Vorteil, dass ihre 
berufliche Tätigkeit außerhalb des Justizkon-
textes stattfindet: Als Mediator*innen können 
sie ganz im Sinne der restorativen Prinzipien 
arbeiten. Einige der Ehrenamtler*innen sind 
bereits in Rente, so dass sie zwar einerseits we-
niger Terminkollisionen haben, andererseits 
jedoch der Altersunterschied zwischen ihnen 
und vielen Täter*innen und Opfern größer 
ist. Doch auch dies muss nicht unbedingt von 
Nachteil sein.

Kurzum: es gibt keine „richtigen“ und „fal-
schen“ Kategorien von Menschen, welche sich 
als Mediator*innen eignen. Die einzelnen Fak-
toren müssen vielmehr gegeneinander abge-
wogen werden und einen großen Stellenwert 
nimmt die Ausbildung ein, in der die restorati-
ven Werte vermittelt werden.

Um Restorative Justice universell richtig um-
zusetzen, muss die Struktur stimmen. Die 
Entwicklung von Victim Support ist auch in 
diesem Zusammenhang interessant. Angefan-
gen hat es im Jahr 1974 in Bristol mit einem Pi-
lotprojekt. Über die Jahre kamen immer mehr 
Projekte dazu, bis 1980 schließlich ein nationa-
ler Zusammenschluss gebildet wurde, welcher 
die Gründung weiterer Einrichtungen unter-
stützte. Um dem Dachverband anzugehören, 
mussten einige Grundprinzipien eingehalten 
werden: Jede Einrichtung war ein eigener ein-
getragener Verein; die für die Einrichtung tä-
tigen Ehrenamtler*innen wurden ausgebildet; 
dem Vorstand gehörte mindestens eine Poli-
zeibeamt*in, eine Repräsentant*in der Bewäh-
rungshilfe sowie eine Repräsentant*in eines 
anderen, bereits etablierten gemeinnützigen 
Vereins oder der Kirche an. Jede Einrichtung 
lieferte einen jährlichen Bericht sowie Statis-
tiken, welche dem Dachverband übersandt 
wurden. 

Im Laufe der Jahre wuchs die Anzahl dieser 
Grundregeln an. Irgendwann wurde jedoch 
die Finanzierung der einzelnen Einrichtungen 
schwieriger, so dass der Dachverband staatli-
che Zuschüsse beantragen musste, welche auf 
die einzelnen Einrichtungen nach einem zuvor 
festgelegten Schlüssel verteilt wurden.

‚Success Stories‘ und die Zufriedenheit der Op-
fer mit dem durchgeführten Mediationsver-
fahren belegen. Dennoch können diese Medi-
ator*innen, oftmals bedingt durch ihr Studium 
und ihre hierdurch erlangte berufliche Quali-
fikation, die Sorgen und Nöte der Betroffenen 
nicht hinreichend verstehen. Dadurch entsteht 
die Gefahr, dass diese hauptamtlichen Medi-
ator*innen den Konflikt „stehlen“, wie Christie 
es formuliert hat. Ernstzunehmender ist hin-
gegen die Sorge, dass diese Mediator*innen 
innerhalb der Strukturen des Justizapparates 
mit seinem Wertesystem arbeiten und somit 
dessen Werte, die sich nicht mit den restorati-
ven Werten decken, übernehmen. Zum Beispiel 
werden die betroffenen Parteien als „Täter“ 
oder „Opfer“ bezeichnet und damit in Schubla-
den gesteckt, selbst wenn z.B. das „Opfer“ den 
Angriff provoziert haben sollte.

3. Es werden nebenberuflich arbeitende Medi-
ator*innen eingesetzt, wie es etwa bei Victim 
Support in Großbritannien gehandhabt wird: 
Deren Begründer*innen sahen, dass es zu vie-
le Opfer von Straftaten gibt und der Staat un-
möglich Restorative-Justice-Verfahren für alle 
diese Opfer finanzieren kann. Der einzig mach-
bare Weg war der Einsatz von ehrenamtlich 
arbeitenden Mediator*innen. Nach nur kur-
zer Ausbildungszeit können diese Ehrenamt-
ler*innen qualitativ hochwertige Mediationen 
durchführen und benötigen darüber hinaus 
keine Qualifikationen außer der ‚Schule des Le-
bens‘. Sie erhalten keine Bezahlung (in einigen 
Ländern erhalten sie eine Aufwandsentschä-
digung) und demzufolge ist es auch nicht un-
wirtschaftlich, wenn sie zu zweit arbeiten.

Für Verwaltungsaufgaben werden jedoch auch 
Hauptamtliche benötigt, wie z.B. zur Aktenfüh-
rung, zum Anwerben von Ehrenamtler*innen, 
für deren Ausbildung und Supervision, für die 
Durchführung von regelmäßigen Treffen und 
nicht zuletzt um den Teamgeist zu bilden. Vie-
le der ehrenamtlichen Mediator*innen sind 
in anderen Berufen Vollzeit beschäftigt und 
haben daher nur in den Abendstunden oder 
am Wochenende Zeit. Dies kann von Vorteil für 
einige der Opfer sein, jedoch werden für inhaf-
tierte Täter Mediator*innen benötigt, welche 
tagsüber in die Gefängnisse gehen können. 
Außerdem müssen auch die Ehrenamtler*in-
nen zuverlässig sein und ihre Termine einhal-
ten. Aufgrund ihrer anderweitigen Berufstä-
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führtem TOA automatisch die Einstellung des 
Verfahrens, bei allen anderen Delikten besteht 
die Möglichkeit der Einstellung (Grönfors 1989; 
Lappa-Seppälä 2013).

Es gibt Stimmen, die befürchten, dass die Ein-
bettung der RJ unter das Dach der Justiz zu ei-
ner Verwässerung der restorativen Ideale führt. 
Dieser Gefahr könnte durch „das Vermeiden 
von system-orientierten Mediator*innen, wel-
che stillschweigend die Werte der Strafjustiz 
akzeptieren und deren Agenda voranbringen“ 
(Zernova 2006) begegnet werden. Wir müssen 
zwar die Notwendigkeit der grundlegenden 
Ausbildung der Mediator*innen betonen. Das 
letzte Wort in diesem Artikel soll jedoch Nils 
Christie haben: „Diejenigen Menschen mit 
wenig formaler Ausbildung haben oft eine be-
trächtliche Menge nichtautorisierten Wissens 
sofern sie in relativ stabilen Wohngegenden 
leben. Vielleicht können wir es Lebenswissen 
nennen – Erfahrung, welche am Küchentisch 
entwickelt und ausgetauscht wird, oder auf 
der Straße, oder in der Kneipe“. (Christie 2009).

Diese Kombination aus staatlichen Zuschüs-
sen, unabhängiger flächendeckender Kontrolle 
und lokalem Enthusiasmus waren möglicher-
weise ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Entwicklung von Victim Support. Schließlich 
hat die staatliche Kontrolle jedoch zu einem 
Verlust an Unabhängigkeit geführt. Im Jahr 
2012 wurden in ungefähr 40 Regionen soge-
nannte Police and Crime Commissioners (PCC) 
gewählt, welche u.a. für die Finanzierung von 
Victim Support zuständig wurden. Einige PCC’s 
räumten Victim Support einen größeren Stel-
lenwert ein als andere. Diese Veränderungen 
haben offenbar die Zahl der ehrenamtlich täti-
gen Mediator*innen und deren Enthusiasmus 
wie auch die Selbständigkeit der einzelnen 
Einrichtungen deutlich verringert. Während es 
2004 noch mehr als 10.000 Ehrenamtliche gab, 
waren es 2016/17 weniger als 1.300.

Gegenwärtig hat Restorative Justice in Groß-
britannien einen anderen Weg genommen. 
Ressourcen wurden für Standards und Akkre-
ditierung aufgewendet, akkreditiert werden 
Polizeibeamt*innen, Bewährungshelfer*innen, 
Jugendsozialarbeiter*innen, Freiberufler*in-
nen und Ehrenamtler*innen. Schließlich wur-
de auch das Akkreditieren von Einrichtungen 
eingeführt, von denen einige unabhängige 
nichtstaatliche Organisationen sind (wie z.B. 
der frühere Victim Support). Die Mehrzahl ist 
jedoch staatlich. Wenn beispielsweise eine Be-
währungshelfer*in als Mediator*in anerkannt 
ist, so arbeitet sie dennoch weiterhin für das 
Justizsystem. Wir wollen hoffen, dass sich die 
restorativen auf die justiziellen Werte auswir-
ken. Dies ist jedoch ein langsamer Prozess.

Ein anderes Modell wird in Norwegen prakti-
ziert. Im Heimatland von Nils Christie wurde 
1991 ein eigener Mediationsservice gegrün-
det, welcher auf einem kommunalen Modell 
basierte. Im Jahr 2004 wurde hieraus eine 
staatliche Einrichtung unter dem Dach des 
Justizministeriums mit 22 regionalen Zweig-
stellen. Der Gedanke des Ehrenamtes wurde 
beibehalten, so dass fast alle Fälle von 600 bis 
700 ehrenamtlich tätigen und ausgebildeten 
Mediator*innen aus den einzelnen Kommu-
nen bearbeitet werden (Andersen 2013. Siehe 
auch Artikel in diesem Heft – Anm.d.Red). Sol-
che Ehrenamtlichen gibt es auch in Finnland, 
wo sie dem Sozialministerium unterstehen. 
Bei Antragsdelikten erfolgt nach durchge-
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ein Einblick in die Erfahrungen  
aus dem norwegischen Modell

LaienmediatorInnen 

Von Karen Kristin Paus

Der National Mediation Service (NMS) in Nor-
wegen setzt sowohl in straf- als auch in zi-
vilrechtlichen Fällen lokale ehrenamtliche 
LaienmediatorInnen ein. Die etwa 550 Laien-
mediatorInnen erfüllen diesen Auftrag nach-
mittags und abends, neben der Lohnarbeit, 
und stehen den BürgerInnen in allen Landkrei-
sen im ganzen Land zur Verfügung. 

Die Diskussion „Laien- versus professionel-
le MediatorInnen“ taucht immer wieder auf, 
etwa wenn die Zahl der Fälle plötzlich steigt 
oder wenn besonders schwierige oder heikle 
Konflikte zu behandeln sind. Sind die Mediato-
rInnen in der Lage, den Fall zu bearbeiten? Wo 
sind die Grenzen des Einsatzes der Laienmedi-
ation? Wie kann man die Qualität der Arbeit 
der LaienmediatorInnen in restorativen Pro-
zessen sichern?

Dieser kurze Text soll einen kleinen Einblick 
in Konzept, Erfahrungen und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen der Laienmediation geben. 
Das Thema „Laien oder Fachkräfte?“ ist sehr 
vielschichtig, ich kann hier nur ein paar Ar-
gumente und Reflexionen darlegen. Darüber 
hinaus spiegelt der Artikel meine Sichtweise 
wider. 

Das Erbe von Nils Christies Artikel Conflicts as 
Property1 ist im norwegischen Laienmediati-
onssystem offensichtlich. 

„Durch die Einführung des Mediationsdiens-
tes wird den EinwohnerInnen von Norwegen 
die Möglichkeit gegeben, ihre Konflikte außer-
halb des Justizsystems zu lösen. Der Mediati-
onsdienst unterstützt Treffen und Dialog, es 
handelt sich nicht um eine Behandlung oder 
eine Therapie. Eine zentrale Säule des Ange-
bots ist der gesunde Menschenverstand derje-
nigen, die die Treffen leiten.“ (Aus dem neuen 
Gesetzentwurf: Prop.57 L (2013-2014) Kapitel 
2.2: 11)2. 

Die lokale Laienmediation wurde bewusst 
gewählt, um der Entfremdung vorzubeugen, 
die sich durch Professionalisierung einstellt, 
wenn die Fachkräfte Wortwahl und Interpre-
tation für die Konfliktparteien übernehmen. 
Außerdem ist das Ziel, das bürgerschaftliche 
Engagement vor Ort zu stärken, indem sich die 
Communities selbst um ihre Konflikte küm-
mern. Man hofft auf darüber hinausgehende 
Lerneffekte und damit verbundene, reintegra-
tive Auswirkungen auf die Community. Als Ge-
genteil davon wird der enorme Verlust solcher 
Möglichkeiten durch das Strafjustizsystem 
angesehen, da diesem jede Form aktiver Teil-
nahme der Konfliktparteien abgeht (Christie, 
1977). Der Posten des Mediators ist freiwillig. 
Die MediatorInnen sollten so ausgewählt sein, 
dass ihre Zusammensetzung die der Bevölke-
rung repräsentiert.

Die im Gesetz (§ 5) genannten Voraussetzun-
gen für das Amt der NMS-MediatorIn sind:  
1. älter als 18 Jahre zu sein; 2. BürgerIn von Nor-
wegen oder einem anderen nordischen Land 
zu sein oder seit mindestens drei Jahren eine 
Aufenthaltserlaubnis für Norwegen zu haben; 
3. persönlich für die Rolle der MediatorIn ge-
eignet zu sein. Zu guter Letzt müssen die Me-
diatorInnen EinwohnerInnen des Landkreises 
sein, in dem sie das Ehrenamt ausüben wollen. 

Das Modell der LaienmediatorInnen basiert auf 
den Werten Nähe, Partizipation, Empowerment 
und Community – welche allesamt wichtige 
Säulen der RJ sind. Hinter der Laienmediation 
steckt die Überzeugung, dass wir als Menschen 
die nötigen Ressourcen haben, um konstrukti-
ve Wege der Bewältigung unserer Konflikte zu 
finden. Es soll in allen Landkreisen Laienmedia-
torInnen geben, damit sie von den Konfliktpar-
teien als ihresgleichen3 anerkannt werden und 
ihnen Hintergrund und Situation der Parteien 
vertraut ist. Außerdem werden durch das Lai-
enmediationsprogramm Erfahrungen mit und 
Wissen über restorative Ansätze langfristig 
weiter in der Gesellschaft verbreitet. 

1 Englisches Original von 1977, 
deutsche Übersetzung: Konflikte 
als Eigentum, in: Grenzen des 
Leids, AJZ-Verlag, Bielefeld 1995, 
S.131-152 – Anmerkung der Über-
setzung

2 Von der Autorin aus dem 
Norwegischen ins Englische 
übersetzt. Übersetzung aus dem 
Englischen: TMB
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te Einrichtung wurde. Zur Anwerbung neuer 
MediatorInnen gibt es ein Prozedere aus öf-
fentlicher Ausschreibung, Bewerbung und Vor-
stellungsgesprächen, nach welchen diejenigen, 
die genommen werden, ein aus zwei Modulen 
(4 und 3 Tage) bestehendes Mediationstraining 
erhalten, das hauptsächlich aus Rollenspielen 
besteht. Darüber hinaus hospitieren die neu-
en KandidatInnen bei aktiven MediatorInnen. 
Wer nach diesem Training als geeignet angese-
hen wird und weiterhin Interesse am Ausüben 
der Mediatorentätigkeit hat, braucht nun noch 
gute Referenzen, wie etwa ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis ohne neuere Einträge4 und wird 
dann für vier Jahre als MediatorIn für seinen 
Landkreis ernannt.5 

Dieses Vorgehen ermöglicht sowohl den Anwär-
terInnen als auch den mit der Auswahl Beauf-
tragten, zu prüfen, ob die MediatorInnenrolle 
gut zu der KandidatIn passt. 

Der NMS bietet Supervision, Reflexion und Fort-
bildung an. So werden die MediatorInnen bei je-
dem Fall von einer Kontaktperson der örtlichen 
NMS-Verwaltung betreut, NMS-Angestellte fun-
gieren manchmal als Co-MediatorInnen oder 
beobachten Mediationssitzungen, um anschlie-
ßend Feedback geben zu können. Auch unter-
einander unterstützen sich die MediatorInnen 
durch Co-Mediation. Der NMS organisiert Fort-
bildungsseminare und Reflexionstreffen und 
stellt Onlineforen zur Verfügung.

Indikatoren für gute Standards
Es gibt mehrere Hinweise dafür, dass die 
NMS-MediatorInnen gemäß der Werte und An-
forderungen von restorativen Verfahren arbei-
ten. Dies lässt sich an der jährlichen vom NMS 
geführten Statistik und den Antworten einer 
Onlineumfrage ablesen. Diese Umfrage wurde 
2016 an 1.441 Personen, die an einer Mediation 
teilgenommen hatten, per E-Mail verschickt. 
Von den 32%, die geantwortet haben, sagten 
83,7%, dass die Mediation für ihre Situation 
eine gute Wahl war, und 86,3% würden den 
NMS weiterempfehlen. Eine wissenschaftliche 
Untersuchung zur NMS-Mediation in Gewalt-
fällen von 2009 (NF rapport 14/2009) bestätigte 
ebenfalls eine hohe Zufriedenheitsrate bei den 
Beteiligten. Außerdem haben sich einige Betrof-
fene, darunter besonders Verbrechens opfer, von 
sich aus positiv geäußert, sei es über die Medien 
oder auf der Webseite des NMS. 

NMS: Praxis und Erfahrungen
Der NMS ist eine Körperschaft öffentlichen 
Rechts und untersteht der zivilen Abteilung 
des Ministeriums für Justiz und öffentliche 
Sicherheit. Die 123 Angestellten des NMS küm-
mern sich um 22 regionale Verwaltungsein-
heiten und die Zentralverwaltung. Sie sind 
zuständig für Rekrutierung, Ausbildung und 
Ernennung der örtlichen freiwilligen Mediato-
rInnen und beaufsichtigen deren Praxis. 

Rekrutierung und Ausbildung der 
MediatorInnen 
Der NMS versucht, Menschen verschiedener so-
zialer Herkunft anzuwerben und ein möglichst 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis und eine 
dem gesellschaftlichen Anteil entsprechende 
Repräsentation von Minderheiten im Media-
torInnenteam zu erreichen. Es gibt aber noch 
Raum für Verbesserungen. Bei einer internen 
Untersuchung im Jahr 2015 kam heraus, dass 
72% der MediatorInnen einen akademischen 
Abschluss oder eine vergleichbare Ausbildung 
hatten. Im norwegischen Durchschnitt sind es 
32,9% (Norwegisches Statistikamt). Der Frau-
enanteil liegt bei 57% und die Mehrheit der Me-
diatorInnen sind zwischen vierzig und sechzig 
Jahren alt, auch wenn insgesamt Menschen von 
Anfang zwanzig bis Mitte siebzig vertreten sind.

Es gibt ein einheitliches System der Rekrutie-
rung, Ausbildung und Aufsicht der lokalen 
Freiwilligen, das seit 1991 (als das erste Gesetz 
zum TOA in Norwegen beschlossen wurde) kon-
tinuierlich entwickelt wird. Eine Intensivierung 
dieses Prozesses war zu spüren, als der NMS im 
Jahr 2004 eine komplett staatlich organisier-

3 Die MediatorInnen müssen je-
doch genug Distanz zum Fall ha-
ben, um nicht voreingenommen 
zu sein oder so wahrgenommen 
zu werden. Auch dürfen sie die 
MediandInnen nicht persönlich 
kennen.

4 Die strenge Gesetzgebung hin-
sichtlich des Führungszeugnisses 
ist meiner Ansicht nach ein 
Rückschritt, da es doch darum 
geht, möglichst viele verschiede-
ne Menschen mit unterschied-
lichen Hintergründen und Erfah-
rungshorizonten zu gewinnen, 
und die Bevölkerung in ihrer 
Zusammensetzung angemessen 
zu repräsentieren.

5 Die MediatorInnen werden 
formal von einem Komitee aus 
drei Vertretern der Kommunal-
verwaltung, der örtlichen Polizei 
und der örtlichen NMS-Koordi-
nation ernannt. Es ist möglich, 
wiedergewählt zu werden. Sie 
erhalten eine geringe Aufwands-
entschädigung, da das Ausüben 
des Amtes nicht von einem 
finanziellen Anreiz abhängen 
soll. 

MediatorInnen sollen die Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln.
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Eine häufige Kooperation zwischen Laien und 
Profis beinhaltet jedoch die Gefahr, dass sich 
die Laien der fachlichen Sicht und Sprech-
weise anpassen und ihre eigene Erfahrung in  
den Hintergrund gerät. Gesamtgesellschaftlich 
gibt es eine Tendenz zur Professionalisierung, 
und Restorative Justice ist ein interessantes 
Feld für professionelle MediatorInnen. Einige 
Entwicklungen weisen in diese Richtung: eine 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung6, eine 
Ausweitung der Ausbildungsangebote und die 
Übernahme der komplexeren Fälle durch die 
Hauptamtlichen des NMS. Zeigen sich hier die 
Grenzen eines laienbasierten Programms oder 
eher die Unfähigkeit, auf die restorativen Prin-
zipien zu vertrauen? Würde eine Professiona-
lisierung den restorativen Prozess verändern 
und die Teilhabe der Betroffenen schwächen, 
indem ihnen etwa auch die Deutungshoheit 
über ihre Bedürfnisse entrissen wird?

Qualitätssicherung durch Einbettung 
restorativer Werte
Allein die Übernahme des Prozesses durch Pro-
fessionelle bedeutet keine Qualität, vielmehr 
ist das wichtigste Ziel, das der NMS verfolgen 
muss, auf allen Ebenen den Fokus auf die 
grundlegenden restorativen Werte zu legen 
und sicherzustellen, dass diese von allen als 
Leitbild angesehen werden. 

Insgesamt kann die Gesellschaft auf vielen 
Ebenen von einem Laiensystem profitieren. 
Anstatt es aufzugeben, könnten sich viele (ver-
wandte) Arbeitsbereiche von den restorativen 
Prinzipien der Teilhabe und Ermächtigung in-
spirieren lassen.

Neue Herausforderungen
Der NMS sieht sich mit neuen Aufgaben und 
komplexeren und sensibleren Fällen konfron-
tiert. Von den 7.434 Fällen, die 2016 bearbeitet 
wurden, waren 22% Gewaltdelikte und 11% 
Nötigungen. Die Art der Fälle hat sich in den 
letzten Jahrzehnten deutlich von Kleinstdelik-
ten wie Ladendiebstahl und Vandalismus hin 
zu Gewalt und Nötigung verschoben. Sensible 
Fälle wie Partner- und häusliche Gewalt, Ver-
gewaltigung und Mord sind noch selten, neh-
men aber auch zu. Die Fälle werden zu allen 
möglichen Zeitpunkten im Strafverfahren von 
Justiz angehörigen überwiesen, von anderen 
Behörden vermittelt oder von den Betroffenen 
oder ihren Angehörigen selbst gemeldet.

Das neue NMS-Gesetz sieht Konferenzen für ju-
gendliche StraftäterInnen vor, an denen neben 
den Opfern auch Fachkräfte anderer Bereiche teil-
nehmen. Unter anderen hat Christie (2014) dies als 
Übernahme einer Sanktionsfunktion und Eindrin-
gen der Profis in den Bereich des Dialogs kritisiert. 

Wie bereits erwähnt, wird durch verschiedene 
Maßnahmen versucht, eine hohe Qualität der 
Mediation zu gewährleisten. Dazu gehört die 
Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Vorbe-
reitung oder für die Besonderheiten in Fällen 
von Partnergewalt. Der NMS muss prüfen, ob 
seine MediatorInnen wirklich für alle Szenarios 
die adäquaten Kenntnisse haben. In manchen 
Kontexten kann mangelndes Bewusstsein für 
ein bestimmtes Bedürfnis zu erneutem Stress 
und Re-Traumatisierung bei den Betroffenen 
führen. Auch das Wohlergehen der Mediato-
rInnen ist ein Thema, sowie die Problematik, 
dass größere und kompliziertere Fälle mögli-
cherweise über die Zeitreserven hinausgehen, 
die eine ehrenamtliche MediatorIn in ihrer 
Freizeit zur Verfügung stellen kann.

Professionalisierung?
Vielleicht sollte man den NMS als eine semi- pro-
fessionelle Institution bezeichnen, da es ein ein-
heitliches Training für die MediatorInnen gibt, 
die LaienmediatorInnen von Hauptamtlichen be-
treut werden und die Hauptamtlichen ebenfalls 
Mediationen durchführen – sie übernehmen zu-
nehmend die großen, besonders sensiblen oder 
komplexen Fälle. Außerdem arbeitet der NMS mit 
Fachkräften zusammen, wenn ein entsprechendes 
Know-how oder eine weitergehende Betreuung 
nötig und von den Betroffenen gewünscht ist. 

Literatur:
Act Relating to Processing by the National 
Mediation Service [National Mediation 
Services Act] (LOV-2014-06-20-49).
Christie, Nils. 1977. “Conflicts as Property.” 
The British Journal of Criminology, 17(1), S. 
1-15. 
Christie, Nils. 2014. “Farvel til konfliktråde-
ne.” Klassekampen, 17. Juni 2014, S. 14-15.
Bowen, Helen, Boyack, Jim und Chris Mar-
shall. 2004. “How Does Restorative Justice 
Ensure Good Practice?” In: Zehr, Howard 
und Barb Toews (Hrsg.). Critical Issues 
in Restorative Justice. Monsey, NY, und 
Cullompton, UK: Criminal Justice Press and 
Willan Publishing.
Eide, Ann Kristin and Hege Gjertsen. 2009. 
Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer 
ved, gjenopprettende rett som alternativ el-
ler supplement til straff. Nordlandsforskning 
rapport 14/2009. http://www.nordlands-
forskning.no/getfile.php/134910/Dokumen-
ter/Rapporter/2009/Trykk_Rapp_14_09.pdf 
(englische Zusammenfassung)

Konfliktrådet årsrapport 2016. https://
www.konfliktraadet.no/statistikk-og aars-
rapport.313457.no.html 
Konfliktrådet brukerundersøkelse. https://
www.konfliktraadet.no/brukerundersoe-
kelse.317754.no.html 
Ministry of Justice and Public Security. 
2014. “Prop. 57 L (2013-2014) Lov om konflik-
trådsbehandling (konfliktrådsloven).” (Ge-
setzesentwurf) https://www.regjeringen.
no/no/dokumenter/Prop-57-L-20132014/
id754374/ 
Paus, Karen Kristin. 2017. “Restorative 
Justice in Norway, Values and Practices at a 
Crossroad.” In: Nafstad/Papendorf (Hrsg.): 
Restorative Processes from Oslo to Havana 
and Back.
Statistics Norway (SSB) https://www.ssb.
no/en/utdanning/statistikker/utniv 
Zehr, Howard. 2011. “Foreword.” In: Umbreit, 
Mark und Marilyn Peterson Armour. 
Restorative Justice Dialogue. An Essential 
Guide for Research and Practice. New York: 
Springer Publishing Company.

17TOA-Magazin · 03/17



Jede Bürgerinitiative, die zu einer Bewegung mit ei-

genen Ritualen und Regeln wird, bekommt es früher 

oder später mit dem Thema Professionalisierung zu 

tun. Das heißt, sie muss sich mit der Frage ausein-

andersetzen, inwieweit Dinge wie Organisation, Bü-

rokratie und offizielle Führung dem ursprünglichen 

Anliegen dienen. Es ist daher verständlich, dass Ini-

tiativen, deren Grundüberzeugung es ist, dass Men-

schen ihre Dinge gleichberechtigt unter sich und 

ohne Einmischung von außen regeln sollen, mit einer 

‚professionellen‘ Herangehensweise ihre Schwierig-

keiten haben. 

Macht kann nicht  
gegeben werden, man  
kann sie sich nur nehmen 

Ein berufliches Paradox 

Von Rob van Pagée und Hedda van Lieshout

Dieses Dilemma taucht an vielen Orten der Ge-
sellschaft auf, wir alle haben damit zu tun: in 
der Nachbarschaftshilfe, bei Spendenkampag-
nen oder wenn man sich um öffentliche Grün-
flächen oder wilde Tiere kümmert. Ehrenamtli-
che Arbeit ist per se davon betroffen, aber noch 
mehr: Dieses Dilemma ist Teil des Wohlfahrts-
staates selbst. Es ist daher nur normal, dass 
neue Methoden wie die ‚Familienkonferenzen‘ 
oder ‚Mediation in Strafsachen‘ ebenfalls mit 
der Frage der ‚Professionalisierung‘ zu tun be-
kommen. Es handelt sich um Modelle, die Men-

schen zusammenbringen, um ihre Konflikte 
oder Probleme miteinander zu besprechen 
und einen Plan für die Zukunft auszuarbeiten, 
ohne dass eine (professionelle) ‚dritte Partei‘ 
sich einmischt. Wenn man nun diese Metho-
den in den ‚Werkzeugkoffer‘ von Fachkräften 
steckt, würde man ihren ureigentlichen Sinn 
zerstören: Die Fachkräfte würden den Leuten 
ihre Konflikte und Probleme und deren Lösun-
gen wegnehmen. Ohne einen ‚Werkzeugkoffer‘ 
aber besteht die Gefahr dubioser Praktiken, 
Quacksalberei und Pfusch. 

Dieser Artikel betrachtet die Erfahrungen und 
Sichtweisen von den Menschen aus den Nie-
derlanden, welche seit 1998 die Eigen Kracht 
Centrale (weiter-)entwickelt haben. Die Eigen 
Kracht Centrale ist eine unabhängige Organisa-
tion zur Implementierung von Konferenz-Mo-
dellen in den Niederlanden. Diese Leute haben 
seit zwanzig Jahren immer wieder aufs Neue 
versucht, besagten Widerspruch zu lösen. Ja, 
zu lösen. Dieser Artikel wird einige der dabei 
auftauchenden Paradoxa diskutieren. 

Begriffsklärung
Die EntwicklerInnen des niederländischen Kon-
ferenz-Ansatzes, der hauptsächlich für häusli-
che Kontexte oder Folgen von Gewalt gedacht 
war, kannten das System der professionellen 
Sozialarbeit, der Kinder- und Jugendschutzin-
stitutionen und der Bewährungshilfe in- und 
auswendig, da sie in diesem Feld ausgebildet 
waren und darin gearbeitet hatten. Darüber 
hinaus hatten sie eng mit Mike Doolan zusam-
mengearbeitet, einem der renommiertesten 
Sozialarbeiter in Neuseeland zur Zeit der Im-
plementierung der Eigen-Kracht-Prinzipien in 
den Children, Young Persons and their Families 
Act (1989).

18 TOA-Magazin · 03/17



Mehr als zweihundert Jahre lang haben ver-
schiedene BürgerInnen sich gegen diese 
Tendenz gewehrt. Sie haben sich jedoch, un-
bemerkt und schleichend, dem Angebot der 
Fachleute angepasst, und so wurde schließlich 
deutlich, dass nicht die Nachfrage der Bürge-
rInnen, sondern das Angebot der Institutio-
nen die Beziehung zwischen ihnen bestimm-
te. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass sie, je 
mehr sie das System in Anspruch nahmen und 
sich darauf einließen, um so weniger noch 
Gehör fanden. Ihr Teil der Verantwortung für 
gute Politik, Gesundheit, Schulabschluss oder 
Schadenswiedergutmachung wurde vernach-
lässigt. In anderen Worten: Die Etablierung 
einer umfassenden Daseinsfürsorge führte 
zu Hospitalisierung, drängte die Menschen in 
die Defensive und kompensierte, was sie nicht 
selbst schafften. Im Alltag bedeutete dies die 
Entfremdung der Menschen von ihrer Umwelt. 
Sie fühlten sich nicht länger für ihre Probleme 
zuständig und ließen sich von anderen vertre-
ten, anstatt selbst die Stimme zu erheben. 

Der Druck auf den Wohlfahrtstaat nahm so-
mit immer weiter zu, bis das System in fast 
jedem europäischen Land zu teuer wurde und 
Einschränkungen unumgänglich waren. Die 
Entwicklung des Eigen-Kracht-Modells hat sich 
als ein sozialer Weg herausgestellt, um die Ver-
antwortung der BürgerInnen wieder auf die 
Tagesordnung des professionellen Systems zu 
setzen und dabei gleichzeitig die öffentliche 
Fürsorge aufrechtzuerhalten. Zusammenge-
fasst: Das professionelle System braucht die 
BürgerInnen, die sich zusammensetzen und 
ihre Dinge auf vertrauliche Art untereinander 
regeln. Ein Paradox? Allerdings.

Lektionen aus der Reform des Wohl-
fahrtsstaates 
Während der Entwicklung des Wohlfahrtstaa-
tes war die Suche nach einer Balance zwischen 
dem definitionsgemäß starken Fürsorgegeber 
und den schwächer gestellten -nehmerInnen 
immer ein Thema. Dabei ging es oft um die Be-
kämpfung der ungewollten Nebeneffekte der 
Fürsorge. Im Folgenden werden einige histo-
rische Beispiele genannt, da es einen Zusam-
menhang zum Eigen-Kracht-Ansatz gibt. 

Sie wussten und wissen, dass im letzten Jahr-
hundert die Soziale Arbeit zu einer Professi-
on und in diesem Sinne zu einer Kopie ihrer 
benachbarten Berufe in Justiz, Medizin und 
Erziehung, um nur ein paar zu nennen, ge-
worden ist. Professionelle Arbeit benötigt ge-
sellschaftliche Anerkennung und muss daher 
bestimmten Prinzipien genügen, ein paar sei-
en hier genannt. Zu einem Beruf gehört ein 
genau definiertes Arbeitsfeld, und es hat sich 
ein Wissenskanon herausgebildet, inklusive 
der Methoden und Techniken, die auf diesem 
Wissen basieren. Darüber hinaus gibt es in der 
Regel einen Berufsverband und die den Beruf 
Ausübenden müssen sich an einen Kodex mit 
Richtlinien und Sanktionsregeln halten. Ein 
wichtiges Element der gesellschaftlichen Aner-
kennung ist die Struktur, in der die Fachkräf-
te ihren Beruf ausüben. Wir bezeichnen diese 
Struktur als ein System von Organisationen. 
Ein paar der Organisationen aus diesem Sys-
tem haben mitgeholfen, den Grundstein für 
die Einführung des Eigen-Kracht-Ansatzes 
in den Niederlanden zu legen. Um es kurz zu 
machen: Am Anfang eines Modells, in dem 
BürgerInnen ihre Probleme und Konflikte im 
vertraulichen Kreis unter sich lösen, stand pro-
fessionelles Denken. Ein Paradox? Unbedingt. 

Das öffentliche System, die Professio-
nalisierung und Nebenwirkungen
Bei der Einführung des Eigen-Kracht-Modells 
war es essentiell, vom System und den Institu-
tionen der Fürsorge unabhängig zu sein. Diese 
Entscheidung basiert auf Prinzipien und ver-
langt eine Erklärung. 

Die Qualität der öffentlichen Daseinsfürsorge, 
egal welcher Art, steht in Zusammenhang mit 
einer langen Geschichte von beruflicher Ent-
wicklung. Wir wollen die besten ÄrztInnen mit 
den besten Techniken, herausragende Lehre-
rInnen, geniale PolitikerInnen, hochqualifizier-
te Pflegekräfte; alles soll garantiert, zertifiziert 
und doppelt überprüft sein. Kurz: Alles muss 
professionell sein. Professionalität erhöht die 
Qualität der Versorgung, garantiert die Ver-
lässlichkeit dieser Qualität und schützt vor fal-
schen und dubiosen Praktiken. 

Rob van Pagée 

hat die Eigen Kracht 
Centrale 2002 in den  
Niederlanden gegründet. 

Hedda van Lieshout

ist derzeit die  
Geschäftsführerin. 
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zu beteiligen, jemand anderem zu helfen.“ Es 
ist nur leicht übertrieben, zu sagen: Für jedes 
Problem, jede Krankheit, jeden Defekt gab es 
eine Selbsthilfegruppe, eine Elterngruppe oder 
eine Betroffenengruppe. Es war auch die Zeit 
der massiven Budgetkürzungen in der Politik. 
Zufall? Das glauben wir nicht. Das gemeinsa-
me Charakteristikum ist die Herausstellung 
der Eigenverantwortung. 

Das vierte Beispiel ist die Erziehungshilfe. Hier 
sind die wichtigsten fachlichen Leitlinien: die 
Situation akzeptieren, wie sie ist; Informati-
onen bereitstellen und Rückmeldung geben; 
aktivieren anstatt kompensieren. Charakteris-
tisch ist das Führen durch Folgen und Nachjus-
tieren („leading by following“). 

Als letztes Beispiel möchten wir die Position 
des Opfers im Strafrecht erwähnen. Opfer ha-
ben eine ernstzunehmende Position im Straf-
verfahren. Sie werden von der Polizei über den 
Fortgang der Dinge unterrichtet. Der Staatsan-
walt hört sich ihre Seite der Geschichte an. Der 
Richter gewährt ihnen ein Vortragsrecht. Wenn 
sie es wünschen, können sie ein Gespräch mit 
dem Angeklagten führen. Charakteristisch ist 
hier, dass die Geschichte, besonders in Bezug 
auf die Auswirkung des Vorfalls, mit einbezo-
gen wird. 

In allen Phasen des Wohlfahrtstaates wurden 
Freiwillige eingesetzt, um den Wirkungskreis 
professionellen Schaffens zu vergrößern. Bei-
spiele sind Besuche bei Alten, Kranken und 
Inhaftierten; Pflege der öffentlichen Grünflä-
chen; Beaufsichtigung von Schulkindern durch 
Elterngruppen und andere. Das Charakteristi-
sche daran ist: Freiwillige arbeiten in Gruppen 
zusammen, die häufig von einer (freigestell-
ten) Fachkraft angeführt werden. 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf den anti- 
institutionellen Sturm, der in den siebziger 
Jahren durch den Wohlfahrtsstaat fegte. Psy-
chiatriepatientInnen und ‚Schwachsinnige‘ 
wurden von den ihnen verliehenen ‚Diago-
nesestempeln‘ befreit und in dem, was als 
„Normalisierungsprozess“ bezeichnet wurde, 
in familienartigen Wohnsituationen unterge-
bracht. Große Kinderheime wurden aufgelöst. 
Das Charakteristikum dieser Epoche war: Die 
Familien der PatientInnen und KlientInnen 
bekamen eine neue Rolle. Man hörte ihnen zu 
und ihr Fürsorgerecht endete nicht mehr an 
der Türschwelle der Institution. 

Im dritten Beispiel geht es um das die achtzi-
ger Jahre kennzeichnende Konzept der Selbst-
hilfe. Ein Slogan von damals war: „Die beste 
Hilfe, die man bekommen kann, ist, sich daran 

Übersetzung NL-E von 
Ruben Tricoli; E-DE von 
Theresa M. Bullmann

Was braucht es für ein gutes Gespräch? Verhandlung in Afghanistan
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Zusammengefasst: 
Unabhängigkeit und eine gute 
Ausbildung für Konferenzmo-
deration zusammen machen es 
möglich, selbst in ernsten Situ-
ationen die Macht loszulassen. 
Ein Paradox? Ja, aber so ist es.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die 
Fachwelt schon seit Langem um Elemente des 
„Eigen-Kracht“-Ansatzes weiß und sie einsetzt, 
gleichzeitig aber behauptet, dies sei eine un-
professionelle Art, mit den Dingen umzuge-
hen. Paradox? Allerdings.

Der Kern der Angelegenheit
Damit sind wir beim zentralen Punkt ange-
kommen. Die Gruppe so weit als möglich er-
weitern, der Familie und der Community die 
Möglichkeit einräumen, mitzureden, Fach-
wissen einbringen, aktivierend unterstützen 
und den entwickelten Lösungsplan rechtlich 
legitimieren. Wann man dies tut, stellt man 
die Eigenmacht der Menschen (Eigen-Kracht) 
her und kann sie gefahrlos in die Abläufe der 
professionellen Welt integrieren. Und das ist 
genau das, was passiert. Unsere Koordinato-
rInnen für Gemeinschaftskonferenzen werden 
entsprechend ausgebildet, denn wir haben ge-
lernt, dass man Macht nicht geben kann, dass 
die Menschen sie sich nur nehmen können. 

Darüber hinaus erfüllen unsere Koordinato-
rInnen, die selbst aus der Community stam-
men, eine weitere wichtige Voraussetzung, die 
in unseren Augen das Kernelement überhaupt 
ist: Sie sind unabhängig von Anspruch und 
Auftrag der (Fürsorge-)Institutionen des Sys-

Wie die Eigen Kracht 
Centrale funktioniert
Wenn das Verhalten von Menschen eine staatliche Intervention auf den Plan ruft, 
kann eine Community-KoordinatorIn von der Eigen Kracht Centrale (EKC) eine 
Konferenz vorbereiten. Die KoordinatorInnen sind BürgerInnen, die darin aus-
gebildet wurden, das Unterstützungsnetzwerk aus Familie und FreundInnen zu 
erweitern und die gewünschten Fachkräfte mit an Bord zu holen. Sie werden aus-
gebildet, unterstützt und beraten vom Team der EKC, besonders wenn es darum 
geht, bestimmten Ansprüchen des Systems gerecht zu werden. Fachkräfte geben 
Information und können, falls nötig, den Plan der Familiengruppe auf rechtliche 
Aspekte prüfen, so dass die beschlossenen Lösungspläne mit gesetzlichen Anfor-
derungen im Einklang sind. 

tems. Sie haben Zeit, um den Kreis wirklich zu 
erweitern, unbegrenzt offene Fragen zu stel-
len, Fachwissen und Expertisen einzubringen 
wie sie es für richtig halten, und sie müssen 
auf die privat und vertraulich getroffenen Ent-
scheidungen vertrauen und wagen dies auch. 
Das alles können sie, weil sie – und den Famili-
en ist das bewusst – keine Macht haben. Ihnen 
sind die Hände gebunden. 

Wenn sie mit dem Modell der Familienkonfe-
renzen vertraut sind und darin gut ausgebil-
det wurden und dann einer Gruppe unter den 
eben erwähnten Bedingungen helfen, dann 
lassen sie die Entscheidungsmacht vollständig 
bei der Gruppe. Sie wissen, auch durch For-
schungsergebnisse: Es wird ein guter Lösungs-
plan dabei herauskommen, auch wenn richtig 
schwierige Probleme zu lösen sind. 
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Von Tim Chapman und Annemieke Wolthuis

Restorative Justice lässt sich vom formalen 
Prozedere eines Strafprozesses durch folgende 
Kriterien unterscheiden:

- Inklusion und aktive Teilnahme von Opfern, 
TäterInnen und der Gemeinschaft an Dialog 
und Entscheidungsfindung;

- Anerkennung der Bedürfnisse der Opfer und 
deren Behandlung;

- Die Pflicht des Täters, gegenüber dem Opfer 
Rechenschaft abzulegen und den Schaden 
wiedergutzumachen;

- Die Unterstützung der Wiederaufnahme des 
Täters als Mitglied der Gemeinschaft.

Die interessante Frage ist, ob es möglich ist, 
einen wirklich restorativen Prozess innerhalb 
der Strafjustiz umzusetzen.

Man kann feststellen, dass Restorative-Ju-
stice-Verfahren in immer mehr Strafjustiz-
systemen verankert werden, besonders in 
englischsprachigen Ländern wie England, Aus-
tralien und Nordirland. Im Jahr 2002 wurde in 
Nordirland ein neues Strafgesetz erlassen, wel-
ches vorsieht, dass jeder jugendlichen Straftä-
terIn zunächst eine restorative Jugendkonfe-
renz angeboten wird. Seitdem wurden über 
20.000 Fälle bearbeitet. 

Im Jahr 2013 wurde Restorative Justice im Er-
wachsenenstrafrecht Großbritanniens veran-
kert. Die britische Regierung hat außerdem 
im gleichen Jahr 30 Millionen Pfund in den 
Ausbau der Restorative-Justice-Angebote für 
Jugendliche in England und Wales investiert. 
Außerdem wurde in den Verfahrensregeln 
für den Umgang mit Opfern von Straftaten 
festgelegt, dass diese ein Informationsrecht 
haben, so dass ihnen die Teilnahme an Resto-
rative-Justice-Verfahren erleichtert wird, so-
fern sie diese wünschen. Diese Veränderungen 
wurden zum Teil durch Forschungsergebnisse 
ausgelöst, welche besagten, dass RJ zu einer 
Reduzierung der Rückfälligkeit beitragen und 
die Opferzufriedenheit erhöhen kann, und 
das zu geringen Kosten (Shapland et al. 2011). 
Staaten schätzen solche Ergebnisse, da sie das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Strafjustiz 
erhalten, während gleichzeitig deren Budget 
gekürzt wird.

Durch die Implementierung von RJ in die 
Strafjustiz wurde erreicht, dass sowohl Polizei 
als auch Staatsanwaltschaft und Gericht das 

Die Schlüsselelemente der Restorative Justice.

Eine der zentralen theoretischen Grundlagen von 

Restorative Justice ist Nils Christies Vorstellung von 

„Konflikten als Eigentum“ (1977), welches den Men-

schen von der staatlichen Justiz enteignet wurde. Er 

kritisierte die entsprechenden Berufsgruppen da-

für, diejenigen von der Einwirkung auf den Prozess 

auszuschließen, welche am stärksten von dem durch 

das strafbare Verhalten hervorgerufenen Konflikt 

betroffen sind. 

Institutionalisierung, Professionalisierung und die 
Integrität des restorativen Prozesses

Die Reifwerdung 
der Restorative Justice:
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terInnen des European Forum for Restorative 
Justice sind wir außerdem überzeugt, dass die 
RJ-Praxis in den genannten Ländern im Gro-
ßen und Ganzen qualitativ hochwertig und 
wirksam ist. 

Standardisierung reduziert die 
Qualität der Entscheidungsfindung 
der Betroffenen.
Agenturen führen Standards ein, um die 
Leistung der Fachkräfte zu überwachen und 
die Qualität und Beständigkeit der Praxis zu 
sichern (Johnstone 2012). Doch je mehr Vor-
schriften es schließlich für die Praxis gibt, des-
to stärker schwindet die Autonomie der Ent-
scheidung der Betroffenen der Straftat – Opfer 
und TäterInnen. Die Einführung von Standards 
wie vereinbarten Tarifen, die als angemesse-
ne Schadenswiedergutmachung gelten, oder 
Zeitvorgaben für den Abschluss eines Verfah-
rens (Barnes 2015) reagieren meist eher auf 
vermeintliche oder tatsächliche Anliegen von 
anderen AkteurInnen innerhalb der Strafjus-
tiz, wie RichterInnen oder StaatsanwältInnen. 

Trotz dieser Bemühungen, die Erwartungen 
des Systems zu erfüllen, kämpfen RJ- Verfahren 
in vielen Ländern immer noch um Fallüberwei-
sungen von Polizei, Staatsanwaltschaft oder 
Gerichten (Laxminarayan 2014, Shapland et 
al. 2011). Wenn es dann zu Fallüberweisungen 
kommt, haben viele Programme Schwierigkei-
ten, die Teilnahme der Opfer (Hoyle 2002) zu 
erreichen, was oft an deren unzureichender 
Aufklärung über den Ablauf des RJ-Verfahrens 
und seiner Vorteile liegt. Wie kommt das?

Verfahren ernster nehmen. Außerdem werden 
Umsetzung, Ausbildung und Qualitätssiche-
rung angemessener finanziert. Diese Autori-
sierung, Reglementierung und Kontrolle durch 
den Staat ist zudem geeignet, das Vertrauen 
in den Prozess bei Opfern und der weiteren 
Öffentlichkeit zu erhöhen. Somit sollte es zu 
mehr Fallzuweisungen und einer größeren 
Akzeptanz des Verfahrens bei den Betroffenen 
von Straftaten kommen. 

Bedeutet die Tatsache, dass RJ in der Mitte der 
Strafjustiz angekommen und kein Randphä-
nomen mehr ist, nun eine stärkere Institutio-
nalisierung, einhergehend mit den strategi-
schen Prioritäten, den Strukturen, der Kultur, 
der Bürokratie und den Mittelbeschränkungen 
eines großen hierarchischen Staatsapparates?

RJ wird als Diversionsmaßnahme im Jugend-
strafrecht in Australien angewendet (Suzuki 
und Wood 2017), gilt als Interventionsmittel 
im Einzelfall für Straftäter mit niedrigem Risi-
kopotenzial in England und Wales (Hoyle und 
Rosenblatt 2016) und als erstes Reaktionsmit-
tel für alle Jugendlichen in Nordirland, die 
die Straftat zugeben (Zinsstag und Chapman 
2012). 

In diesem Artikel sollen die neuesten For-
schungsergebnisse in Bezug auf die genann-
ten Programme zusammengefasst werden. Sie 
weisen auf Risiken hin. Unser Anliegen dabei 
ist, die Praxis zu verbessern und den Stand-
punkt von Restorative Justice zu festigen. Ihn 
zu unterminieren liegt uns fern. Als Botschaf-

Woran erkennt man einen professionellen Mediator?
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Von der Tendenz, die Opferinteressen 
zu vernachlässigen. 

Trotz des Anstiegs der finanziellen Förderung 
für Restorative Justice in England und Wales 
hat die letzte Erhebung zum vierten Mal in Fol-
ge eine Abnahme der Angebote an Opfer, ihren 
Täter zu treffen, festgestellt. Die Zahlen fielen 
von 8,7% im Jahr 2013 auf 4,1% 2017. 23,7% der 
Befragten gaben an, sie hätten das Angebot 
angenommen, wenn es ihnen gemacht wor-
den wäre!
Die Untersuchung eines polizeigeleiteten Tä-
ter-Opfer-Ausgleich-Programms (Hoyle et al. 
2002) in England ergab, dass in nur 14% der 
Fälle das Opfer am Verfahren teilnahm. Rosen-
blatt hat an 39 Jugendstraftäterpanels teilge-
nommen. Nur an einem nahm ein Opfer teil, 
und in zwei weiteren waren Erklärungen von 
Opfern zur Hand. Barnes (2015) stellte in ihrer 
Untersuchung in Nordirland fest, dass an nur 
14 der 30 abgehaltenen Jugendkonferenzen 
das Opfer anwesend war. 

Studien in Großbritannien stellen fest, dass 
diejenigen Opfer, die an RJ-Verfahren teilneh-
men, meist unzureichend vorbereitet sind 
(Hoyle et al. 2002) und ihre Teilnahme am Ent-
scheidungsfindungsprozess nicht aktiv unter-
stützt wird. Darüber hinaus führt die Abwe-
senheit der Opfer dazu, dass die anwesenden 
Fachkräfte die Rolle des Geschädigtenreprä-
sentanten übernehmen. Dabei neigen sie zu 
starken Übertreibungen (Hoyle et al. 2002), um 
den Beschuldigten zu schockieren und so zu ei-
ner empathischen Reaktion zu zwingen. Diese 
Versuche werden von den TäterInnen tenden-
ziell als unauthentisch angesehen (Rosenblatt 
2015). 

Man kann somit feststellen, dass sich die 
Restorative-Justice-Verfahren innerhalb der 
Strafjustiz mit der Zeit immer mehr um mit 
dieser konforme Ziele bemühen und die Redu-
zierung der Rückfälligkeit sowie die Resoziali-
sierung der StraftäterInnen wichtiger nehmen 
als die aus der Straftat resultierenden Bedürf-
nisse der Opfer (Pavlich 2005, Choi et al. 2013, 
Suzuki und Wood 2017). 

Barnes hat beispielsweise beobachtet, wie 
die Staatsanwaltschaft auf die Lösungspläne 
der Jugendkonferenzen Einfluss nimmt. An-
scheinend gibt es ein vorgefertigtes Schema, 
mit Hilfe dessen die Höhe der Wiedergutma-
chungsleistung festgelegt wird, egal was die 
teilnehmenden Betroffenen davon halten. 
Gerechtfertigt wird das Vorgehen mit dem 
Prinzip der Proportionalität zwischen Strafe 
und Schwere der Straftat, wodurch juristisches 
Denken in den restorativen Prozess eingeführt 
wird.

Die Unterminierung des Prinzips 
der Freiwilligkeit der Teilnahme an 
RJ-Prozessen.
Sowohl Suzuki und Wood (2016) als auch Bar-
nes (2015) berichten von der Unterminierung 
der Freiwilligkeit der Teilnahme dadurch, dass 
die jugendlichen Beschuldigten wissen, dass 
die Alternative zur Einwillung in ein RJ-Ver-
fahren ein Strafprozess vor Gericht ist. Barnes 
(2015) fand heraus, dass bei einem signifi-
kanten Anteil der Jugendlichen, die an einer 
Jugendkonferenz teilnahmen, eine Sozialar-
beiterIn statt der Eltern zur Unterstützung 
anwesend war. Die professionelle Rolle der 
SozialarbeiterIn jedoch hemmt eher die aktive 
Beteiligung der Jugendlichen, anstatt sie zu 
aktivieren. Sie beobachtete, dass die Jugend-
lichen in einem Raum voller Erwachsener nur 
wenig sagten und kaum oder gar keinen Ein-
fluss auf den Lösungsplan nahmen. 

Young und Hoyle (2003) attestierten einem 
englischen, von der Polizei ausgeführten RJ- 
Programm, dass lediglich 2 der 23 beobachte-
ten Verfahren als tatsächlich restorativ zu be-
zeichnen waren. Hauptgrund hierfür war die 
starke Dominanz der Moderation, welche zu 
einer relativ passiven Haltung bei den ande-
ren Teilnehmenden führte. Auf ähnliche Weise 
dominierten die JugendgerichtshelferInnen in 
den Konferenzen für JugendstraftäterInnen 
(Rosenblatt 2016). Ihr Bericht bestimmte den 
Ablauf und die Lösungspläne folgten weitge-
hend ihren Empfehlungen, anstatt in einem 
Dialog aus dem oder der Jugendlichen, den El-
tern oder Erziehungsberechtigten und Mitglie-
dern der Community entwickelt zu werden. 
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Die Tendenz, die Wiedergutmachung 
zu vernachlässigen.

Hoyle et al. (2002) stellten fest, dass die meis-
ten Wiedergutmachungen symbolischer Art 
waren, meist in Form einer direkten oder 
schriftlichen Entschuldigung. In dieser Studie 
eines polizeigeleiteten Programms kam zum 
Vorschein, dass ein Großteil dieser Entschul-
digungen obendrein durch Druckausübung 
auf die TäterInnen zustande kam. Auch Barnes 
(2015) beobachtete von der Moderation einge-
forderte und einstudierte Entschuldigungen 
in restorativen Konferenzen. In beiden Fällen 
wurde auch die Form der Entschuldigung öf-
ter von der Moderation als von Geschädigten 
oder Beschuldigten bestimmt. Die Studie be-
züglich der Jugendstraftäterpanels in England 
(Hoyle und Rosenblatt 2016) fand überdies 
heraus, dass Bemühungen mit dem Ziel der 
Rückfallverhinderung solchen mit dem Ziel 
der Wiedergutmachung vorgezogen wurden. 
Es schien eine Art eingeschränktes Menü mit 
möglichen Wiedergutmachungsleistungen zu 
geben – um Leistungen, die mit dem Schaden 
oder den Wünschen des Opfers zu tun hatten, 
ging es kaum (bestätigt von Barnes 2015). In 
manchen Fällen, in denen eine Wiedergut-
machung vereinbart wurde, wurde sie jedoch 
nicht ausgeführt oder zu Ende gebracht. Ent-
schuldigungsbriefe wurden eher als Teil des 
Reintegrationsplans des Beschuldigten ange-
sehen anstatt als Wiedergutmachung für die 
Opfer, welche die Briefe nur selten überhaupt 
erhielten. 

Fazit: 
Assimilierung oder Beherbergung?

Es sei festgehalten, dass diese Forschungsergebnisse nicht auf alle 
Fälle und alle Praktizierenden übertragen werden können. Es gibt je-
doch klare Beweise dafür, dass die Institutionalisierung von Restora-
tive Justice in Großbritannien und Australien zu einer Verwässerung 
der restorativen Schlüsselprinzipien wie Inklusion, Teilhabe an der 
Entscheidungsfindung, Berücksichtigung von Opferbedürfnissen und 
Wiedergutmachung geführt hat. Das strafjustizielle Ziel der Resoziali-
sierung und Reintegration des Täters bestimmt den restorativen Pro-
zess. Dieser wird durch Bürokratisierung gelähmt, von den involvierten 
Fachkräften dominiert und als Mittel zur Reduzierung der Rückfällig-
keit missbraucht. Man muss sich die Frage stellen, ob es sich überhaupt 
noch um ‚restorative‘ Prozesse handelt. 
Barnes (2015) erklärt dies mit Hilfe von Ritzers (1998) Konzept der „Mc-
Donaldisierung“. Dieses beschreibt, wie Organisationen zunehmend 
dem Ziel der Effizienz, der Kalkulierbarkeit ihrer Arbeitsergebnisse und 
der Kontrollierbarkeit der Vorgänge unterworfen werden, um Bere-
chenbarkeit herzustellen. Diese Herangehensweise aus der Welt des 
Managements an einen Prozess, bei dem es um zwischenmenschliche 
Begegnung, Dialog und Wiedergutmachung geht, führt mit der Zeit zu 
einer Qualitätsminderung der Praxis von RJ-Verfahren.
Es stellt sich daher die Frage, ob es nicht möglich ist, restorative Prozes-
se innerhalb des Strafjustizsystems einzurichten, anstatt sie diesem 
anzupassen. Kann ein mächtiges System wie dieses in seinem Her-
zen einen Raum einrichten und unterstützen, wo normale Menschen 
echten Einfluss auf die Unrechtsbewältigung nehmen? Die Beherber-
gung von Restorative Justice innerhalb der Strafjustiz bedürfte einer 
soliden rechtlichen Grundlage, einer starken politischen Fürsprache, 
einer Verwaltung, die sich für die Berücksichtigung der aus den Schä-
den entstandenen Bedürfnisse einsetzt, und nicht zuletzt bedarf es 
fachkundiger PraktikerInnen, die ihre Arbeit auf die restorativen Wer-
te und Prinzipien verpflichten. Um das zu erreichen, müssen wir die 
Forschungsergebnisse, die die Vorteile von Restorative Justice belegen, 
stärker kommunizieren – nicht nur gegenüber jenen, die am meisten 
von strafbaren Handlungen betroffen sind, sondern gegenüber der Ge-
sellschaft im Allgemeinen. 

Literatur:
Aertsen, I., T. Daens & L. Robert (2006) (Hrsg.), 
Institutionalizing Restorative Justice, Devon, UK: 
Willan Publishing.
Barnes, O. M. (2015), Restorative Justice in the 
Criminal Justice System: The McDonaldization 
of Diversionary Youth Conferencing. PhD Thesis. 
Belfast: UlsterUniversity.
Christie, N. (1977), Conflicts as property, British 
Journal of Criminology (1977) 17 (1): 1-15.
Choi, J. J., Bazemore, G. und Gilbert, M. J. (2012), 
Review of research into victims’ experience of 
restorative justice: Implications for youth justice. 
Children and Youth Services Review 34(1), 35-42.
Carolyn Hoyle & Fernanda Fonseca Rosenblatt 
(2016), Looking Back to the Future: Threats to the 
Success of Restorative Justice in the United King-
dom, Victims & Offenders, 11:1, 30-49.

Hoyle, C., Young, R., und Hill, R. (2002), Proceeed 
with caution: An Evaluation of the Thames Valley 
Police Initiative in Restorative cautioning. Oxford: 
Joseph Rowntree Foundation.
Johnstone, G. (2012), The Standardisation of Resto-
rative Justice. In T. Gavriliedes, Rights and Restorati-
on within Youth Justice. London, IARS publications.
Laxminarayan, M. (2014), Accessibility and Initiation 
of Restorative Justice. Leuven: European Forum for 
Restorative Justice.
Pavlich, G. C. (2005), Governing Paradoxes of Resto-
rative Justice. London: Glasshouse Press.
Ritzer, G. (1998), The McDonaldization Thesis. Lon-
don: Sage Publications.
Rosenblatt, F. F. (2015), The Role of Community in 
Restorative Justice. Abingdon: Routledge.
Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Dignan, J., 
Edwards, L., Hibbert, J., Howes, M., Johnstone, J., Ro-
binson, G., und Sorsby, A. (2008), Does Restorative 
Justice Affect Reconviction: Fourth Report from the 
Evaluation of Three Schemes. London: Ministry of 
Justice.

Sherman & Strang (2007), Restorative Justice: the 
evidence, London: The Smith Institute.
Suzuki, M. & W.R. Wood (2017), Co-option, Coercion 
and Compromise: Challenges of Restorative Justice 
in Victoria, Australia, Contemporary Justice Review 
2017 20(2): 274-292. 
Young, R. und Hoyle, C. (2003), New Improved 
Restorative Justice? Action Research and the 
Thames Valley Initiative in Restorative Cautioning. 
In A.V. Hirsch, J. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach, und 
M. Schiff (Hrsg.) Restorative Justice and Criminal 
Justice: Competing or Complementary Paradigms. 
Oxford: Hart Publishing.
Zinsstag, E. und Chapman, T. (2012), Restorative 
youth conferencing in Northern Ireland in Zinsstag, 
E. und Vanfraechem. I. (Hrsg.), Conferencing and 
Restorative Justice: Challenges, Developments and 
Debates. Oxford: Oxford University Press.

25TOA-Magazin · 03/17



Die Geschichte von Restorative Justice (RJ) in Bulga-

rien ist lang und etwas vertrackt. Zunächst hatte die 

Idee hauptsächlich im akademischen Bereich und 

bei NGOs schnell viele UnterstützerInnen gefunden, 

und in letzter Zeit wurden auch zahlreiche Publikati-

onen zum Thema veröffentlicht, doch die Umsetzung 

von RJ als Teil der Strafjustiz und als grundlegende 

Änderung der Herangehensweise an Straftaten wird 

ständig hinausgezögert. 

Sind wir noch immer unserer Zeit hinterher?

Restorative 
Justice 
in Bulgarien: 

Von Dobrinka Chankova

Nach dem Sturz des totalitären Regimes 1989 
begann in Bulgarien, wie in anderen zentral- 
und osteuropäischen Staaten, ein Prozess radi-
kalen Umbaus des politischen und juridischen 
Systems, der Wirtschaft, der internationalen Be-
ziehungen und des gesellschaftlichen Lebens. 
In Diskussionen über die Reform der Strafjustiz 
wurde die Relevanz von RJ anerkannt. 

Bulgariens Weg in Richtung RJ war und ist 
jedoch nach wie vor ein steiniger. Seit jeher 
beruht das bulgarische Justizsystem auf ei-
ner punitiven Philosophie. Der Gedanke der 
Vergeltung überwiegt gegenüber restorativen 
Elementen. Auch wenn man im traditionellen 
bulgarischen Gewohnheitsrecht restorative 
Ansätze wie Versöhnung und Wiedergutma-
chung ausmachen kann, fanden sich solche in 
der Gesetzgebung des realsozialistischen Regi-

mes nur kaum, und wenn überhaupt, dann im 
Jugendbereich oder bei Antragsdelikten. 

Nach 1989 wurde die nationale Gesetzgebung 
Schritt für Schritt modernisiert und sowohl 
den EU- als auch internationalen Standards 
angepasst. Diese Schritte waren jedoch we-
der umfassend noch systematisch. Die neuen 
strafrechtlichen Ansätze, unter ihnen beson-
ders RJ, blieben für lange Zeit unterhalb der 
Aufmerksamkeitsschwelle der Gesetzgeber 
und der Öffentlichkeit. Tatsächlich wurde die 
Reform des Justizsystems einschließlich der 
Einführung von Restorative Justice mehrmals 
aus verschiedenen Gründen verschoben. 

Überraschenderweise und im Gegensatz zu 
vielen anderen europäischen Ländern stieß die 
Idee von Restorative Justice in Bulgarien auf 
heftigen Widerstand innerhalb der Justiz. Me-
diation in Strafsachen und andere restorative 
Praktiken wurden als Unterhöhlung der Sou-
veränität des Staates und seiner Hegemonie 
in Rechtsangelegenheiten angesehen, sowie 
als Bedrohung für die berechtigten Interessen 
der Rechtsanwälte und als Eindringen in ihr 
Hoheitsgebiet. RJ wurde als „Schattenjustiz“, 
„Rechtsprechung zweiter Klasse“ oder „Verwei-
gerung von Recht“ bezeichnet. Das Misstrauen 
wuchs mit der Befürchtung, es handele sich 
um informelle und außergesetzliche Vorgän-
ge. Vor diesem Hintergrund ist der Staat nicht 
aktiv für RJ eingetreten. Da Bulgarien dem 
kontinentalen Rechtssystem angehört, gilt 
das Prinzip der Legalität als fundamental, die 
rechtliche Absicherung wird als unantastbar 
angesehen. Es ist daher unverzichtbar, dass der 
Staat RJ gesetzlich bestätigt. Die genannten in-
stitutionellen, gesellschaftlichen und kulturel-
len Faktoren haben zusammen die Einführung 
von RJ in Bulgarien verzögert und behindert.
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Januar 2015 übernommen haben, wird Resto-
rative Justice ganz oben auf die Tagesordnung 
gesetzt und als für den Jugendbereich beson-
ders relevantes Instrument bezeichnet. 

Der ehemalige Justizminister hat zwei Arbeits-
gruppen, bestehend aus ExpertInnen, zusam-
mengerufen, um Vorschläge de lege ferenda 
zu erarbeiten, die den Täter-Opfer-Ausgleich 
und andere restorative Modelle in verschiede-
nen Bereichen voranbringen sollen, mit beson-
derem Fokus auf der Jugendkriminalität. Das 
Ergebnis waren Entwürfe für die Strafprozes-
sordnung und das Jugendgerichtsgesetz. In 
letzterem werden die allgemeinen Bedingun-
gen für die Diversion von Jugendstraffällen, 
korrektive und erzieherische Maßnahmen und 
die Anwendung von Restorative-Justice-Me-
thoden, darunter Mediation und Familienkon-
ferenzen, festgelegt. Dies ist ohne Zweifel ein 
großer Fortschritt, gerade wenn man bedenkt, 
dass viele andere Gesetzesinitiativen, welche 
RJ einführen wollten, in den letzten zehn Jah-
ren gescheitert sind. 

Nun ist die Frage, ob die neu gewählte Regie-
rung und das Parlament, die seit Mai 2017 im 
Amt sind, diese Gesetzesvorschläge anerken-
nen und in die gleiche Richtung weiterarbeiten 
werden. Nehmen wir mal an, dass der Gesetz-
geber endlich eine moderne Gesetzgebung für 
diejenigen schaffen wird, die sie am meisten 
brauchen: die Jugendlichen. Noch dazu vor 
dem Hintergrund, dass gemäß der letzten Um-
fragen die Zivilgesellschaft bereit ist, RJ und 
besonders die Mediation in Strafsachen, an-
zunehmen3. Die für die Strafprozessordnung 
vorgeschlagenen Änderungen werden von 
VertreterInnen aus den Strafverfolgungsor-
ganen, sowie der Straffälligen- und Opferhilfe 
unterstützt.4

Gleichzeitig wurden unter aktiver Teilnahme 
von NGOs zahlreiche nationale und internatio-
nale Projekte durchgeführt, die die Einführung 
von RJ in Bulgarien unterstützen sollten. Die 
am stärksten überzeugten Unterstützer sind 
das Institut für Konfliktlösung5, der Verein Bul-
garisch-rumänisches Institut für grenzüber-
greifende Mediation6, der Berufsverband der 
MediatorInnen7 und andere. Einige der zuletzt 
durchgeführten Projekte sind: 
- New European Standards for Application of 

Alternatives to Imprisonment (2015-2016), 

Im Jahr 2004 schließlich hat das bulgarische 
Parlament das lang erwartete Mediations-
gesetz beschlossen1. Die Werbung für Me-
diation als Konfliktbearbeitungsmethode, 
welche NGOs mit Hilfe argumentativer Unter-
fütterung durch die Wissenschaft betrieben 
hatten, zahlte sich endlich aus. Da das Medi-
ationsgesetz an sich ziemlich kurz ist, hat das 
Justizministerium die Verfügung Nr. 2 vom 
15. März 2007 zur Umsetzung des Gesetzes er-
lassen. Darin werden die Bedingungen und der 
Ablauf der Zulassung von Organisationen für 
die Mediationsausbildung, die Ausbildungs-
bedingungen, die Abläufe für Eintragung, Aus-
tragung und Streichung von MediatorInnen 
aus dem MediatorInnengesamtregister und 
die ethischen und verfahrenstechnischen Ver-
haltensrichtlinien für MediatorInnen geregelt. 

Gemäß Art. 3, § 1 des Mediationsgesetzes kann 
Mediation in Zivil-, Wirtschafts-, Arbeits-, Fa-
milien-, Verbraucher- und Verwaltungsstrei-
tigkeiten angewandt werden, sowie bei allen 
weiteren, in denen natürliche und/oder juris-
tische Personen involviert sind, inklusive Kon-
flikte über Staatsgrenzen hinweg. § 2 sieht die 
Verfügbarkeit von Mediation auch für straf-
rechtlich relevante Konflikte vor. Die letzte 
Version der Strafprozessordnung (von 2006) 
beinhaltet jedoch diesbezüglich keinerlei Vor-
schriften, und so ist es bis heute. 

Im Sommer 2017 hat Bulgarien schließlich eine 
Teilumsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie 
2012/29/EU beschlossen und somit einen Mini-
malstandard für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten ge-
schaffen2. Gemäß Art. 12.2 der Richtlinie sollen 
„die Mitgliedstaaten (...) die Vermittlung an 
Wiedergutmachungsdienste (unterstützen), 
wenn dies sachdienlich ist, indem sie unter 
anderem Verfahren oder Leitlinien betreffend 
die Voraussetzungen für die Vermittlung an 
solche Dienste festlegen“. Dieser Teil der Richt-
linie wurde jedoch nicht in nationales Recht 
umgesetzt, da die Ausbreitung von Restorati-
ve-Justice-Angeboten nicht in ausreichendem 
Maß vorangetrieben worden war. 

Glücklicherweise haben bulgarische Politike-
rInnen in den letzten Jahren Einsicht gezeigt. 
In der neuen Version des Strategiepapiers für 
die Reform der Strafjustiz, welche die Regie-
rung im Dezember 2014 und das Parlament im 

1 State Gazette N 110/2004
2 RICHTLINIE 2012/29/EU DES EU-

ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom 25. Oktober 2012 
über Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und 
den Schutz von Opfern von Straf-
taten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/
JI, L 315/57 Official Journal of the 
European Union, 14.11.2012.

3 Chankova, D. & Staninska, E. 
(2012). Bulgaria on the road 
to restorative justice and 
victim-offender mediation. In: 
Miers, D. & Aertsen, I. (Hrsg.), 
Regulating restorative justice. A 
comparative study of legislative 
provisions in European coun-
tries. Frankfurt am Main: Verlag 
fur Polizeiwissenschaft, S. 101-119; 
Chankova, D. (2014). More justice 
for crime victims in Bulgaria. In: 
Gavrielides, T. (Hrsg.) A victim-led 
criminal justice system: addres-
sing the paradox. London: IARS 
Publications, S.189-205.

4 Chankova, D., E. Georgieva und 
G. Bakalov (2008) ‘Findings 
of Surveys on Applicability of 
Victim-Offender Mediation in 
Bulgaria’. Legal Tribune, No 1. 
90-102.

5 www.icr-bg.org
6 Bulgarian-Romanian Trans-bor-

der Mediation Institute, http://
brtim.com

7 www.pamb.info
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Um jedoch die Entwicklung von RJ zu be-
schleunigen und den Rückstand aufzuholen, 
ist es wichtig, auch die entsprechenden Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Einrichtungen der 
Restorative Justice brauchen nicht nur das En-
gagement von NGOs und Freiwilligen, sondern 
auch die Unterstützung des Staates, besonders 
wenn es um Opfer von Straftaten geht. Es ist 
unabdingbar, die Ausbildung von MediatorIn-
nen, RichterInnen, StaatsanwältInnen, Anwäl-
tInnen, PolizistInnen, JVA-Bediensteten und 
BewährungshelferInnen fortzusetzen. Syste-
matische Maßnahmen zur Erhöhung des Be-
kanntheitsgrades in der Bevölkerung und die 
Verbreitung von Informationen müssen inten-
siviert werden. 

Es war immer ein gradueller ‚Positionskrieg‘, 
der Hegemonie der Strafjustiz etwas entge-
genzusetzen. Das ist der Grund, warum ich an 
die Zukunft von Restorative Justice in Bulgari-
en glaube. 

welches die norwegischen und ungari-
schen Erfahrungen sowie europäische Best 
Practices der Restorative Justice untersucht 
hat, darunter Lehrgänge für RichterInnen, 
StaatsanwältInnen und Bewährungshelfer-
Innen;

- Restorative Justice in Europe: Safeguarding 
Victims and Empowering Professionals 
(2012-2014), welches die Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2012/29/EU erleichtern sollte; 

- The 3E Model for a Restorative Justice Stra-
tegy in Europe (2011-2013), welches ein Stra-
tegiemodell für Restorative Justice in Europa 
ausgearbeitet hat.

Inzwischen ist RJ Teil vieler Studiengänge an 
Universitäten und wird auf verschiedenen 
Ebenen des Bildungssystems gelehrt. Es gibt 
Informationskampagnen, Radio- und Fernseh-
sendungen und viele andere Werbeaktivitäten. 
Eine Mediationsinfrastruktur wurde geschaf-
fen: Das Justizministerium unterhält ein Medi-
atorInnengesamtregister. Wir haben mehr als 
1.800 ausgebildete MediatorInnen, wenn auch 
hauptsächlich unspezialisiert. MediatorInnen-
vereinigungen und Mediationszentren wurden 
geschaffen. Die meisten von ihnen sind unter 
dem Dach des Nationalen MediatorInnenver-
bands (2005) vereint. Es wurden Vorbereitun-
gen getroffen und erste Schritte getan, um 
Restorative Practices in Schulen, Gefängnissen 
und nach der Urteilsverkündung einzuführen. 

Dobrinka Chankova 
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rektorin des Instituts für 
Konfliktlösung in Sofia.

 Die höchste Form des Glücks ist 
     ein Leben mit 
einem gewissen Grad 
 an Verrücktheit.
      Erasmus von Rotterdam
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Links und 
Filmtipps
Glück – eine kleine Spurensuche.
Macht Restorative Justice ‚glücklich‘ bzw. kann RJ bei 
den Betroffenen nicht nur zu Heilung und Zufrieden-
heit, sondern zu ‚Glück‘ beitragen? Aber was ist über-
haupt Glück?
Die US- amerikanische Psychologin Carol Ryff hat laut 
Spiegel Online sechs Säulen des Wohlbefi ndens aus-
gemacht (www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/
glueck-kann-man-lernen-und-so-soll-das-funktionie-
ren-a-1128030.html). Es sind demnach:
- Selbstakzeptanz,
- soziale Beziehungen,
- Autonomie,
- Lebenszweck,
- aktive Umweltgestaltung,
- persönliches Wachstum.
Jeder dieser Aspekte kann durch RJ-Prozesse gestärkt
werden. Zu dieser Glücksdefi nition passt auch, was das 
einzige Land, in dem das Glück als Verfassungsziel de-
fi niert ist, Bhutan im Himalaya (Art. 9, Abs. 2 „Der Staat
bemüht sich, jene Bedingungen zu fördern, die das 
Streben nach Bruttoinlandsglück ermöglichen“), über 
Glück denkt. Ein eigenes Glücksministerium über-
prüft alle Regierungsbeschlüsse und Maßnahmen auf 
eine als dem Glück dienlich defi nierte Ausgewogen-
heit verschiedener Faktoren. Es sind dies: Bewahren 
und Fördern der Kultur; Leben im Einklang mit der Na-
tur; gerechte Wirtschaftsentwicklung; gutes Regieren. 
http://www.zeit.de/2011/49/Kapitalismuskritik-Bhutan/
komplettansicht
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gluecksbeauftrag-
ter-aus-bhutan-in-winterbach-gluecks-tipps-vom-staatli-
chen-experten.51ca2749-332a-4f8a-ae54-bd9af9de37cb.html
Da sehen die Zustände in jenem anderen Land, wel-
ches das Glücksstreben als Verfassungsrecht ansieht
(„life, liberty and the pursuit of happiness“), den USA, 
etwas anders aus. Nach bhutanischer Sicht hat dort
eine einseitige Glücksdefi nition (Wohlstand) Über-
hand genommen, das Gleichgewicht ist zerstört und 
vermutlich käme ohnehin kaum jemand auf die Idee, 
die USA als eine ‚glückliche Nation‘ zu bezeichnen. 
Geld allein, so heißt es ja auch im Sprichwort, macht
eben nicht glücklich („but it pays for the search“, er-
gänzte einst Prince).
Ein der bhutanischen Glücksidee ähnliches Konzept
gibt es übrigens in den indigenen Traditionen Latein-
amerikas und heisst Sumak Kawsay, spanisch Buen 
Vivir – gutes Leben.

Erich Fromm zum Schein des Glücklichseins
https://youtu.be/tPVYELniZxkv=tPVYELniZxk
In den siebziger Jahren schon stellt Fromm den gesellschaftli-
chen Zwang fest, sich als glücklich auszugeben. Heute wissen 
wir um die „Facebook-Depressi-
on“ derjenigen, die bei der Leis-
tungsschau in den sozialen Me-
dien, wo es niemandem jemals 
schlecht zu gehen scheint, nicht 
mithalten können.

Zum Unterschied von ‚Happiness‘ und ‚Eudaimonia‘
https://www.youtube.com/watch?v=GocIobQ9MLs
Diese Puppenanimation untersucht den Unterschied zwischen 
der modernen ‚Happiness‘ und der antiken ‚Eudaimonia‘. Das 
moderne Konzept des Glücklichseins sei irreführend. Es führe zu 
Frustration, da die Aufgaben im Leben nicht immer mit Glück 
einhergingen und dieser ‚Glücksmangel‘ als Versagen erlebt 
wird. Das Konzept Eudaimonia eigne sich besser, da es sich eher 
auf die langfristige ‚Erfüllung‘ als auf das kurzfristige ‚Glück‘ 

bezieht. In einer länge-
ren Perspektive, lassen 
sich auch schwierige und 
schmerzhafte Episoden 
integrieren, da sie zum 
Weg dazugehören, der 
die Erfüllung anstrebt.

Glücksgefühle, Vortrag von Prof. Gerald Hüther
http://youtu.be/zW1U-JUl7tg
Glück entsteht, wenn wir uns gleichzeitig geborgen und frei fühlen 
können. Die Hirnforschung hat herausgefunden, dass das Nich-
terfüllen unserer grundlegenden sozialen Bedürfnisse im Gehirn 
die gleichen Prozesse anregt wie heftige körperliche Schmerzen. 
Wenn Kinder erleben, dass die Bedürfnisse Wachstum/Autonomie 
und Verbundenheit nicht gleichzeitig erfüllbar sind, wie sie es im 
Mutterleib erlebt haben, suchen sie nach Ersatzbefriedigung, um 
den ‚Schmerz‘ zu lindern. Was 
das für unsere Gesellschaft be-
deutet, erläutert Prof. Hüther 
in diesem zwanzigminütigen 
Vortrag.
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Literaturtipps

Von Gerald Hüther und Christa Spannbauer 

In einer Anmerkung in seinen Buch „Etwas mehr 
Hirn, bitte“ verweist Gerald Hüther darauf, dass 
er dort ohne Literaturangaben auskomme. Die 
Gründe hierfür seien darin zu sehen, dass eine 
Würdigung all derer, die beigetragen haben, 
gar nicht geschehen kann, weil dabei notge-
drungen immer die unerwähnt bleiben, die den 
Weg zu der vorliegenden Leistung überhaupt 
erst bereitet haben. ErzieherInnen, LehrerInnen, 
Eltern, kritische WeggefährtInnen und ermuti-
gende UnterstützerInnen usw.

Hüther meint das sehr ernst. In dem hier zu 
besprechenden Buch „Connectedness“, wel-
ches er zusammen mit Christa Spannbauer 
herausgegeben hat, verdeutlicht und be-
gründet er ein solches Vorgehen: 

„Die Welt ist nicht eine Ansammlung vonei-
nander isolierter Teile zu sehen, sondern als 
ein lebendiges Netz, in dem alles miteinan-
der verbunden und wechselseitig vonein-
ander abhängig ist.“ 

Wie gesagt Hüther und Spannbau-
er sind die Herausgeber und haben 
insgesamt drei Beiträge verfasst. 
Das Filetstück des Buches sind die, 
auch für den Laien leicht lesbaren, 
fünf Beiträge von unterschied-
lichen Menschen, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben, über die 
Grenzen ihres jeweiligen Spezialge-

biets Biologie, Physik, Psychologie, Philosophie, 
Ökonomie und Kommunikationswissenschaft 
hinaus Argumente für eine neue Weltsicht 
aufzuzeigen – hin zu einem neuen ‚Wir‘ und 
zu neuen Lösungsansätzen für die Probleme 
unserer globalisierten Welt. Was an dem Buch 
fasziniert, ist die plausible Konsequenz in der 
dargestellt wird, dass nur das ‚Wir‘ tragbare 

Antworten auf die komplexen gesellschaftli-
chen Fragen liefern kann. Global, aber – das ist 
in unserem Kontext besonders wichtig – auch 
im Miteinander von Organisationen, Gruppen 
und Einzelpersonen.

Das Buch ist ein einziges Plädoyer gegen Ab-
grenzung, die nach Auffassung der AutorIn-
nen nur dazu dient, sich jeweils ein Feld ei-
gener Expertisen und Zuständigkeiten, also 
einen eigenen Einfl uss- und Machtbereich, zu 
schaffen. Dabei sollte Expertenwissen aus dem 
Elfenbeinturm der Fachwelt dorthin gebracht 
werden, wo es seine größte Wirkung entfalten 
kann: auf den Marktplatz des menschlichen 
Miteinanders.

Das Buch ist für sich genommen als lesenswert 
zu empfehlen. Die Relevanz für den Täter-Op-
fer-Ausgleich erschließt sich nicht gleich, dann 
aber in zweifacher Hinsicht: 
1. Wer der Gleichsetzung von Qualität und Ex-

pertenwissen, was sich im Bereich Täter-Op-
fer-Ausgleich momentan als Mainstream 
herauskristallisiert, nicht unbesehen folgen 
will, fi ndet hier reichhaltiges Material, das 
nicht nur zum Nachdenken, sondern auch 
zum Handeln anregt.

2.  Wer im Zutun der ‚ganz normalen Leute‘ ei-
nen mindestens gleichwertigen kompeten-
ten Beitrag für individuelle und kollektive 
(Ausgleichs-)Leistungen (an-)erkennt, fühlt
sich hier bestätigt und fi ndet reichhaltig Ar-
gumente und Beispiele.

Die Zukunftsfragen des TOA sind nicht gelöst. 
Zur Weiterentwicklung bedarf es nach Ansicht 
der AutorInnen immer „eines offenen und to-
leranten Systems, das ein größtmögliches Maß 
an Verschiedenheit und Vielfalt wertschätzt 
und fördert.“ Eines äquilibristischen Tanzes. 
Nicht nur zwischen Tätern und Opfern. 

(gd)

Connectedness
Warum wir ein neues Weltbild brauchen

Gerald Hüther/
Christa Spannbauer (Hrsg.) 
Connectedness · Warum wir 
ein neues Weltbild brauchen
Huber-Verlag Bern 2012, 
139 Seiten, 24,95 e

30 TOA-Magazin · 03/17



Von Claude-Hélène Mayer und 
Elisabeth Vanderheiden 

Die Mediation gilt seit den achtziger Jahren als 
ein vielversprechendes Mittel zur Bearbeitung 
von interkulturellen Konfl ikten. In Anbetracht 
zunehmender globaler Völkerwanderungen – 
kurz: in ‚Wandelzeiten‘ – wird die gesellschaft-
liche Relevanz des gemeinsamen, transkultu-
rellen Wachsens größer. Mediativen Verfahren 
werden in Fachkreisen ein großes Potenzial 
zugeschrieben, um dieses Wachsen anregen 
und unterstützen zu können. Doch was bedeu-
tet der Umgang mit interkulturellen Konfl ik-
ten konkret für die Mediationspraxis? Vielen 
Praktiker*innen erscheint die interkulturelle 
(transkulturelle) Mediation nach wie vor „zu 
wenig operationalisiert und zu wenig greifbar, 
als dass mit ihr systematisch gearbeitet wer-
den könnte“ (S. 11).
Der vorliegende Sammelband ist in der Reihe 
„Studien zur interkulturellen Mediation“ er-
schienen. In der Tradition der vorherigen sie-
ben Veröffentlichungen werden im ersten Teil 

des Buches kreative und körperbezo-
gene Zugänge zu „Mediation und Kon-
fl iktlösung in transkulturellen Zusam-
menhängen“ vorgestellt, namentlich 
z.B. die Bildhauerei und Aikido. Im 
zweiten Teil werden alternative me-
thodische Ansätze und Praktiken dis-
kutiert, die die Arbeit im transkultu-
rellen Kontext bereichern können, 
wie z.B. Meditation, Psychobiografi en, Aufstel-
lungsarbeit und Transitional Justice. Der dritte 
und letzte Teil umfasst sechs Beiträge, die sich 
auf der Grundlage aktueller Forschungsergeb-
nisse neuen Perspektiven im Feld der (interkul-
turellen) Mediation widmen.
Auch wenn nicht explizit benannt, liefert das 
Buch so manche Anregung für mediative Ver-
mittlungspraktiken im Täter-Opfer-Ausgleich. 
Sei dies nun z. B. in Bezug auf neue methodische 
‚Experimente‘, Auseinandersetzungen mit der 
eigenen Haltung, der Gestaltung des Mediati-
onssettings oder hilfreiche(s) mediative Kom-
petenzen und kulturspezifi sches Wissen in der 
Zusammenarbeit mit gefl üchteten Menschen.

Katharina Kriegel-Schmidt 

Ein Novum in der deutschen Fachliteratur: Als 
„Dokument der Multidisziplinarität“ (S. 9) er-
möglicht dieser Sammelband erstmals einen 
Überblick über die sehr junge, bunte und akti-
ve Mediationsforschung. Zwar ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit werden in immerhin 43 
Beiträgen von insgesamt 58 Autor*innen aus 
12 Disziplinen vielfältige, sowohl theoretische 
als auch empirische Forschungsfragen, -akti-
vitäten und -ergebnisse vorgestellt. Über die 
Abbildung des derzeitigen Diskurses hinaus, 
weisen die Beiträge auf Chancen des multidis-
ziplinaren und interdisziplinaren Wirkens hin.
In einem der zahlreichen Beiträge („Täter-Op-
fer-Ausgleich im Justizvollzug“) stellt ein Au-

torenteam Forschungsberichte zum Poten-
zial der Mediation bei schweren Straftaten 
vor: Die Bewertung von TOA und Restorative 
Justice durch Mitarbeiter im Strafvollzug 
(Arthur Hartmann), erste Erfahrungen mit 
TOA im bayrischen (Stefanie Mayer) und 
im baden-württembergischen Strafvoll-
zug (Michael Kilchling, Wolfgang 
Schlupp-Hauck). 
Ein sehr anspruchsvoller und um-
fangreicher Band, der alle Voraus-
setzungen erfüllt, um in Kürze 
zum Standardwerk für mediati-
onsinteressierte Studierende, For-
schende und sich für den wissenschaftlichen 
Diskurs interessierende Praktiker*innen zu 
werden. 

Mediation in Wandelzeiten 
Kreative Zugänge zur interkulturellen Konfl iktbearbeitung

des Buches kreative und körperbezo-
gene Zugänge zu „Mediation und Kon-
fl iktlösung in transkulturellen Zusam-
menhängen“ vorgestellt, namentlich 
z.B. die Bildhauerei und Aikido. Im 

wie z.B. Meditation, Psychobiografi en, Aufstel- Claude-Hélène Mayer/
Elisabeth Vanderheiden 
(Hrsg.) 
Mediation 
in Wandelzeiten
Peter Lang, 218 Seiten, 
(2016), 49,95 e

Rezensionen: CW

Mediation als Wissenschaftszweig 
Im Spannungsfeld von Fachwissen und Interdisziplinarität

Katharina Kriegel-Schmidt (Hrsg.)
Mediation als Wissenschaftszweig“
Springer SV, 580 Seiten,(2017), 64,99 e

torenteam Forschungsberichte zum Poten-
zial der Mediation bei schweren Straftaten 
vor: Die Bewertung von TOA und Restorative 
Justice durch Mitarbeiter im Strafvollzug 
(Arthur Hartmann), erste Erfahrungen mit 

Katharina Kriegel-Schmidt (Hrsg.)
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Eines der wichtigsten Prinzipien der Mediation 

in Strafsachen ist die Freiwilligkeit. Täter und Op-

fer sollen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt 

zu handeln. Sie entscheiden, ob es zum Ausgleich 

kommt, in welcher Form das geschieht und welche 

Inhalte thematisiert werden. Dem gegenüber steht 

das formelle Strafverfahren. Für Mediatorinnen und 

Mediatoren ist es auch wichtig zu wissen, wie sich 

der Ausgleich der Tatfolgen vollzieht, wenn es nicht 

zu einer erfolgreichen Mediation kommt. Insoweit 

ist hier auf eine Gesetzesänderung hinzuweisen, die 

am 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist und durch die die 

Befriedigung der Ansprüche des Verletzten im Straf-

verfahren auf eine neue Grundlage gestellt wurde. 

Von Bernd-Dieter Meier

Die Rede ist vom „Gesetz zur Reform der straf-
rechtlichen Vermögensabschöpfung“ vom 13. 
April 2017 (BGBl. I, S. 872). 

Ausgangspunkt der Regelung ist der Satz, dass 
derjenige, der durch eine Straftat oder für sie 
etwas erlangt hat – gemeint sind die Tatbeute 
und der Tatlohn –, das Erlangte nicht behal-
ten darf. Die Tat darf sich für ihn nicht lohnen, 
denn sonst wäre der aus der Tat gezogene Ge-
winn für ihn ein starkes Motiv, weitere Taten zu 
begehen („crime doesn´t pay“). Die Erträge aus 
der Tat werden vom Staat deshalb unabhängig 

von und zusätzlich zu einer Geld- oder Frei-
heitsstrafe eingezogen. Dabei erfolgt die Ein-
ziehung entweder im Urteil oder, etwa wenn 
das Strafverfahren nach einer Ermessensvor-
schrift (z.B. nach § 153 oder § 153a StPO) einge-
stellt wird, in einem selbständigen Verfahren. 
Auch schon vor dem 1. Juli 2017 gab es unter 
der Bezeichnung „Verfall“ die Einziehung des 
Tatertrags, aber sie wurde in der Praxis nur sel-
ten angewandt. Das Ziel der Neuregelung war 
es, die Einziehung häufiger zur Anwendung zu 
bringen und dabei gleichzeitig die Stellung des 
Geschädigten zu verbessern. Die Neuregelung 
gilt auch im Jugendstrafrecht.1

Der Einziehung unterliegt, was der Täter durch 
oder für eine Straftat erlangt hat (§ 73 Abs. 1 
StGB). Hat der Täter beispielsweise einen Raub 
begangen, bei dem er ein Handy erbeutet hat, 
wird das Handy von der Justiz eingezogen; der 
Geschädigte muss seinen Anspruch auf Her-
ausgabe gegen den Justizfiskus geltend ma-
chen. Kann der erlangte Gegenstand wegen 
seiner Beschaffenheit oder aus einem anderen 
Grund nicht eingezogen werden, beispielswei-
se weil der Täter das Handy an einen Dritten 
verkauft hat, wird von der Justiz beim Täter ein 
Geldbetrag eingezogen, der dem Wert des Er-
langten entspricht (§ 73c StGB). Der Geschädig-
te kann dann verlangen, dass der Geldbetrag 
vom Fiskus an ihn ausgekehrt, d.h. weitergelei-
tet wird. Die Vermögensabschöpfung bezieht 
sich immer nur auf den erlangten Ertrag der 
Tat. Etwaige Schmerzensgeldansprüche oder 
die Kosten der Rechtsverfolgung (beispiels-
weise Anwaltskosten) werden von der Neure-
gelung nicht erfasst; der Verletzte kann diese 
Ansprüche gegen den Täter nur auf dem Zivil-
rechtsweg geltend machen.2 

Die Einziehung des Tatertrags bzw. des ent-
sprechenden Wertes wird vom Gericht zwar 
erst im Urteil oder in einem selbständigen 
Verfahren angeordnet (§ 76a StGB, § 435 StPO), 

Neuregelung der Vermögensabschöpfung

Recht(s)

1 BGHSt 55, 174; krit. Anm.  
Eisenberg StV 2010, 580. 

2 Bundestag –  
Drucksache 18/9525, 51. 

32 TOA-Magazin · 03/17



entfallen. Zum anderen kam es früher zu Un-
gerechtigkeiten, wenn der Täter mehrere Per-
sonen geschädigt hatte, aber zur Befriedigung 
sämtlicher Ansprüche nicht in der Lage war. 
In diesen Fällen hatte derjenige Geschädigte 
den größten Vorteil, der zuerst gegen den Täter 
vorging; es kam zu einem „Windhundrennen“. 
Das neue Recht löst dieses Problem in der Wei-
se, dass nunmehr die Staatsanwaltschaft ei-
nen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Tätervermögen stellt, wenn das 
sichergestellte Vermögen nicht zur Befriedi-
gung sämtlicher Ansprüche der Geschädigten 
ausreicht (§ 111i Abs. 2 StPO). 

Für Mediatorinnen und Mediatoren sind die 
neuen Regelungen nur bei solchen Delikten 
relevant, die sich gegen das Eigentum oder das 
Vermögen des Geschädigten richten, also etwa 
bei Diebstahl, Raub oder Betrug. Freiwillig ge-
troffene Vereinbarungen über den Ausgleich 
der finanziellen Tatfolgen werden durch das 
neue Recht nicht ausgeschlossen, sondern im 
Gegenteil vom Gesetzgeber als vorrangig an-
erkannt. Die gerichtlich angeordnete Einzie-
hung ist insbesondere dann ausgeschlossen, 
wenn und soweit der Anspruch des Verletzten 
auf Rückgewähr oder Wertersatz erloschen ist 
(§ 73e StGB, § 459g Abs. 4 StPO). Der Täter kann 
die Einziehung deshalb dadurch vermeiden, 
dass er die dem Geschädigten geschuldete 
Leistung entweder erbringt oder mit dem Ge-
schädigten zu einem Vergleich findet, durch 
den ihm die Schuld ganz oder teilweise erlas-
sen wird.3 Wenn der Tatertrag oder ein entspre-
chender Wertersatz im Ermittlungsverfahren 
bereits sichergestellt worden ist, kann durch 
Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft 
die Freigabe der betreffenden Vermögens-
werte erreicht werden, da der Fortbestand der 
Sicherstellung nicht mehr „zur Sicherung der 
Vollstreckung“ (§ 111b und e StPO, jeweils Abs. 1)  
erforderlich ist. Auch unter der Geltung des 
neuen Rechts sind engagierte und sachkundi-
ge Mediatorinnen und Mediatoren nicht ent-
behrlich geworden. 

hat aber schon im Ermittlungsverfahren Be-
deutung. Wenn im Ermittlungsverfahren da-
von auszugehen ist, dass die Voraussetzungen 
der Einziehung vorliegen, kann der betreffen-
de Gegenstand von den Behörden schon vor 
der endgültigen Entscheidung des Gerichts 
beschlagnahmt, d.h. dem Beschuldigten weg-
genommen werden (§ 111b StPO). Soweit es 
um die Einziehung des Wertersatzes geht, 
kann statt der Beschlagnahme ein sog. Ver-
mögensarrest angeordnet werden, d.h. beim 
Täter können entsprechende Vermögenswer-
te gepfändet werden (§ 111e Abs. 1 StPO). Beide 
Sicherungsmaßnahmen stehen im Ermessen 
der Staatsanwaltschaft. Sie unterscheiden sich 
damit von der obligatorischen Einziehung im 
Urteil bzw. im selbständigen Verfahren, von 
der das Gericht nur in Ausnahmefällen abse-
hen kann (§ 421 Abs. 1 StPO).

Die Herausgabe des beschlagnahmten Gegen-
stands bzw. die Auskehrung der eingezogenen 
Werte an den Verletzten erfolgt erst im Voll-
streckungsverfahren, also nachdem das gegen 
den Täter ergangene Urteil rechtskräftig ge-
worden ist (§ 459h StPO). Je nach Verfahrensge-
staltung, beispielsweise wenn der Verurteilte 
gegen das Urteil Rechtsmittel einlegt und das 
Verfahren in der nächsthöheren Instanz wei-
terbetrieben wird, kann dies für den Verletzten 
unbefriedigend sein, da er u.U. lange warten 
muss, ehe er seine Ansprüche realisieren kann. 
Ist die Einziehung in einem selbständigen Ver-
fahren angeordnet worden, muss die Rechts-
kraft der betreffenden Entscheidung abgewar-
tet werden. Den Eintritt der Rechtskraft teilt 
die Staatsanwaltschaft dem Verletzten mit 
(§ 459i StPO). Nach dieser Mitteilung muss der 
Verletzte seinen Anspruch binnen sechs Mona-
ten bei der Staatsanwaltschaft anmelden und 
darlegen (§ 459j und k StPO). 

Gegenüber dem früheren Recht bietet das 
neugefasste Recht für den Verletzten vor allem 
zwei Vorteile. Zum einen ist die Durchsetzung 
der Ansprüche auf Herausgabe bzw. Aus-
kehrung wesentlich vereinfacht worden. Im 
früheren Recht musste sich der Geschädigte 
zunächst gegen den Täter einen vollstreckba-
ren Titel verschaffen, um in das sichergestell-
te Vermögen vollstrecken zu können; sodann 
mussten die entsprechenden Vollstreckungs-
maßnahmen vom Strafgericht gesondert zu-
gelassen werden. Diese Anforderungen sind 

3 Bundestag –  
Drucksache 18/9525, 69. 
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in Strafrechtsfällen 

Neues vom Conferencing

Von Otmar Hagemann und Jan Göckritz

Geht es um die gesundheitliche Situation von 
„Kriminalitätsopfern“ im Vergleich mediativer 
und traditioneller strafrechtlicher Aufarbei-
tung, dann finden sich in den Arbeiten von 
Caroline Angel (2005; Angel et al. 2014) und  
Heather Strang (2012; 2013) ermutigende Hin-
weise. Sowohl nach sechs Monaten als auch 
nach zehn Jahren berichteten die Geschädig-
ten, die am Conferencing teilgenommen hat-
ten, von einer signifikant besseren gesund-
heitlichen Lage als diejenigen, die an einem 
herkömmlichen Strafverfahren mitwirkten. 
Leider ist der Conferencing-Ansatz, bei dem 
neben den Hauptbeteiligten auch Unterstüt-
zer aus der Lebenswelt mitwirken, in Deutsch-
land noch wenig verbreitet.

Im LG-Bezirk Itzehoe in Schleswig-Holstein 
wurde 2006 das erste deutsche Conferen-
cing-Projekt im jugendstrafrechtlichen Rah-
men ins Leben gerufen (vgl. Hagemann 2016: 
232; 2008) und bis 2012 als Pilotprojekt mit 
begrenzten finanziellen Mitteln und viel bür-
gerschaftlichem Engagement betrieben. 2013 
bewilligte dann die Landesregierung auf Ini-
tiative der Staatsanwaltschaft und des lokalen 
Trägers JuPi e.V. eine halbe Stelle, um diesen 
Ansatz zu verstetigen. Damit einher ging eine 
Namensänderung: Statt Gemeinschaftskon-
ferenz heißt das Projekt jetzt erweiterter Tä-
ter-Opfer-Ausgleich (eTOA). Außerdem erfolg-
ten einige konzeptionelle Änderungen: eTOA 
finden ohne Polizeibeteiligung statt. Die Fle-
xibilität des Ansatzes wurde dahingehend er-
höht, dass Unterstützer nicht mehr zwingend 
teilnehmen und sogar Fälle ohne Teilnahme 
von Geschädigten bearbeitet werden. Eine Be-
ratungspause im Prozess, in der die Parteien 
separat Wiedergutmachungsansätze erarbei-
ten, ist ebenfalls nicht mehr obligatorisch. Jan 

Göckritz hat 2016 im Rahmen seiner Abschluss-
arbeit dieses Projekt sowohl quantitativ-statis-
tisch als auch qualitativ über Beobachtungen 
und Telefoninterviews mit Beteiligten sowie 
Experteninterviews evaluiert (Göckritz 2016). 
Einige zentrale statistische Ergebnisse dieser 
Arbeit werden im Folgenden vorgestellt.

Teilnehmende am eTOA
Durch die Flexibilität des neuen Projekts konn-
te die Fallzahl erheblich gesteigert werden: Im 
Zeitraum Juni 2013 bis März 2016 wurden 123 
Fälle abschließend bearbeitet und lagen der 
Evaluation zugrunde. Diese gute Nachfrage 
führte dazu, dass mittlerweile ein weiterer 
Mediator für das Projekt eingestellt wurde. 
32 Fälle wurden bearbeitet, in denen es we-
gen der Ablehnung des Opfers nicht zu einem 
Ausgleichsgespräch kam, sowie 32 Fälle, in 
denen mithilfe der Mediatorin eine indirek-
te Wiedergutmachung oder ein Tataufarbei-
tungsgespräch mit dem Täter erreicht werden 
konnten. Insgesamt fielen „nur“ 18 Fälle unter 
ein Conferencing-Setting, bei dem beiderseits 
Unterstützungspersonen mitwirkten. An 59 
Ausgleichsgesprächen, für deren Zustande-
kommen Faktoren wie Alter, Geschlecht, kultu-
reller Hintergrund oder Vorstrafen keine Rolle 
spielten, nahmen 231 Personen teil. Die durch-
schnittliche Personenzusammensetzung un-
terschied sich mit 2,6 Hauptbeteiligten pro Fall 
(also ‚Täter‘ und ‚Opfer‘), 1,3 UnterstützerInnen 
aus der Lebenswelt und 0,2 Fachkräften (z.B. 
JGH, Familienhelfer, Weißer Ring) erheblich von 
der der Gemeinschaftskonferenzen. In 15 GMK 
nahmen 125 Personen teil, und zwar 3,7 Haupt-
beteiligte, 3,3 Lebenswelt-Unterstützerinnen 
und 1,4 professionelle UnterstützerInnen (im-
mer Polizei – gelegentlich JGH). Unterstütze-
rInnen waren meistens die Eltern oder andere 
Verwandte, zuweilen aber auch Freunde oder 
Sozialarbeiter.

Prof. Dr.  
Otmar Hagemann
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und Soziale Arbeit an 
der Fachhochschule Kiel; 
Studium und Promoti-
on in Soziologie an der 
Universität Hamburg. 
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menlebens angesehen, so dass alle subjektiv 
Betroffenen an einer konstruktiven Lösung 
mitwirken können. Nicht selten bauen Un-
terstützer Brücken zwischen den Hauptbetei-
ligten, denen es schwer fällt, aufeinander zu-
zugehen. Diese Überlegung ist besonders im 
Hinblick auf junge Beteiligte wichtig, die sich 
ihrer Einbindung in soziale Strukturen häufig 
weniger bewusst sind, aber auch rein prak-
tisch in Bezug auf die nach dem Ausgleichsge-
spräch erfolgende Umsetzung der getroffenen 
Vereinbarungen, die einerseits Unterstüt-
zung, andererseits informelle Kontrolle um-
fassen und von der gesamten Gemeinschaft 
verantwortet werden. Diesbezüglich stellte 
die Evaluation fest, dass die Gemeinschafts-
dimension nur in einem Teil der Fälle konkret 
wirksam war, in den meisten höchstens abs-
trakt thematisiert werden konnte.

Im Vergleich der verschiedenen Mediations- 
Verfahrensweisen ist festzustellen, dass die-
se sich in ihrem Potenzial, als voll restorativ 
empfunden zu werden, und der Anzahl der 
einbezogenen Perspektiven (Individual- bis 
Gemeinschaftsinteressen) unterscheiden. Die 
untenstehende Grafik verdeutlicht dies als 
Kontinuum. 

Bei der theoretischen Fundierung des Confe-
rencing spielt die ‚Gemeinschaft‘ neben der 
Perspektive des Opfers und der des Täters 
eine zentrale Rolle. Sie wird häufig neben den  
„caring others“ der Hauptbeteiligten durch 
die Polizei, zuweilen auch durch andere Mit-
glieder vertreten. Das Konfliktgeschehen wird 
nicht als individuelles Problem zwischen zwei 
Personen aufgefasst, sondern der Konflikt 
als Störung des gemeinschaftlichen Zusam-
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Dauer der eTOA-Verfahren
Die Aktenanalyse ermöglichte es, einzelne 
Ereignisse wie Tatbegehung, Weiterleitung 
der Akte von StA an den Träger, Ausgleichsge-
spräch, ggf. Erfüllung einer vereinbarten Wie-
dergutmachung, ggf. Einstellung des Straf-
verfahrens und ggf. „Rückfall“datum in vielen 
Fällen tagesgenau zu erfassen und Zeiträume 
zu berechnen. 

Klammern wir bei den 51 vollständig erfass-
ten eTOA mit erfolgtem Ausgleichsgespräch 
einmal vier extrem langwierige Fälle aus, 
dann dauerten die Verfahren vom Zeitpunkt 
der Tatbegehung bis zum Abschluss des juris-
tischen Verfahrens (in der Regel mit der Ein-
stellung) zwischen 88 und 381 Tagen (Mittel-
wert: 201 Tage). Der Gesamtzeitraum ist, wie 
oben beschrieben, aus unterschiedlichen Tei-
labschnitten zusammengesetzt. Wir konnten 
herausfinden, dass das Mediationsverfahren 
vom Eingang des Falles beim Träger bis zum 
Ausgleichsgespräch zwischen 18 und 120 Ta-
gen (Mittelwert: 55 Tage) dauerte. Im Vergleich 
dazu betrug der Zeitraum zwischen Tatbege-
hung und Eingang beim Träger, also die poli-
zeiliche und staatsanwaltschaftliche Bearbei-
tungsdauer, im Mittelwert 60 Tage. 

An dieser Stelle wären pädagogische Überle-
gungen zur erzieherischen Wirkung von verzö-
gert auftretenden Reaktionen auf missbillig-
tes Verhalten zu diskutieren. Aus Platzgründen 
überlassen wir dies den LeserInnen. Aus unse-
rer Sicht kann festgehalten werden, dass die 
MediatorInnen recht zügig arbeiten. Das Medi-
ationsverfahren zieht den Prozess keineswegs 
ungebührlich in die Länge. Die LeserInnen die-
ser Zeitschrift dürften allzu gut damit vertraut 
sein, wie terminlich schwierig eine schnelle 
Anbahnung eines Ausgleichsgesprächs ist, da 
im Vorfeld separate Gespräche mit den Haupt-
beteiligten und ggf. ihren UnterstützerInnen 
geführt werden, ggf. sogar mehrfach, und die 
meisten dieser Personen in diverse Alltagsver-
pflichtungen eingebunden sind und über volle 
Terminkalender verfügen.

Anlässe der Strafverfahren
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist schon wegen des 
Engagements der Geschädigten kein Verfah-
ren für Bagatellkriminalität. Für die Geschä-
digten muss sich der Aufwand lohnen, denn 
sie haben Fragen, die nur der Täter beantwor-
ten kann; es besteht der Wunsch der Einwir-
kung auf diese Person, so dass sie ihr Verhalten 
ändert und nicht weiteren Menschen Schaden 
zufügt; oder die Konfrontation soll bei der Ver-
arbeitung des Erlebten helfen.

Den 123 hier behandelten Verfahren lagen fol-
gende juristische Tatbestände zugrunde: §§ 
86a, 113, 142, 176 (4), 185, 223, 224, 229, 238 I, 240, 
241 I, 242, 243, 246, 249, 250, 253, 263, 303, 315c 
StGB. Den Schwerpunkt bildeten die Verfah-
ren im Bereich der einfachen und gefährlichen 
Körperverletzung mit 57 bzw. 21 Fällen.

Kreisgespräche sind in vielen Kulturen üblich, 
nicht immer braucht es VermittlerInnen.
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Ergebnisse des eTOA
Wie so häufig bereits von anderen AutorInnen 
berichtet, galt auch hier, dass fast jedes zustan-
de gekommene Ausgleichsgespräch mit einer 
Einigung endete. Im Einzelnen waren dies 
besondere schriftliche Vereinbarungen, finan-
zielle Wiedergutmachungen und ausdrückli-
che Entschuldigungen. In einem Großteil der 
Fälle bildeten das Ausgleichsgespräch und die 
schriftlichen Vereinbarungen die Wiedergut-
machung, so dass eine Phase der Umsetzung 
und anschließenden Überprüfung entfiel. Das 
Ergebnis wurde in jedem Fall anschließend von 
der Mediatorin an StA bzw. Gericht gemeldet. 
Hierauf folgte dann in der Regel sehr bald die 
juristische Einstellung des Verfahrens.

Es ist eine kriminologische Binsenweisheit, 
dass viele Jugendliche und junge Erwachsene, 
besonders die männlichen, im Prozess des Er-
wachsenwerdens Grenzen überschreiten und 
dabei auch strafrechtlich auffällig werden. Die 
Häufigkeit und die Intensität dieses Verhal-
tens variiert, aber generell wäre es weltfremd, 
anzunehmen, dass es sich dabei um singuläre 
Ereignisse handelt. Entsprechend darf bei den 
neun Beschuldigten mit erneuter strafrechtli-
cher Auffälligkeit nicht auf die Unwirksamkeit 
des eTOA geschlossen werden.

Fazit
In diesem Rahmen war es weder möglich, das eTOA-Projekt in all 
seinen Facetten vorzustellen, noch die gesamte Evaluationsstudie, 
die neben der Aktenanalyse Beobachtungen, Experteninterviews 
und telefonische Befragungen von beteiligten Opfern und Tätern 
umfasste. Der gemeinschaftsbezogene Conferencing-Ansatz ist 
in Deutschland mittlerweile als „Familienrat“ in Fällen des SGB 
VIII relativ weit verbreitet, im (jugend-)strafrechtlichen Kontext 
aber nach wie vor selten praktiziert, obwohl es neben diesem aus 
Neuseeland und Belgien angeregten Verfahren auch noch die eher 
nach Skript vorgehenden Wiedergutmachungskonferenzen gibt 
(vgl. Bruhn et al. 2013). 

Das eTOA-Projekt zeichnet sich durch hohe lokale Akzeptanz bei 
Staatsanwaltschaft und Gericht aus. Es bearbeitet regelmäßig er-
folgreich geeignete Konfliktfälle. Die Evaluation stellte aber auch 
fest, dass zuweilen das Potenzial des Conferencing noch nicht op-
timal genutzt wird. 

Es wäre zu wünschen, dass weitere Projekte und Evaluationen ins 
Leben gerufen werden, auch um die Gemeinschaftsdimension 
noch besser bewerten zu können, die im aktuellen Projekt zuguns-
ten höherer Flexibilität und Niedrigschwelligkeit etwas weniger 
im Fokus stand. Nach unserer Einschätzung ist das Potenzial der 
sozialen Friedensstiftung und Heilung sowohl der Opfer als auch 
der Täter und Gemeinschaften in dieser Hinsicht noch längst nicht 
ausgeschöpft.

Mehr zum Projekt eTOA: www.rjustice.eu. 
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TOA-Magazin: Was würdest Du als Deine Ausbil-
dung und Deinen Beruf bezeichnen?
Patrick Opwis: Ich hab’ nix gelernt! Lacht. Nein, 
also heute würde man das als ‚do-it-yourself‘ 
bezeichnen. Ich habe die Schule abgebrochen, 
weil ich mir in den Arsch treten und nicht ein-
fach so weiter-, sondern etwas anderes, Politi-
scheres machen wollte. So bin ich Kollektivist 
geworden und in der Anti-Knast-Werkstatt 
in Köln auf das Bauen gekommen. Von daher 
würde ich mich als Innenausbauer bezeichnen. 
Außerdem bin ich heute auch ausgebildeter 
Mediator.

TOA-Magazin: Was ist die Anti-Knast-Werkstatt? 
Patrick Opwis: Wenn man aus Köln kommt, 
dann kennt man die SSK, die Sozialistische 
Selbsthilfe Köln. Die ist in den siebziger Jahren 
entstanden als gemeinsames, selbstverwalte-
tes Wohn- und Arbeitskollektiv von linken Stu-
dent*innen, entlaufenen Heimzöglingen und 
Psychiatrie-Entflohenen. Es wurden zusam-
men Häuser besetzt, mit Wohnungsentrümpe-
lungen Geld verdient und viel politisch in der 
Stadt interveniert. Die Anti-Knast-Werkstatt 
folgte dem gleichen Prinzip. Wir waren Haft-
entlassene und Anti-Knast-Aktivist*innen und 
teilten die politische Idee, dass Strafe zerstört. 
Da kommt die Verbindung zur Mediation, 
denn man macht sich natürlich Gedanken da-
rüber, welche Reaktion an die Stelle der Strafe 
treten kann. Mediation wäre eine Möglichkeit, 
Dialog und einen Ausgleich zu schaffen.

TOA-Magazin: Es gibt ja verschiedene Mediati-
onsansätze. Welche Aspekte sind Dir wichtig?
Patrick Opwis: In der Ausbildung, die ich ge-
macht habe, haben wir viele verschiedene Me-
thoden und Modelle aus der humanistischen 
Psychologie kennengelernt: Gewaltfreie Kom-
munikation, Transaktionsanalyse, systemische 
Betrachtungsweisen. Man versucht, konstruk-
tive Methoden zu finden, um Menschen zu ver-
binden. Für mich ist das das Kernstück: in der 

dritten Phase einer Mediation dafür zu sorgen, 
dass die Leute einen Kontakt zueinander fin-
den, bzw. den Kontakt zu verbessern. Den Rest 
machen die dann meistens selber. Mir geht es 
nicht darum, schnell Lösungen zu produzieren, 
sondern um die Transformation der Bezie-
hung. Ich würde aber die Ansätze nicht gegen-
einander stellen, es kommt auf den Kontext an. 

TOA-Magazin: In welchen Kontexten prakti-
zierst Du als Mediator?
Patrick Opwis: Ich bin in einer kleinen Gruppe 
hier in Köln, die Mediation für alle heißt. Wir 
bieten professionelle, aber ehrenamtliche Me-
diation an. Die Idee ist, sie Leuten zugänglich 
zu machen, die wenig Geld haben oder denen 
Mediation erst einmal fremd ist. Das heißt, 
wir schauen schon, was sie als Gegenleistung 
geben können, aber dabei geht es um einen 
symbolischen Wert und wir verdienen daran 
nichts, wir haben alle einen anderen Beruf. 

TOA-Magazin: Du hast gesagt, ihr macht ehren-
amtliche, aber professionelle Mediation. Es gibt 
eine Debatte im Bereich der Mediation in Straf-
sachen, wo im Namen der Professionalität und 
der Qualitätssicherung eine bestimmte akade-
mische Vorbildung, konkret der Abschluss eines 
Studiums der Sozialen Arbeit oder der Psycholo-
gie, verlangt wird. 
Patrick Opwis: Ich finde das keine besonders 
hilfreiche Herangehensweise. Es gibt Modelle 
in anderen Ländern, wo im Gegenteil Wert da-
rauf gelegt wird, dass Mediator*innen gerade 
kein Studium absolviert, sondern praktisch ge-
arbeitet haben.
Die Professionalität erlangt man durch die 
Mediationsausbildung, und die Qualität, in-
dem man sich gut einarbeitet, Co-Mediationen 
macht, sich fortbildet, und vor allem: durch das 
Praktizieren! Der Studienteil der Mediations-
ausbildung ist ja auch überschaubar, das kann 
man in kürzester Zeit lernen. Es handelt sich ei-
gentlich um einen praktischen Beruf, im Grun-

Wir stellen vor: Patrick Opwis

Bauarbeiter und Mediator

38 TOA-Magazin · 03/17

Bild: Patrick Opwis



gen zu tun. Da wäre es ja geradezu angenehm, 
wenn die Beschuldigte beim Mediator mal auf 
ihresgleichen trifft. Endlich spricht mal jemand 
die gleiche Sprache! Mediation besteht ja nicht 
nur aus Fragen und aufeinander folgenden 
Phasen, sondern es kommt auch darauf an, den 
Ton der Leute zu treffen und ggf. auch ‚überset-
zen‘ zu können – und du musst als Mediator*in 
ernstgenommen werden! 
Patrick Opwis: Es geht viel um Vertrauen, und 
das wird normalerweise im Verlauf der Media-
tion aufgebaut. Aber die Person des Mediators 
selbst kann natürlich von sich aus vertrauens-
bildend sein, gerade weil sie Sozialarbeiter*in 
ist – oder genau keine – oder Professor*in oder 
Bauarbeiter*in. 

TOA-Magazin: Es gibt noch eine andere Sicht-
weise auf die Professionalität, mit der ich hade-
re. Ich selber finde ja Professionalität durchaus 
wichtig, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. 
Ich finde es gut, dass Leute, die Gespräche mo-
derieren, wissen, was sie da tun. Man kann viel 
falsch machen, das habe ich als Moderierende 
und als Betroffene erlebt. Aber gleichzeitig finde 
ich die Kritik, wie sie etwa Ivan Illich geäußert 
hat, auch berechtigt. Illich kritisiert, dass wir un-
sere Selbsttätigkeit, unsere Daseinsmächtigkeit 
verloren haben und in allen Lebenszusammen-
hängen von Expert*innen abhängig geworden 
sind. Was ich sagen will: Die Mediation fügt eine 
weitere Tätigkeit hinzu – selbst für unsere Kon-
flikte brauchen wir jetzt einen Profi. Es müsste 
im Sinne der Selbst-Ermächtigung darum ge-
hen, dass Menschen das wieder selber machen. 
Andererseits sehe ich ja, wie Menschen in ihren 
Konflikten nicht weiterkommen und es zu Ge-
walt in verschiedenen Formen kommt. 

de ist Mediation ein Handwerk, nur dass man 
es nicht mit den Händen in dem Sinne macht. 
Wichtig sind Empathie, Zuhören, Reflexion – 
alles nichts, das mit Bücherwissen zu tun hat. 
Von daher sehe ich nicht so richtig den Nutzen, 
den ein abgeschlossenes Studium für Media-
tion haben soll. Was im Umkehrschluss nicht 
heißt, dass das automatisch schlecht ist. Es 
kann aber eben hinderlich sein, wenn ich Kate-
gorien aus meinem Studienbereich im Hinter-
kopf habe, anstatt mich auf das Gespräch der 
Leute einzulassen. Dann muss ich mir ständig 
bewusst machen, dass ich gerade Mediator bin 
und nicht Therapeut oder Sozialarbeiter oder 
Anwalt oder was auch immer. Das ist doch 
anstrengend und wird sicherlich nicht immer 
gelingen. 

TOA-Magazin: Kannst Du Dir denn vorstellen, 
dass es Berufe gibt, die die Leute schon mit gu-
ten Grundvoraussetzungen ausstatten, um Me-
diator*innen zu werden? 
Patrick Opwis: Na klar, Taxifahrer*innen, weil 
die die Leute da abholen, wo sie stehen! Lacht. 
Nein, ich würde das nicht so pauschalisie-
ren. Ich glaube, dass jeder Beruf Vorteile und 
Schwierigkeiten für Mediation bietet. Anstatt 
zu denken „Was funktioniert, was funktioniert 
nicht?“ würde ich das ressourcenorientiert be-
trachten: „Welche Ressourcen habe ich schon, 
welche muss ich vielleicht noch ausbauen?“ 
Das wäre auch eine Art zu denken, die der Hal-
tung der Mediation entspricht. Ich sehe bei 
der Idee, dass Mediatior*innen etwas studiert 
haben müssen, aber noch eine andere Gefahr: 
wenn ich mir den Justizkontext ansehe, dann 
sind alle Menschen, die durch einen Fall führen, 
Akademiker*innen: die Richter*innen, Staats-
anwält*innen, Gutachter*innen, Anwält*in-
nen, selbst die Bewährungshelfer*innen und 
Jugendgerichtshelfer*innen. Da kann eine Me-
diation genau den Unterschied machen, dass 
da der- oder diejenige, die durch den Prozess 
führt, mal keinen Studienabschluss hat. 

TOA-Magazin: Dazu fällt mir ein, dass die meis-
ten Menschen, die da ‚bearbeitet‘ werden, selber 
keinen Studienabschluss haben. Also statistisch 
gesehen bearbeiten wohlhabende, der gesell-
schaftlichen Elite zugehörige Akademiker*innen 
ärmere und weniger ausgebildete, tendenziell 
aus ‚unteren‘ Schichten stammende Leute. Das 
hat direkt mit den gesellschaftlichen Bedingun-

www.mediation-fuer-alle.org

Erreichbar ist die Gruppe: 
info@mediation-fuer-alle.org 
und Telefon: 0175 6736451

39TOA-Magazin · 03/17



Baubereich mediieren, eine Fortbildung in 
Bau-Mediation machen sollen. Das macht für 
mich Sinn, wenn es auf praktische Art passiert, 
indem Leute etwa als Co-Mediator*innen in 
dem Bereich Erfahrungen sammeln. Als theo-
retische Fortbildung finde ich das weniger 
sinnvoll. Ich brauche kein Fachwissen über den 
Inhalt des Konflikts, mein Job ist, dafür zu sor-
gen, dass die Konfliktparteien wieder mitein-
ander reden können. Und dann können die das 
auch ohne mich aushandeln. 

TOA-Magazin: Es scheint mir ein Fachstreit zu 
sein. Es gibt ja die Ansicht, dass es umso bes-
ser ist, je weniger der Mediator vom Inhalt des 
Konflikts versteht, weil er dann keine eigene 
Meinung zum Sachverhalt haben kann und 
sich auf das Kommunikative konzentriert. Und 
dann gibt es die Ansicht, dass es gut ist, wenn 
der Mediator sich in der Sache auskennt, um 
darauf achten zu können, dass die Lösung nicht 
hinfällig oder sinnlos oder unmöglich ist. Aber 
ich denke dann immer, dafür kann man ja 
nochmal Beratungszeit vor der Abschlussverein-
barung einräumen. Ich bleibe da lieber bei den 
Grundsätzen, mein Job ist die Kommunikation, 
worum es aber inhaltlich geht, das geht mich 
nur in Ausnahmefällen etwas an und ist für 
meine Arbeit unerheblich. 
Patrick Opwis: Das denke ich auch. Man muss 
eben sehen, dass niemand Drittes in die Lö-
sung eingebaut wird, der nicht anwesend ist. 
Da ist es sicherlich gut, wenn man sich ein biss-
chen auskennt, aber das hält sich im Rahmen. 
Und es darf nicht sittenwidrig oder menschen-
verachtend sein. Ansonsten denke ich, es ist 
immer gut, wenn es beides gibt, weil Leute un-
terschiedliche Wünsche haben. Manche hät-
ten gerne ihresgleichen als Mediator, andere 
genau nicht. Für beides gibt Gründe. 
TM: Vielen Dank für das Gespräch!

Patrick Opwis: Praktisch ist es doch so, dass vie-
le Konflikte, auch solche, die den strafrechtli-
chen Rahmen berühren, von den Leuten selber 
gelöst werden. Ich finde es völlig richtig, ein 
selbstgeführtes Gespräch zwischen den Kon-
trahent*innen als genauso wertvoll einzustu-
fen wie ein irgendwie vermitteltes. 
Ich komme aber gerade noch auf etwas ande-
res: Bei Neuerungen im Strafrecht muss man 
immer aufpassen, dass es nicht zu heimlichen 
Doppelbestrafungen oder Ähnlichem kommt. 
Dass nicht jemand verurteilt wird und dann 
noch sieben Mediationen machen soll, oder 
jemand solange bearbeitet wird, bis das ge-
wünschte Ergebnis herauskommt, wie etwa 
die ‚Einsicht‘, dass sein Verhalten ‚falsch‘ war. 
Dann ist ein Strafprozess mit Verurteilung die 
humanere Variante. Trotzdem finde ich es rich-
tig, Sachen zu probieren und Alternativen zu 
entwickeln. Auch gerade im Sinne der Betrof-
fenen, der Opfer. 

TOA-Magazin: Mein letzter Punkt wäre noch das 
Thema ‚Institutionalisierung‘. Das ist ja nicht 
nur im TOA ein Vorgang, von dem ich beobach-
te, dass mit seiner Zunahme plötzlich Begehr-
lichkeiten von Berufsgruppen auftauchen, das 
Feld für sich zu reklamieren, es mit Zugangsbe-
schränkungen zu versehen. Die Institutionali-
sierung ist ja durch das Mediationsgesetz auch 
für andere Bereiche der Mediation vorange-
schritten. Beobachtest Du da Veränderungen?
Patrick Opwis: Bezüglich des Gesetzes: Das 
muss man mal schauen, ob das staatliche Zer-
tifikat überhaupt angenommen wird, und ob 
das etwas ist, was das Feld verändern wird. 
Was ich aber beobachte, ist, dass die zuneh-
mende Zahl ausgebildeter Mediator*innen 
Begehrlichkeiten weckt, den Markt zu schlie-
ßen, Spezialausbildungen zu fordern etc. Ein 
Beispiel: Es wird gefordert, dass Leute, die im 

Das Interview führte  
Theresa M. Bullmann.

Kann nur eine Wasserrohrzange den Konflikt der Schraubenschlüssel beurteilen?
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TOA-Standards: 7. Aufl age veröffentlicht!

In eigener Sache:

Nach knapp zwei Jahren ist nun der Arbeits- 
und Diskussionsprozess zur Überarbeitung 
der TOA-Standards abgeschlossen. In gemein-
samer Herausgeberschaft mit der BAG TOA e.V. 
veröffentlicht das TOA-Servicebüro im DBH e. V. 
im Herbst 2017 deren 7. Aufl age. Die TOA-Stan-
dards werden mitgetragen vom Arbeitskreis 
der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ado), BDS 
– Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds-
frauen e.V. und Tatausgleich & Konsens e.V.

Seit der 6. Aufl age sind nunmehr acht Jahre 
vergangen. Neben der Berücksichtigung recht-
licher Entwicklungen (EU-Opferschutzrichtli-
nie, 3. Opferrechtsreformgesetz, Strafvollzugs-
gesetze der Länder, Mediationsgesetz) und 
wissenschaftlicher Erkenntnisse (Mediation 
mit traumatisierten Tatbetroffenen) wurden 
die TOA-Standards an die Ansprüche der Praxis 
angepasst. Von einigen redaktionellen Ände-
rungen abgesehen1 ist die größte Neuerung die 
Namensänderung von „Standards Täter-Op-
fer-Ausgleich“ in „Standards Mediation in 
Strafsachen im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-
gleichs“. Unter der Begriffl ichkeit des ‚Täter-Op-
fer-Ausgleichs‘ werden in der Justizpraxis sämt-
liche Bemühungen der tatverantwortlichen 
Personen umfasst, einen Ausgleich mit der von 
der Tat geschädigten Person zu erreichen, die 
Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wieder-
gutzumachen oder deren Wiedergutmachung 

zumindest ernsthaft anzustreben. Bei der Me-
diation in Strafsachen handelt es sich dagegen 
ausschließlich um klar defi nierte professionelle 
Konfl iktvermittlung durch hierfür speziell aus-
gebildete Mediator*innen – und diese bedarf 
Qualitätsstandards.

Nach langer Diskussion über die Notwendigkeit 
einer Veränderung der Qualifi kationsanforde-
rungen für Mediator*innen in Strafsachen hat 
sich die Arbeitsgruppe dafür entschieden, die 
bisherigen Voraussetzungen qualitativ nicht 
zu verändern, sondern nur sprachlich ein we-
nig zu verfeinern. Anstelle „Ausbildung als So-
zialarbeiter/-pädagoge, Psychologe, Pädagoge 
oder vergleichbare Qualifi kationen“ heißt es 
nun „Absolvierung einer Ausbildung in den 
Bereichen der Sozialen Arbeit, Pädagogik oder 
eine vergleichbare Qualifi kation“. 

Bei den Standards handelt es sich nach wie vor 
um ein Produkt, das von der Praxis für die Pra-
xis entwickelt worden ist. Das TOA-Servicebüro 
versteht sich in dieser Tradition und wünscht 
sich, dass die Standards für Mediation in Straf-
sachen weiterhin zur Verbesserung der Qua-
lität und der Rahmenbedingungen im Tätig-
keitsfeld beitragen.

Entschuldigung
Für die letzten Ausgabe (Nr. 02/Juli 2017) hatte Dr. 
Claudio Domenig das Buch „Healthy Justice: Überle-
gungen zu einem gesundheitsförderlichen Rechts-
wesen“ rezensiert (S. 41). Leider hat die Redaktion 
versäumt, eine notwendige Kürzung mit dem Au-
toren abzustimmen. Hinzu kam, dass in der Lay-
outkorrektur der Schlusspunkt des letzten Satzes 

verloren ging. Wir bedauern dies sehr und möchten 
uns dafür entschuldigen. Die vollständige Buchre-
zension kann auf der Website des TOA-Magazins 
nachgelesen werden:
Link: https://www.toa-servicebuero.de/aktuelles/
buchrezension-healthy-justice-ueberlegungen-zu-
einem-gesundheitsfoerderlichen-rechtswesen

verloren ging. Wir bedauern dies sehr und möchten 

In eigener Sache

Die 7. Aufl age der 
TOA-Standards kann kos-
tenlos auf den Websites 
des TOA-Servicebüros 
(www.toa-servicebuero.de) 
und der BAG Täter-
Opfer-Ausgleich 
(www.bag-toa.de) 
heruntergeladen oder 
in ausgedruckter Form 
für eine Schutzgebühr 
über das TOA-Servicebüro 
bezogen werden.

1 Z.B. gendersensible Rechtschrei-
bung, einheitliche Verwendung 
von Fachbegriffen sowie mög-
lichst wertneutrale Formulie-
rungen.
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TOA und Mediationsgesetz

1 BGH 7.12.2005 – 1 StR 287/05 – 
NStZ 2006, 275; BGH StV 2003, 
274; BGH StV 2002, 651.

2 Christie, N. (1977): Conflicts as 
Property. British Journal of Cri-
minology, 1 – 1; Hanak, G., Stehr, 
J., Steinert, S. (1989): Ärgernisse 
und Lebenskatastrophen. Über 
den alltäglichen Umgang mit 
„Kriminalität“. Bielefeld; Kuhn, 
A. et al. (1989): „Tat-Sachen“ als 
Konflikt – Täter-Opfer-Ausgleich 
in der Jugendstrafrechtspflege, 
Bonn; Trenczek, T. (2013): Beyond 
Restorative Justice to Restorative 
Practice. In: Blad et al. (Hrsg.): 
Civilizing Criminal Justice, Hook/
Hampshire (UK), S. 409 ff.

Debatte

Von Thomas Trenczek und Arthur Hartmann

Um das Ergebnis unseres Beitrages kurz vor-
wegzunehmen. Wir stimmen mit Bernd-Dieter 
Meier in den wesentlichen Aspekten überein. 
MediationsG und die strafrechtlichen Bestim-
mungen (StGB, StPO und JGG) regeln unter-
schiedliche Rechtsbereiche, woraus aber nicht 
der (falsche) Schluss gezogen werden darf, das 
MediationsG gelte nicht für die Vermittlungs-
tätigkeit der Ausgleichsstellen im Hinblick auf 
einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Im 
Straf- und Strafverfahrensrecht wird der Be-
griff ‚Mediation‘ nicht verwendet. Das ist auch 
konsequent, denn wie es zu einem Ausgleich 
zwischen Beschuldigten und Geschädigten 
kommt, ob unmittelbar, durch die Unterstüt-
zung der Rechtsanwält*innen oder durch Ver-
mittlung eines Dritten, spielt im Hinblick auf 
einen ‚Täter-Opfer-Ausgleich‘ i.S. des Straf-
rechts keine Rolle. Nach der Rechtsprechung 
des BGH darf die Justiz die strafrechtlichen 
Regelungen zum TOA nur anwenden, wenn es 
über die Schadenswiedergutmachung hinaus 
einen kommunikativen Prozess zwischen Be-
schuldigten und Geschädigten gegeben hat. 
Nicht erforderlich ist aber, dass Vermittler*in-
nen zur Konfliktregelung eingeschaltet wer-
den.1 

Mithin ist also nochmals auf den Unterschied 
zwischen der Vermittlungstätigkeit (Media-
tion) in strafrechtlich relevanten Konflikten 
einerseits und dem Täter-Opfer-Ausgleich als 
(Voraussetzung) strafrechtlicher Rechtsfolgen 
(Sanktionen oder Verfahrensentscheidungen) 
andererseits hinzuweisen. Mediation in straf-
rechtlichen Konflikten und TOA sind deshalb 
nicht deckungsgleich. Nur für erstere, die Ver-
mittlung – und das ist ja genau das, was die 
Ausgleichsstellen tun – gilt das MediationsG. 
Sie unterstützen durch die Vermittlung die 
Parteien bei deren Versuch, den Straftat-Kon-
flikt2 einvernehmlich zu lösen. Freilich – und 
auch darüber besteht kein Dissens zwischen 
Bernd-Dieter Meier und uns – darf dabei nicht 
vergessen werden, dass „jede Straftat auch für 
einen Konflikt mit Staat und Gesellschaft steht, 
der von den Parteien nicht eigenverantwortlich 
geregelt werden kann, sondern in der Letztver-
antwortung der Strafverfolgungsorgane liegt“ 
(Meier 2017, 36). Und gerade deshalb steht den 
TOA-Stellen eine strafrechtliche Bewertung 
des Verhaltens der Beteiligten nicht zu. Letzte-
res ist alleine Aufgabe der Staatsanwaltschaf-
ten und der Gerichte. Nichts anderes haben 
wir (im Interview im TOA-Magazin bzw. in al-
len unseren Veröffentlichungen) behauptet: 
Die strafrechtlichen Normen regeln unter dem 
Begriff TOA die Bewertung bzw. Anerkennung 
eines Ausgleichs im Rahmen der Verfahren-
sentscheidung (StPO, JGG) bzw. Strafzumes-
sung (StGB, JGG). Das Mediationsgesetz ent-
hält für diese Entscheidung keine Regelungen, 
sondern befasst sich mit der verfahrensmäßi-
gen Ausgestaltung und Qualitätssicherung 
der Konfliktvermittlung. Dass damit eine „dar-
über hinaus gehende Bedeutung für die straf-
rechtliche Behandlung des Falls“ verbunden 
sei (vgl. Meier 2017, 37), haben wir nicht und 
hat unseres Wissen niemand behauptet. Auch 
insoweit besteht also kein Dissens zwischen 
Bernd-Dieter Meier und uns. Soweit der Artikel 
von Bernd-Dieter Meier eine Abgrenzung zu 
unserem Standpunkt bezwecken sollte, würde 
er auf einem Missverständnis beruhen. 

Prof. Dr.iur. 
Thomas Trenczek, M.A.

Steinberg Institut für 
Mediation und Kon-
fliktmanagement. Einge-
tragener Mediator (BMJ, 
Wien; NMAS, Australien), 
Wirtschaftsmediator® 
/ Lehrtrainer ® (BMWA). 
Visiting Scholar Griffith 
University Law School 
Brisbane (Aus.), School 
of Social and Cultural 
Studies, Massey Univer-
sity (NZ)

Eine partielle ‚Erwiderung‘ und 

ganz überwiegend nachdrückliche 

Zustimmung zur Stellungnahme 

von Bernd-Dieter Meier (TOA-Ma-

gazin 2/2017, 36 ff.)
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trages darauf ausdrücklich und sehr deutlich 
aufmerksam: „Wenn und soweit die Vorschrif-
ten des Mediationsgesetzes nicht eingehalten 
werden und das Ausgleichsverfahren nicht 
nach Mediationsgrundsätzen durchgeführt 
wird, kann dies für die Mediatorin und den 
Mediator dienst- und arbeitsrechtliche Folgen 
haben“ (Meier 2017, 37). Diese pointierte For-
mulierung sollte allen, die in diesem Bereich 
Verantwortung tragen, zu denken geben. 

Bernd-Dieter Meier greift in seinem Beitrag 
unsere Worte auf: „Wo Mediation draufsteht, 
muss auch Mediation drin sein“ (Meier 2017, 
37). So richtig das ist, so sollte noch ergänzt 
werden: Wo TOA drauf steht, ist nicht immer 
Mediation drin! Und andererseits: Selbst wenn 
nicht Mediation drauf steht, aber Mediati-
on drin ist (d.h. insbesondere ohne Entschei-
dungskompetenz in der Sache vermittelt wird; 
vgl. § 1 Abs. 1 MediationsG – sog. ‚funktionaler 
Mediationsbegriff‘6), muss das MediationsG 
angewendet werden. Dies lässt sich nicht da-
durch verhindern, dass anstelle von Mediation 
andere Begriffe wie z.B. ‚Täter-Opfer-Ausgleich‘, 
‚Restorative Justice‘, ‚Prozessbegleitung‘ oder 
‚konsensuale Beratung‘ gebraucht werden.

Wir würden es begrüßen, wenn die TOA-Stan-
dards diese Rechtslage deutlich zum Ausdruck 
brächten. Unabhängig davon sollten sich die 
Träger der Ausgleichsstellen bzw. deren Vor-
stände der Risiken bewusst sein, die Verstöße 
gegen das Mediationsgesetz beinhalten und 
sollten schon aus Fürsorge- und Schutzgrün-
den gegenüber ihren Mediatoren*innen und 
Mitarbeitern*innen die Einhaltung des Media-
tionsgesetzes ermöglichen und gewährleisten. 

Uns ist die ursprüngliche Intention des Justiz-
ministeriums zum Verhältnis von Mediation 
und Ausgleichsverfahren im strafrechtlichen 
Kontext3 freilich bekannt.4 Allerdings ist die-
se durch das Gesetz nicht umgesetzt worden. 
Wir haben deshalb in unserem Beitrag für 
Nichtjurist*innen bereits erläuternd darauf 
hingewiesen, dass nach den Auslegungsregeln 
der Rechtswissenschaft die Begründung zu 
einem Gesetzentwurf nicht das Gesetz selbst 
ist.5 Entscheidend sind letztlich die konkrete 
Fassung (Wortlaut) sowie Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung. Deshalb verfängt auch 
der Hinweis von Bernd-Dieter Meier auf § 9 
MediationsG nicht, denn in dieser ‚Übergangs-
bestimmung‘ ist in Abs. 1 lediglich die Funkti-
onsbezeichnung der ehemals „Richtermedi-
atoren“ genannten Güterichter*innen (§ 278 
Abs. 5 ZPO) der Zivilgerichte geregelt und in 
Abs. 2, dass diese Übergangsregelung zur Be-
zeichnung entsprechend für die Mediation in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Sozialge-
richtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und 
der Arbeitsgerichtsbarkeit gilt. Dass dort die 
Strafgerichte nicht genannt sind, ist selbstver-
ständlich, da es im Strafrecht die Bezeichnung 
„Richtermediatoren“ noch nie gab und die 
StPO auch keine Güterichter*innen kennt. 

Schließlich, und das gilt es besonders hervor-
zuheben, weist Bernd-Dieter Meier wie wir 
ausdrücklich darauf hin, dass das MediationsG 
im Hinblick auf die Vermittlungstätigkeit der 
Ausgleichsstellen anzuwenden ist. Um etwa-
igen Missverständnissen vorzubauen, möch-
ten wir ausdrücklich klarstellen, dass bei al-
len Punkten, bei denen die Anwendbarkeit 
des Mediationsgesetzes eine Rolle spielt (z.B. 
Auswahl der Vermittler*innen, Vorbefassung, 
Verschwiegenheitspflicht, Zulässigkeit von 
Einzelgesprächen, …) etwaige Verstöße gegen 
das Mediationsgesetz das Strafverfahren nicht 
berühren, weil die strafrechtliche Bewertung 
eines Falles als Täter-Opfer-Ausgleich keine 
Mediation voraussetzt, sondern lediglich einen 
kommunikativen Prozess bzw. das Bemühen 
um einen Ausgleich. Verstöße gegen das Me-
diationsgesetz können aber Konsequenzen in 
anderen Verfahren haben z.B. in einem arbeits-
gerichtlichen, zivilrechtlichen Haftungs- oder 
einem anderen strafrechtlichen Verfahren. 
Kollege Meier macht zum Schluss seines Bei-

3 Bundestag – Drucksache 17/5335, 
S. 11: „Dagegen enthält der 
Entwurf (gemeint ist das Gesetz) 
keine Regelungen zum Täter-Op-
fer-Ausgleich, da es sich hierbei 
trotz der Nähe zur Mediation 
um eine gesetzlich bereits gere-
gelte Spezialmaterie handelt.“

4 Hartmann/Trenczek NJ 2016, Fn 
23

5 Hierzu mit Verweis auf die 
Rechtsprechung des BVerfG Tren-
czek et al.: Grundzüge des Rechts, 
5. Aufl. UTB München 2017, 3.3.2

6 Zum sog. ‚funktionalen Mediati-
onsbegriff‘ nach § 1 Abs. 2 Media-
tionsG siehe Trenczek auf http://
steinberg-mediation-hannover.
de/funktionaler-mediatorenbe-
griff/

Prof. Dr. 
Arthur Hartmann 

ist Kriminologe und Jurist. 
Er leitet das Institut für 
Polizei- und Sicherheits-
forschung an der Hoch-
schule für Öffentliche 
Verwaltung in Bremen 
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Opfer-Ausgleichs-Statistik.
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Der vom Wochenmarkt für das Mittagessen mitge-

brachte Hummer lebt noch und bringt Herrn Belacqua 

in eine schwierige Situation: „Plötzlich sah er das Wesen 

und geschlechtslose Geschöpf sich regen. Es veränderte 

unzweifelhaft die Lage (…) ‚Verdammter Mist‘, sagte 

er, ‚er lebt noch‘. Seine Tante betrachtete den Hummer. 

Wieder zuckte er in einer schwachen Lebensregung auf 

dem Wachstuch (…) Belacqua spürte, wie ihm übel wur-

de. ‚Um Gotteswillen‘ wimmerte er, ‚er lebt noch, was 

machen wir jetzt bloß?‘ (…) ‚Abkochen, den Kerl‘ sagte 

seine Tante, ‚was sonst?‘ ‚Aber er ist noch nicht tot’ lehn-

te sich Belacqua auf, ‚so kann man ihn nicht kochen.‘ 

Die Tante sah ihn verdutzt an. Hatte er den Verstand 

verloren? ‚Sei nicht kindisch, sie spüren nichts‘, sagte 

sie scharf, ‚Hummer kocht man immer lebend‘ (…) und 

packte den Hummer“ (Beckett 2000: 31 f.).

Von Frank Früchtel

Ein Hummertier, mit zehn Beinen und Exos-
kelett, uns Menschen ziemlich unähnlich, gilt 
eher als Sache, als Delikatesse, als „Seafood“, 
und trotzdem fühlen wir uns in ihn ein, quasi 
automatisch, prä-rational. Belacquas Mit-Leid 
(lat. compassio, engl. compassion, „zusam-
men leiden/fühlen“) verbindet ihn mit dem 
Schalentier und erst die robuste Tante bringt 
Belacqua wieder auf Linie: „Sei nicht kindisch, 
sie spüren nichts!“. Die Tante appelliert an den 

gesunden Menschenverstand, um den Neffen 
auf Distanz zu seinen regressiven Gefühlen zu 
bringen und rationale Argumente zwischen 
Belacqua und den Hummer zu schieben. Ohne 
diese rationale Trennung würde sich Belacqua 
vielleicht im Mitgefühl für den Hummer ver-
lieren und käme nicht zum Essen. Die Blockade 
der Vernunft sorgt dafür, dass er Fassung und 
Sinn für die Realität behält. Arthur Schopen-
hauer hat eine Denkfigur entwickelt, die genau 
diese Realität als das „Trugbild des Individua-
lisierungsprinzips“ analysiert und die Verbin-
dung, die Belacqua mit dem Hummer fühlt, 
als eigentliche Realität konstatiert. Ich stelle 
zuerst Schopenhauers Entwurf vor, bringe ihn 
dann in Zusammenhang mit Erkenntnissen 
der Empathieforschung, die zu ähnlichen Er-
gebnissen kommt. Schließlich wird überlegt, 
welche Form der Sozialen Arbeit denkbar wäre, 
wenn „prärationale Verbindung“ und nicht 
„rationale Individualität“ das Konstruktions-
prinzip von Methoden wäre.

1. Schopenhauers  
Philosophie des Mitgefühls
Für Schopenhauer sind Menschen, Tiere, Pflan-
zen, wie alle Formen von Materie Teil eines ein-
zigen umfassenden kosmischen Prinzips, das 
er „Wille“ nennt. Dieser „Wille“ ist nicht zu ver-
wechseln mit dem subjektiven intentionalen 
Willen, den wir mit „ich will das und das!“ aus-
drücken, obwohl er auch darin zum Ausdruck 
kommt, eher ist es ein allgemeiner Lebenswille.  
Der menschliche Verstand kann diesen umfas-
senden Willen jedoch nicht direkt erkennen, 
sondern die Welt „erscheint“ so, wie sie dieser 
menschliche Verstand eben nur zu „konstru-
ieren“ vermag. Der Mensch lebt in der „Welt 
seiner Vorstellung“, die wegen der Grenzen 
unserer Erkenntnisfähigkeit in Unterschiede 
zerfällt, von Individualität und Vielfalt gekenn-
zeichnet ist. Wir sehen nicht den allgemeinen 
Willen, die allgemeine Weltenergie, sondern 
unendlich viele Kleinigkeiten, unendlich viel 
Einzelnes, Unverbundenes, obwohl wir doch 
vom universellen „Willen“ durchdrungen sind, 

Mitgefühl und 
Relationales Helfen

Extra
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die rationale Überlegung, sondern das konkre-
te Handeln, Erfahren und Fühlen sind die we-
sentlichen Erkenntnisinstrumente. Mitgefühl 
ermöglicht die Erfahrung der Gemeinsamkeit, 
der Solidarität in existenziellen Situationen. 
Es nötigt zu wechselseitiger Anteilnahme und 
zu Hilfe (Thiersch 1995: 51). Mitempfinden – 
so Schopenhauer – müsse man nicht lernen. 
Das können wir. Das Problem ist eher, wie wir 
durch Rationalität, System und Betriebsamkeit 
Mitgefühl minimieren. Zygmunt Bauman hat 
dafür den Begriff „Adiaphorisierung“ (Bau-
man 1997: 217) geprägt, soziale Technologien, 
die Menschen gegenüber anderen Menschen 
gleichgültig machen, abstumpfen, desensibi-
lisieren und sie an den Bettlern mit der Über-
zeugung vorbeigehen lassen: ‚Ich zahle ja Steu-
ern!‘

2. Neurobiologie
Heute erfreut sich diese Schopenhauer'sche 
Spekulation einer gewissen empirischen 
Evidenz. Die neurobiologische Empathiefor-
schung weist unwillkürliche, präreflexive 
Reaktionen des Gehirns auf wahrgenomme-
nes Leid nach. „Das Leid des Anderen ist eine 
handlungsauslösende Motivation ohne vor-
angegangene vernünftige Reflexion“ (Beisel 
2012: 72). Menschen reagieren selbst wie unter 
Schmerz, wenn sie den Schmerz einer anderen 
Person miterleben. Sie verziehen unwillkür-
lich das Gesicht, wenn ein anderer Mensch 
von einer medizinischen Prozedur, etwa der 
Entfernung eines Fingernagels, erzählt. Men-
schen steigen auf die Stimmungen anderer 
Menschen ein, werden gleichsam emotional 
angesteckt und schwingen sich aufeinander 
ein. Menschen haben eine besonders hohe 
Empfänglichkeit für die Signale von anderen 
– auch wenn es nicht einmal Menschen sind. 
Menschen haben ein ausgeprägtes Vermögen 
zur intuitiven Einfühlung in andere Wesen, 
und wenn es um andere Menschen geht, sind 
wir fast miteinander verdrahtet. Wir haben 
eine sehr zuverlässige Vorstellung von dem, 
was in anderen Menschen abgeht, wenn wir 
ihre Bewegungen, ihre Körpersprache und 
besonders, wenn wir ihre Blicke sehen. In der 
Wissenschaft wird dieses Vermögen, sich vor-
stellen zu können, was in anderen vorgeht, als 
„Theory of Mind“ (Leslie 2000) bezeichnet. Das 
eigene Gehirn spiegelt sozusagen im Inneren 
das Gehirn des beobachteten Anderen und 
versetzt sich so in den Kopf des Gegenübers hi-

der sich z. B. in unserem „blinden, ziellosen 
Drang zum Leben“ zeigt. Die „Welt als Wille“ 
ist – anders als die menschliche Vorstellungs-
welt – eine Einheit, weil sie ein und dasselbe 
Prinzip ist: „Im unendlichen Raum zahllose 
leuchtende Kugeln, (…) [auf einer] inwendig 
heiß, mit erstarrter, kalter Rinde überzogen, 
hat ein Schimmelüberzug lebende und erken-
nende Wesen erzeugt: – dies ist die (…) Welt“ 
(Schopenhauer 2002: 11). Menschen sehen sich 
selbst zwar als Einzelwesen, sind aber Teil die-
ses allgemeinen Lebens-Schimmels, der unsere 
Planetenkugel überzieht – eine geradezu öko-
logische Betrachtungsweise, die Schopenhau-
er hier darlegt. 

Schopenhauers Philosophie hat eine schmerz-
liche Grundtönung, vielleicht deswegen, weil 
er der Meinung war, das schmerzliche Gefühl 
sei das deutlichste, das klarste und weil er 
sich vom Fühlen eine weitreichendere Auf-
klärung versprach als sie die Vernunft leisten 
konnte. Schopenhauer war geradezu der Mei-
nung, unser rationales Denken hindere uns 
daran, die Universalität des Willens, in allem 
und nicht nur in uns selbst, zu erkennen, also 
zu erkennen, dass wir eigentlich keine abge-
grenzten Individualitäten, sondern ein und 
dasselbe „Wesen“ sind. Menschen fühlen den 
Schmerz anderer Menschen, ja sogar den von 
Tieren und Pflanzen, weil sie, als Teil des Wil-
lens, Anteil am leidenden Wesen haben. Dieses 
unmittelbare Fühlen des Mitgefühls entlarvt 
das „principium individuationis“ (Individuali-
sierungsprinzip) als „Schleier“, als Verzerrung 
unserer Vorstellung, denn es entspricht nicht 
dem eigentlichen Wesen der Dinge. Weil wir 
den Schmerz der anderen fühlen, fühlen wir 
auch unseren Zusammenhang mit ihnen. 
Im Mitgefühl hebt sich die Grenze zwischen 
Ich und Nicht-Ich auf und wir spüren die Ge-
meinsamkeit, die unsere Rationalität vor uns 
verbirgt: „Tat twan asi!“ (Sanskrit: Das bist Du! 
Schopenhauer 2002: 483).

Die Überwindung dieser individualisierenden 
Erkenntnisgrenze kann nicht mit intellektuel-
len Mitteln gelingen, sondern braucht das intu-
itive Mit-Fühlen, das sich In-den-anderen-Hin-
einfühlen. Nur durch dieses Mitfühlen können 
Menschen zur Erkenntnis gelangen, Teil eines 
überindividuellen unteilbaren Weltwillens zu 
sein und erkenntnistheoretischen Zugang zur 
unverfälschten „Welt an sich“ erhalten. Nicht 
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3. Das reziproke Eigene  
und das Resonanz-Konzept
Von ihm stammt die Theorie, nach der Men-
schen nicht nur vernunftbegabte, sondern vor 
allem resonanzfähige Wesen seien, und sich 
die Vernunft erst aus der Resonanz entwickelt. 
Das Kleinkind entwickelt einen Sinn für das ei-
gene Selbst durch das Lächeln der Mutter. Kin-
der hören, was sie selbst ‚sagen‘ und erfahren 
gleichzeitig eine Reaktion ihrer Eltern auf das, 
was sie sagen (Mead 1973: 193). Mit fortwäh-
render Übung findet die Reaktion der Eltern 
dann irgendwann innerlich statt. Im Laufe 
des Lebens kommen immer mehr Reaktionen 
anderer hinzu, die wir quasi abspeichern. Wir 
können uns dann aus immer mehr Perspekti-
ven betrachten (ebd.). Die immer größer wer-
dende Anzahl intern gespeicherter Interakti-
onen mit anderen Menschen bildet dann das 
‚Eigene‘. Das Eigene ist dann weder das Innere 
noch Fremde von außen, sondern das Rezipro-
ke, die sozialen Wechselwirkungen, beginnend 
in konkreten Eltern- Kind-Beziehungen, über 
Freundschaften, Liebes verhältnisse bis hin 
zur Erklärung ureigener, individueller Über-
zeugungen mittels gesellschaftlich errunge-
ner Menschenrechte. Mead denkt das Subjekt 
konsequent sozial. Er geht nicht – wie die Be-
wusstseinsphilosophie – von der Gegebenheit 
des Ich aus, sondern sieht es als Produkt sozia-
ler Interaktion, die dem Ich stets vorgängig ist. 
Wir wissen aus der Bindungstheorie (Bowlby 
& Ainsworth 2001), dass Kinder neben ihrem 
Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Er-
kundung der Welt ein starkes Bedürfnis nach 
Zuwendung, Aufgehobensein und Sicherheit 
haben, nach engen, von intensiven Gefühlen 
geprägten Beziehungen. Auch bei Erwachse-
nen zeigen empirische Untersuchungen, dass 
nichts für Glück und Wohlbefinden wichtiger 
ist als mit anderen in enger, starker Verbin-
dung zu stehen. Enge Bindungen schränken 
aber Freiheit ein. Daraus folgt: Glück ist nicht 
mit Unabhängigkeit verknüpft, eher umge-
kehrt, was uns glücklich macht, bindet uns 
(Bolz 2009: 85). Menschen der Wohlstandswelt 
genügt es nicht, sich selbst zu verwirklichen. 
Das ist nicht die oberste Stufe von Maslows 
(1981) Pyramide. Maslow hat später selbst eine 
weitere Stufe vermutet, weil es um mehr ginge 
als Selbstverwirklichung, nämlich um Selbst-
transzendierung (Bolz 2009: 20): ein Leben, das 
sich dadurch verwirklicht, dass es in einer so-
zialen Idee aufgeht. Die Paradoxie der Selbst-

nein. Dieses Vermögen beruht auf spezifischen 
Nervenzellen, die die Entdecker konsequenter-
weise „Spiegelneurone“ tauften (Rizzolatti & 
Sinigaglia 2008; Rizzolatti, Fogassi & Gallese 
2006). Die Qualität des zwischenmenschlichen 
Kontakts basiert auf diesem Vermögen. Wobei 
es nicht so sehr darauf ankommt, ob man den 
„richtigen“ Eindruck entwickelt, also wirklich 
genau das fühlt, was das Gegenüber fühlt. Viel 
wichtiger ist es, überhaupt etwas zu fühlen, so 
dass die Kommunikation beginnen und am 
Laufen gehalten werden kann (Bauer 2006: 
50). Das ist keine Leistung unseres bewussten 
Verstandes, sondern unseres Gefühls, die aber 
in der rationalen Welt als Empathie bzw. so-
ziale Intelligenz durchaus anerkannt ist: sich 
in andere hineinversetzen können, zu spüren 
wie es jemandem geht, was jemand braucht, 
bis hin zum Vermögen, sich selbst im ande-
ren und den anderen in sich selbst zu spüren. 
Es erfordert sogar eine gewisse Anstrengung, 
dem Leiden anderer ungerührt zuzusehen. An 
folgendem Beispiel wird auch die notwendi-
ge Begrenzung der empathischen Anziehung 
deutlich: Ein Vater, der sein kleines Kind in ei-
nen Fluss fallen sähe und dadurch so ergriffen 
wäre, dass er nur noch schluchzen kann und am 
Ufer vor Schmerz zusammenbricht, wäre ein 
schlechterer Vater als derjenige, der sein Mit-
gefühl im Zaum halten kann, um eine überleg-
te Rettungsaktion durchzuführen. Je enger wir 
mit Menschen verbunden sind, desto schwieri-
ger ist es, diese Distanz zu schaffen, aber sie ist 
die Voraussetzung für unser Vermögen, in die 
Welt gezielt eingreifen zu können, und wurde 
in der sogenannten „professionellen Distanz“ 
beruflich maximiert. Breithaupt (2012) vertritt 
die These, die empathische Ansteckung sei das 
Ursprüngliche und der Verstand erst ein später 
erworbener „Blockade-Mechanismus“, der uns 
vor Selbstverlust bewahre. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
emotionale Spiegelungen präreflexiv, unwill-
kürlich und mitunter sogar unbewusst hervor-
gerufen werden. Die Spiegelneuronen bilden 
quasi eine biologische Schnittstelle zwischen 
den Subjekten, so dass neuronale Zustände, 
die in zwei verschiedenen Körpern realisiert 
wurden, geteilt werden können, wodurch „der 
Andere“ gewissermaßen das „andere Selbst“ 
wird und unser Selbst – in den Worten von 
George Herbert Mead (1973) – zum „I“ und zum 
„Me“ verdoppelt wird.
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4. Relationale Hilfeformen 
Im Jugendstrafverfahren hat sich die Erkennt-
nis etabliert, dass Wiedergutmachung besser 
ist als Bestrafung – und zwar für Täter, für 
Opfer und für die Gemeinschaft. Bestrafung 
bedient zwar unser Recht auf Vergeltung, sie 
schafft aber auf der Seite der Bestraften Res-
sentiments, die Vergeltung im Endeffekt nicht 
angenehm machen. Opfern tut es besser, wenn 
sie vergeben können, wenn sie großzügig sein 
können und wenn sie dafür Anerkennung be-
kommen. Opfer erleben Autonomie, wenn sie 
maßgeblich beeinflussen können, wie der Pro-
zess abläuft und wie dessen Ergebnis aussieht. 
Obwohl es mittlerweile eine ganze Menge von 
Hilfeleistungen für Opfer gibt, wie Beratung, 
Selbsthilfegruppen und Weißer Ring etc., sind 
Opfer für den Gerichtsprozess nur als passi-
ve Zeugen von Belang. Ansonsten bleiben sie 
ungefragt und unberücksichtigt. Täter erleben 
Autonomie, wenn sie, statt passiv bestraft zu 
werden, aktiv wiedergutmachen können und 
dafür die Anerkennung ihrer Umwelt trotz ih-
rer Tat bekommen. Verantwortungsübernah-
me ist aber ein selbsteinsichtiger und selbst-
bestimmter Akt, der nicht wie Anpassung oder 
Unterwerfung durch Fremdbestimmung be-
gründet werden kann. Die indirekt betroffenen 
Menschen, in deren Nachbarschaft sich eine 
Straftat zugetragen hat, erfahren Autonomie, 
wenn sie verstehen können, warum es passiert 
ist, wer es war und wie man auf diesen Men-
schen Einfluss nehmen könnte. Wenn man 
Opfer, Täter und Bürger Autonomiegewinne 
ermöglichen will, braucht es etwas anderes 
als eine resonanzreduzierte Gerichtsverhand-

verwirklichung ist die Selbstüberschreitung. 
Das Selbst werde – wie in Emmanuel Levinas 
Philosophie – verwirklicht, indem es sich selbst 
im anderen entdeckt.

Hartmut Rosa hat vor Kurzem einen Entwurf 
vorgelegt, in dem er zeigt, wie die Qualität 
des Lebens nicht von Ressourcen oder Erfolgen 
abhängt, sondern von dem, was er eine „reso-
nante Weltbeziehung“ nennt (Rosa 2016). Die 
„Beherrschung der Welt“ und die „Erweiterung 
der Eingriffsmöglichkeiten“ mache nur einen 
Teil unserer Lebensqualität aus, wesentlich 
seien außerdem „Begegnung“, „Berührung“, 
„Verbundenheit“ und „Offenheit“ gegenüber 
anderen Menschen und Dingen, die „Reso-
nanz“, die wir in der Welt erfahren. Menschen, 
so Rosa, tendieren dazu, sich quasi rhythmisch 
aufeinander einzuschwingen, weil sie sich in 
Resonanz-Verhältnissen von der Welt getragen 
fühlen. Nicht alles, was wir im Alltag erfahren, 
erzeugt Resonanz. Im gekonnten Aneinander-
vorbeiblicken in der U-Bahn entsteht wenig 
Resonanz. Die rechtlichen, ökonomischen und 
wissenschaftlichen Strukturen und Prozesse 
der modernen Gesellschaft, die essentiell für 
die Sicherung unserer Lebensstandards sind, 
haben resonanzermöglichende und resonanz-
verhindernde Qualitäten, wobei nicht alles 
grundsätzlich resonant sein kann. Das wäre 
eine Überforderung. Aber Menschen haben 
eine Grundfähigkeit zur Resonanz und ein 
Verlangen nach Resonanz. Die Frage ist, ob die 
Institutionen, Methoden und Verfahren der 
Sozialen Arbeit resonanzermöglichend oder 
resonanzverhindernd sind bzw. sein sollen.

Kinder kriegen ihre Konflikte meist schnell und alleine geregelt.
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In diesen Formen des sogenannten „relationa-
len Helfens“ wird ein relativ großer Kreis von 
Menschen in einem mitunter aufwändigen 
Prozess versammelt und die Hilfe besteht da-
rin, über Verletzungen öffentlich sprechen zu 
können, Verständnis zu finden, zusammen 
nach Möglichkeiten zu suchen, wie Heilung ge-
schehen kann und zusammen zu helfen, dies 
dann auch umzusetzen. Gemeinwesen, denen 
es gelingt, ihre Konflikte nicht der Polizei und 
der Sozialen Arbeit zu überlassen, gewinnen 
immer an Stärke und Kohäsion (Christie 1977). 
Es handelt sich um kollektive Selbstwirksam-
keitserfahrung. Bandura zeigte 1977, dass es 
beim Konzept der Selbstwirksamkeit nicht auf 
den messbaren Erfolg, die Erreichung klar defi-
nierter Ziele ankommt, sondern auf die Erfah-
rung, die Welt erreichen und etwas bewegen 
zu können bzw. seinen Anteil an dieser Bewe-
gung zu haben (Bandura 2002: 275). Kollek-
tive Selbstwirksamkeitserfahrungen vermit-
teln Menschen einerseits die Erfahrung von 
Wirksamkeit und gleichzeitig die Erfahrung, 
sich wechselseitig zu erreichen. Restorative- 
Justice-Prozesse können dies bewirken. 

lung. Es bräuchte einen resonanzerzeugenden 
Raum, ein im wahrsten Sinn des Wortes „sozi-
aleres“ Vorgehen, in dem sich viele Menschen 
versammeln und ein soziales Gemisch aus 
materieller Wiedergutmachung, empathi-
scher Zuwendung, öffentlicher Verhandlung, 
Beschämung, Verurteilung, aber eben auch 
Verständnis und Anerkennung sowie sozialer 
Kontrolle und späterer Einbindung entstehen 
kann. Wiedergutmachung und Versöhnung 
sind kein automatischer Prozess, sondern be-
dürfen eines mitunter aufwendig zu orga-
nisierenden Rahmens, damit sie stattfinden 
können. 

Das sind relationale Methoden, die sich mitt-
lerweile als Restorative Justice (Früchtel/ Ha-
librand 2016), Restorative Practices (Costello/
Wachtel/Wachtel 2009), als Family Group Con-
ference (Früchtel/Roth 2017), Gemeinschafts-
konferenz (Hagemann 2009), Sozialnetz-Kon-
feren (Neustart 2014) oder Talking Circles 
(Früchtel 2014) zu etablieren beginnen. 

Literatur:
Bandura, Albert (1977): Self-efficacy. Toward 
a unifying theory of behavioral change, in: 
Psychological Review, 84(2), 191-215. 
Bandura, Albert (2002): Growing Primacy of 
Human Agency in Adaptation and Change in 
the Electronic Era, in: European Psychologist, 
Vol. 7, No. 1, March, S. 2-16.
Barter, Dominic, Mazzetti, Sissi (2011): Resto-
rative Circles. Ein Ansatz aus Brasilien, der 
Raum für den gemeinschaftlichen Umgang 
mit schmerzhaften Konflikten schafft. Sam-
melband Restorative Justice, Infodienst 42, 
Rundbrief zum Täter-Opfer-Ausgleich, Köln: 
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und 
Konfliktschlichtung.
Bauer, Joachim (2006): Warum ich fühle, was 
du fühlst. Intuitive Kommunikation und das 
Geheimnis der Spiegelneurone, München 
(Heyne).

Bauman, Zygmunt (1997): Flaneure, Spieler 
und Touristen. Essays zu postmodernen Le-
bensformen, Hamburg (Hamburger Edition).
Beckett, Samuel (2000): Dante und der 
Hummer. Gesammelte Prosa, Frankfurt/M 
(Suhrkamp).
Beisel, Marie Christine (2012): Schopenhauer 
und die Spiegelneurone, Würzburg (Königs-
hausen & Neumann).
Bolz, Norbert (2009): Profit für alle. Soziale 
Gerechtigkeit neu denken, Hamburg (Mur-
mann)
Bowlby, John, Ainsworth, Mary (2001): Frühe 
Bindung und kindliche Entwicklung, Mün-
chen (Reinhardt).
Breithaupt, Fritz (2012): Kulturen der Empa-
thie, Frankfurt/M (Suhrkamp).
Christie, Nils (1977): Conflicts as Property. In: 
The British Journal of Criminology, Vol. 17, 
No. 1

Costello, B., Wachtel, J., Wachtel, T. (2009): The 
Restorative Practices Handbook for Teachers, 
Disciplinarians and Administrators. Bethle-
hem (International Institute for Restorative 
Practices).
Früchtel, F. (2014): Friedenszirkel–. Eine 
Methodik indigenisierter Sozialarbeit, in: 
Sozialarbeit in Österreich, 1/14, S. 47-54.
Früchtel, F., Roth, E. (2017): Inklusive, versam-
melnde Methoden des Helfens, erscheint 
September 2017 im Carl-Auer-Verlag.
Früchtel, Frank, Halibrand, Anna-Maria 
(2016): Restorative Justice. Theorie und Me-
thode für die Soziale Arbeit, Wiesbaden (VS)
Früchtel, Frank (2002): Die Moral des 
Verfahrens. Family Group Conferences als 
Alternative zum Hilfeplangespräch, in: Forum 
Erziehungshilfen 8, H. 1, S. 13-19,
Früchtel, Frank (2011): Muss Strafe sein? 
Gerechtigkeit geht (auch) anders! Eine 
Einführung in Restorative Social Work, in: 
Sozialmagazin 36, H.1, S. 34–42.
Früchtel, Frank, Budde, Wolfgang, Cyprian, 
Gudrun (2013): Sozialer Raum und Soziale 
Arbeit. Fieldbook Methoden und Techniken, 
Wiesbaden (VS)
Früchtel, Frank, Straub, Ute (2011): Standards 
des Familienrates. Hilfeplan oder Entschei-
dungsverfahren – zwischen Normierung und 
Diversity, in: Sozialmagazin 36, H. 2, S. 53-57.
Hagemann, Otmar (2009): Gemeinschafts-
konferenzen. Ein Elmshorner Projekt zur Re-
aktion auf Jugendkriminalität, in: Zeitschrift 
für soziale Strafrechtspflege 46, S. 28-38.
John Bowlby (2006): Bindung und Verlust. 
Mutterliebe und kindliche Entwicklung, 
München (Reinhardt).
Leslie, A. M. (2000): Theory of Mind as a me-
chanism of selective attentionI, in: Gazzangia, 
M. S. (Hrsg.): The New Cognitive Neuroscien-
ces, Cambridge (MIT Press), S. 1235–1247.

Mead, George H. (1973): Geist, Identität und 
Gesellschaft, Frankfurt/M (Suhrkamp).
Neustart (2014): Sozialnetzkonferenzen, ver-
fügbar unter: http://www.neustart.at
Pranis, Kay (2005): The Little Book of Circle 
Processes. A New/Old Approach to Peacema-
king, Intercourse, PA, USA (Good Books).
Pranis, Kay, Stuart, Barry, Wedge, Mark 
(2003): Peacemaking Circles. From Crime to 
Community, St. Paul, MN, USA (Living Justice 
Press).
Rizzolatti, Giacomo, Sinigaglia, Corrado 
(2008): Empathie und Spiegelneurone. Die 
biologische Basis des Mitgefühls, Frank-
furt/M (Suhrkamp)
Rizzolatti, Giacomo, Fogassi, Leonardo, Gal-
lese, Vittorio (2006): Mirrors of the mind. A 
special class of brain cells reflects the outside 
world, revealing a new avenue for human 
understanding, connecting and learning, in: 
Scientific American, Nov, 295(5), S. 54-61 (oepf.
org/sites/default/files/Mirrors%20in%20
the%20Mind.pdf).
Rosa, Hartmut (2016): Resonanz, Eine Soziolo-
gie der Weltbeziehung, Berlin (Suhrkamp),
Schopenhauer, Arthur (2002): Die Welt als 
Wille und Vorstellung, München (dtv).
Thiersch, Hans (1995): Lebenswelt und Moral. 
Beiträge zur moralischen Orientierung in der 
Sozialen Arbeit, Weinheim (Juventa).
Thoß, Isabel, Weitekamp, Elmar (2012): Frie-
denszirkel, ein wiederentdecktes Verfahren 
zur Konfliktbewältigung. Schriftenreihe 
Soziale Strafrechtspflege. Restorative Justice – 
A Victim Perspective and Issues of Co-opera-
tion, Band 2, S. 88-116 (www.rjustice.eu/ en/
documents.html).

48 TOA-Magazin · 03/17



Gedanken zu dem Interview mit 

Thordis Elva und Tom Stranger

Ich will dir in die Augen sehen –  
Vergebung oder 'nur' Respekt? 

Leserbrief

Von Sabine Folkers

Welch ein langer, mühsamer, mutiger Weg! Am 
Ende des Weges Vergebung, ein bewegendes 
Buch, der Schritt an die Öffentlichkeit – was 
Thordis Elva und Tom Stranger vollbracht ha-
ben, ist eine Kette von Glücksfällen. Für die bei-
den, für alle Frauen und Männer, die mit dem 
Problem Vergewaltigung zu kämpfen haben 
und deren Leben sich durch dieses Buch verän-
dern kann. Wirklich ein Glück, so befremdend 
es manchen wohl vorkommen mag und darf.

Auch ich empfinde es als einen Glücksfall, 
wenngleich es mir – auch ein Opfer sexuali-
sierter Gewalt und Teilnehmerin an einem 
TOA-Prozess – bei der Lektüre des Buches kalt 
den Rücken heruntergelaufen ist vor Entsetzen 
bei der Vorstellung, noch einmal mit dem Tä-
ter, wo auch immer, alleine zusammen zu sein.
Vergebung ist ein Segen, ein Glücksfall, gewiss 
nicht so selten wie ein Sechser im Lotto, aber 
sie kann nicht so oft gelingen, zu fremd, zu ver-
schieden, zu ungleich in ihren Lebenswelten 
und ihren Erfahrungen sind wir Menschen. 
Und doch werden wir alle in derselben Welt 
auch nach einer Straftat weiter leben. Besser, 
wir kennen und respektieren uns.

Die wichtigste Botschaft des Buches finde ich 
seinen Titel.

„Ich will dir in die Augen sehen“, das wollen 
vermutlich viele Opfer und vielleicht auch viele 
Täter. Die Gerichtsverhandlung – der denkbar 
verkehrteste Ort dafür. Also der Täter-Opfer-...
Ausgleich? Ausgleich oder einfach Begegnung, 

auf Augenhöhe, mit Respekt, sprechen und hö-
ren, eben: in die Augen sehen. Das hätte, meine 
ich, jeder, der das ernsthaft möchte, auch ver-
dient.

Denn, um ein paar Wahrheiten zu wiederho-
len, die wohl nicht Allgemeingut sind: Kein 
Mensch ist nur Täter und der Mensch ist mehr 
als seine Taten, ebenso ist kein Mensch nur 
Opfer, und beide Wörter sind grauenvolle Ab-
stempelungen, die ich zähneknirschend den-
noch verwende.

Aber nicht jeder, der dem anderen 
in die Augen gesehen hat, kann 
verzeihen; nicht jeder kann um 
Verzeihung bitten; nicht jeder 
kann die Sichtweise des anderen 
verstehen.

Man hat einander in die Augen gesehen, ein 
Moment der Wahrheit, der bei Gericht nicht 
erwünscht ist, man hat ein Stück von dem an-
deren Menschen gesehen, mit seinen Wunden 
und seiner Wut, die noch nicht verheilt sind – 
auch das Trennende gehört zur Wahrheit. Man 
möchte einander nicht wieder begegnen, aber 
man kann dem anderen, mit Respekt, einen 
besseren Weg durch sein weiteres Leben gön-
nen. Eine Möglichkeit für jene, die zu Ausgleich 
oder Vergebung nicht finden, aber nicht sich 
und andere mit Hass, Rachegedanken, Selbst-
zerfleischung quälen wollen.

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Film 
„Beyond Punishment“ in allen drei Täter-Op-
fer-Begegnungen keine Vergebung zeigt, son-
dern die Zerrissenheit auf beiden Seiten über 
Begegnung, Vergebung, Ausgleich. Und damit 
ist der Film der Wahrheit vieler Täter und Op-
fer so nahe wie das Buch von Elva und Stranger 
vielen anderen. 

Thordis Elva, Tom Stranger
Ich will Dir in die Augen sehen
Knaur 2017, 352 Seiten, 19,99 e
www.southofforgiveness.com
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Die Möglichkeiten, Vorteile und Auswirkungen des Täter-Opfer-Ausgleichs 
können nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Das Opfer einer Straftat kann selbstbestimmt darüber entscheiden, ob es 
eine persönliche Begegnung mit dem Täter wünscht und aktiv z.B. seeli-
sche und/oder körperliche Verletzungen bzw. seine Ängste unmittelbar mit 
dem Verursacher besprechen und klären möchte. 
Auch dem Täter ist es freigestellt, aktiv an der Aufarbeitung seiner Schuld 
teilzunehmen. Der Täter-Opfer-Ausgleich setzt daher de facto voraus, 
dass der Beschuldigte sich zu der Tat bekennt. Dadurch wird eine oft um-
fangreiche Beweisaufnahme vermieden, die für alle Beteiligten regelmä-
ßig einschneidend und belastend ist. 
Vor allem aber erfährt das Opfer einen Ausgleich. Ein materieller Scha-
densersatz erspart dem Opfer das zivilrechtliche Klageverfahren, was 
ebenfalls sehr belastend und (auch finanziell) riskant sein kann, zumal die 
Vollstreckung häufig an der Vermögenslosigkeit der Täter scheitert; frei-
willige Zahlungen im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs werden nicht 
selten aus dem nicht pfändbaren Einkommen erbracht. 
Mindestens genauso wichtig dürfte es für das Opfer allerdings sein, wenn 
der Täter sich seiner Verantwortung stellt. ‚Streitig‘ durchgeführte Straf-
verfahren ziehen sich häufig über Jahre hin. Aufgrund entsprechender 
Anträge ist teilweise die wiederholte Vernehmung von Geschädigten in ei-
nem Verfahren erforderlich; nicht selten muss ein Verfahren neu angesetzt 
werden. Auch drohen Rechtsmittel und eine erneute Vernehmung in einer 
weiteren Tatsacheninstanz. Gerade bei Begegnungsdelikten, wenn Aussa-
ge von Täter und Opfer sich gegenüberstehen, können die Vernehmungen 
besonders intensiv und belastend sein. 
Der oft jahrelange Druck des ungewissen Ausgangs eines Verfahrens lässt 
sich sicherlich für alle Beteiligten einfacher ertragen, wenn die Schuldfra-
ge bereits vorab geklärt ist. Hier kann der Täter-Opfer-Ausgleich unmittel-
bar greifen, da das Einräumen des Tatvorwurfs eine Grundvoraussetzung 
für den Täter-Opfer-Ausgleich ist (was nebenbei zu einer Verkürzung der 
Hauptverhandlung und damit zu einer leichteren und schnelleren Termi-
nierung des Strafverfahrens führt).
Seit jeher wirkt sich ein Geständnis im Strafprozess strafmildernd aus. 
Auch eine Schadenswiedergutmachung oder eine andere Form des Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs wirkt strafmildernd. Der Gesetzgeber hat die Sinn-
haftigkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs erkannt und spezielle Grundlagen 
geschaffen, die den Täter-Opfer-Ausgleich in den Fokus rücken: Durch 
das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994 (Bundesgesetz-
blatt  I, S. 3186) wurde die Vorschrift des § 46a in das Strafgesetzbuch 
eingefügt. 
Danach kann das Gericht die Strafe mildern oder sogar von Strafe absehen, 
wenn der Täter in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu 
erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich), seine Tat wiedergutgemacht oder dies 
ernsthaft erstrebt hat, oder das Opfer unter erheblicher persönlicher Leis-
tung oder persönlichem Verzicht entschädigt hat. Die Vorschrift hat mittler-
weile eine große forensische Bedeutung; ihr ganzes Potenzial scheint aber 
– insbesondere seitens der Verteidigung – noch nicht ausgereizt. 
Ebenfalls durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz wurde § 56b Abs. 2 
ergänzt. Als mögliche Bewährungsauflage hat der Gesetzgeber als Nr. 1 
dieser Vorschrift die Schadenswiedergutmachung eingefügt und damit 
nach allgemeiner Auffassung der Schadenswiedergutmachung einen re-
lativen Vorrang gegenüber anderen Auflagen eingeräumt (vergl. Fischer, 
StGB, 64. Aufl. 2017, § 56b, Rn. 2, 6). Entsprechendes gilt für die Verwar-
nung mit Strafvorbehalt (§ 59a Abs. 2 Nr. 1 StGB).

von Dr. Michael Kruse, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Münster
Durch das Gesetz zur strafrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Aus-
gleichs und zur Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen vom 
20.12.1999 (Bundesgesetzblatt  I, S.  2491) wurde der Täter-Opfer-Aus-
gleich durch Einfügung prozessualer Vorschriften gestärkt. Insbesondere 
wurde in § 153a Abs. 1 S. 2 der Strafprozessordnung die Nr 5 neu ein-
gefügt, die es ermöglicht, ein Verfahren ohne Anklageerhebung einzustel-
len und dem Beschuldigten aufzugeben, sich um einen Ausgleich mit dem 
Verletzten zu bemühen und dabei seine Tat wiedergutzumachen oder deren 
Wiedergutmachung zu erstreben. 
Ebenfalls eingefügt wurden durch dieses Gesetz die Vorschriften der 
§§ 155a, b StPO: Staatsanwaltschaft und Gericht sollen in jedem Stadium 
des Verfahrens die Möglichkeit prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschul-
digtem und Verletztem zu erreichen und darauf hinwirken (§ 155a StPO); 
hierzu können sie sich entsprechender Ausgleichsstellen bedienen (§ 155b 
StPO). Damit haben Staatsanwaltschaft und Gericht einen klaren gesetzli-
chen Auftrag zur Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs.
In jedem Verfahrensstadium soll die Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs 
geprüft werden. Natürlich ist es auch Aufgabe der Verteidigung, das gesetz-
liche Füllhorn der Wohltaten für die Mandantschaft zu nutzen: Im Rahmen 
der Bagatellkriminalität kann ein frühzeitiger Täter-Opfer-Ausgleich dazu 
führen, dass ein Strafantrag nicht gestellt oder zurückgenommen wird, was 
bei absoluten Antragsdelikten zu einem Verfahrenshindernis führt und bei 
relativen Antragsdelikten der Staatsanwaltschaft das wesentliche Argument 
liefert, ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung nicht 
zu sehen und von einer Anklageerhebung abzusehen. Im Rahmen des Er-
mittlungsverfahrens wird ein ausgewogener Vorschlag des Verteidigers auf 
Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs in geeigneten Fällen dazu führen, 
dass die Staatsanwaltschaft von der Erhebung einer Anklage absehen und 
das Verfahren gemäß § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 StPO einstellen wird. Die 
Möglichkeit der Einstellung hat selbstverständlich auch das Gericht im Zwi-
schenverfahren oder in der Hauptverhandlung. 
Bei schwereren Straftaten ermöglicht ein Geständnis häufig die Verhängung 
einer Strafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ein Geständ-
nis wird in der Praxis insbesondere als besonderer Umstand gesehen, der 
die Strafaussetzung zur Bewährung von Freiheitsstrafen über einem Jahr bis 
zu zwei Jahren ermöglicht (§ 56 Abs. 2 StGB). Sogar bei Verbrechenstatbe-
ständen mit einer Strafandrohung von mindestens zwei Jahren ermöglicht 
ein Täter-Opfer-Ausgleich die Verhängung von Bewährungsstrafen, da über 
die Milderungsmöglichkeit des § 46a StGB die Mindeststrafe auf sechs Mo-
nate herabgesetzt werden kann (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 StGB).
Die gesetzlichen Grundlagen sind also umfangreich vorhanden. Um ihnen 
eine noch größere forensische Bedeutung zu verschaffen, wäre es wün-
schenswert, wenn in der Ausbildung von Juristen das Augenmerk vermehrt 
und praxisbezogener auf den Täter-Opfer-Ausgleich gelegt würde. Der Op-
ferschutz (und damit der Blick auf Opferinteressen) würde so stärker in den 
Fokus gerückt. Die Praxis zeigt, dass der Täter-Opfer-Ausgleich in seiner 
Anwendung große Vorteile für alle Beteiligten hat – für Täter, Opfer, Gesell-
schaft und Justiz. 
Im Landgerichtsbezirk Münster wird der Täter-Opfer-Ausgleich erfolgreich 
praktiziert: In den vergangenen 20 Jahren konnten über 5.000 Fälle dem 
Täter-Opfer-Ausgleich zugeführt werden, die zu 60 % erfolgreich verlaufen 
sind. Dies belegen statistische Auswertungen der Fachstelle für Täter-Op-
fer-Ausgleich in Münster (vgl. Tätigkeitsbericht der Fachstelle für Täter-Op-
fer-Ausgleich 2016, S. 1ff.), die in enger Kooperation mit der Justiz die ein-
zelnen Ausgleichsverfahren durchführt.

Ein Plädoyer 
für den Täter-Opfer-Ausgleich 
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